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Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. Robert Kaltenbrunner 
Leiter der Abteilung Bau- und Wohnungswesen im BBSR

historische Altstädte, denkmalgeschützte Bauwerke und Plätze, schmuckvolle Grünanlagen und lebendige 
Parks – Europa hat ein reiches baukulturelles Erbe, welches das Bild vieler Städte und Gemeinden prägt, 
Identität stiftet und Orte für den Tourismus attraktiv macht. Doch das bauliche Erbe steht zunehmend un-
ter Druck, insbesondere durch die Auswirkungen des Klimawandels: Historische Grünanlagen leiden unter 
Hitze und Trockenheit, und häufiger auftretende Starkregenereignisse mit Überflutungen verschonen auch 
historische Bauwerke nicht. Der Bund unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der damit 
verbundenen Herausforderungen unter anderem mit dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den 
Klimawandel“ sowie durch anwendungsorientierte Forschung des BBSR.

Nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU werden Maßnahmen erörtert, welche die Resilienz –  
die Widerstandsfähigkeit – des baukulturellen Erbes stärken sollen: Von 2019 bis 2022 erarbeiteten Exper-
tinnen und Experten unter Leitung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
(BMWSB) Empfehlungen, um die Umsetzung der Urbanen Agenda für die EU zu unterstützen. 

Mit dem Forschungsprojekt „Resilienz und baukulturelles Erbe“ hat das BBSR diesen Prozess inhaltlich be-
gleitet und vertieft. Das Ergebnis war eindeutig: den Kommunen wird empfohlen, ein Integriertes Risiko-
management zu entwickeln. Dabei soll das baukulturelle Erbe als schützenswertes und geschütztes Gut und 
zugleich als Ressource für nachhaltige und resiliente Stadtentwicklung verstanden werden. Hierfür benötigen 
Kommunen entsprechende Kompetenzen und Kapazitäten. 

Die vorliegende Arbeitshilfe soll sie dabei begleiten; sie informiert über Werkzeuge, Maßnahmen und Förder-
möglichkeiten. In jedem Kapitel kann anhand von Checklisten überprüft werden, ob alle wichtigen Schritte 
beachtet wurden. Beispiele aus der Praxis zeigen, welche Wege Kommunen schon jetzt gehen, um die Resi-
lienz ihres baukulturellen Erbes zu erhöhen. 

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und hoffe, dass die Arbeitshilfe Sie bei Ihrer wichtigen Arbeit 
vor Ort unterstützt.
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 Baukulturelles Erbe –

Vorbild und Schutzgut auf dem Weg 

zu urbaner Resilienz

8 Baukulturelles Erbe vor Risiken schützen und resilient gestalten

Hochwasser am nördlichen Rand der Regensburger Altstadt (Foto: Stadt Regensburg)



9Baukulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut auf dem Weg zu urbaner Resilienz

Das baukulturelle Erbe ist wesentlicher Be-
standteil des kollektiven Gedächtnisses un-
serer Gesellschaft und damit eine wichtige 
kulturelle Ressource. Es kann dazu beitra-
gen, kollektive raumbezogene Identitäten zu 
formen, ein Zugehörigkeitsgefühl innerhalb 
städtischer Gemeinschaften zu schaffen und 
die Zivilgesellschaft zu mobilisieren. Wir 
schätzen und schützen unser baukulturel-
les Erbe insbesondere auch deswegen, weil 
wir wissen, dass es bereits Jahrzehnte und 
Jahrhunderte überdauert und in dieser Zeit 
zahlreiche Freuden, Feste, politische und 
gesellschaftliche Umbrüche aber auch Ka-
tastrophen und Gefahren erlebt und über-
standen hat. Historische Bauten sind damit 
Zeugnis von Bautraditionen und Geschich-
ten sowie Sinnbild für Kontinuität, Stabilität 
und Stärke – also Resilienz. Von Bedeutung 
ist heute, angesichts der zunehmenden Ge-
fahren durch Extremwetterereignisse, dass 
die historische Bausubstanz nicht nur ein 
spezielles Risikomanagent zu ihrem Schutz 
braucht, sondern dass wir von der Erfah-
rung lernen können, die diese Gebäude mit 
Gefahren bereits gemacht haben. 

Das baukulturelle Erbe kann auf drei-
fache Weise einen wichtigen Beitrag zur 
urbanen Resilienz leisten: Erstens spei-
chert es historisches Wissen zu Kons- 
truktionsweisen und zur Verwendung von 
Materialien, insbesondere im Kontext der 
jeweiligen ortsspezifischen Rahmenbedin-
gungen und Herausforderungen. Zweitens 
ist das baukulturelle Erbe wichtiger Bezugs-
punkt lokaler und gemeinschaftlicher raum-
bezogener Identität (vgl. Roch et al. 2005; 
Neugebauer 2014) und kann insofern zum 
zivilen und bürgerschaftlichen Engagement 
von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern 
für ihr gemeinsames Erbe motivieren. Und 
drittens symbolisiert das baukulturelle Erbe 
Kontinuität und Stabilität – so kommt ihm, 
insbesondere in Krisenzeiten, eine besonde-
re Bedeutung für die Menschen zu.

Zugleich ist das baukulturelle Erbe in seiner 
Existenz oftmals gefährdet: Aufgrund seiner 
räumlichen Lage, seines Erhaltungszustan-

des und anderer Merkmale weist baukul-
turelles Erbe ein bestimmtes Maß an Ver-
wundbarkeit auf. Eine wachsende Bedro-
hung sind die Folgen des Klimawandels, die 
Extremwetterereignisse zunehmend wahr-
scheinlicher machen – in Mitteleuropa vor 
allem Überflutungen und Dürren.

Damit wird es umso notwendiger, inter-
disziplinäres Denken und Handeln zu stär-
ken: Das gegenseitige Verständnis zwischen 
Fachleuten aus den Bereichen (Bau-)Kultur-
erbe (Denkmalpflege, Architektur, Stadtpla-
nung) und Risikomanagement und folglich 
die Erarbeitung gemeinsamer Strategien – 
ein Integriertes Risikomanagement – sind 
wesentliche Pfeiler bei der Bewältigung die-
ser Herausforderungen.

Hintergrund dieser Arbeitshilfe:  
ExWoSt-Forschungsprojekt  
„Resilienz und baukulturelles Erbe“

Anlass dieser Arbeitshilfe ist die steigende 
Gefährdung des baukulturellen Erbes durch 
Extremereignisse aufgrund des voranschrei-
tenden Klimawandels. Bei der Suche nach 
einem Umgang mit diesen Bedrohungen 
wird ein enormer Forschungs- und Hand-
lungsbedarf sichtbar, denn derzeit bestehen 
noch einige Hürden hin zur Verschneidung 
der Disziplinen von (Bau-)Kulturerbe und 
Risikomanagement, die aufgedeckt und un-
tersucht werden müssen. Zudem erfordert 
das hier vorgeschlagene integrierte Han-
deln besondere Bemühungen der Akteure 
der beiden Fachrichtungen, zu kooperie-
ren, sich zu koordinieren und sich intensi-
ver über gemeinsame Ziele und Strategien 
zu verständigen. Der Gesetzgeber hat im 
Bereich des Denkmalschutzes bereits vor-
gelegt: Die Erfordernis, dass Belange des 
Klimaschutzes im Denkmalschutz berück-
sichtigt werden müssen, greift die Novelle 
des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) NRW 
auf, die seit 1. Juni 2022 in Kraft ist.

Im Mittelpunkt des Forschungsprojektes 
stand die Frage, wie die spezifischen Poten-
ziale und das besondere Schutzbedürfnis des 

§ 9 Abs. 3 DSchG NRW
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baukulturellen Erbes bei Katastrophener-
eignissen verstärkt in bestehende oder neu 
zu entwickelnde integrierte Ansätze aufge-
nommen werden können.

Den Anstoß und thematischen Rahmen 
für das Forschungsprojekt lieferte eine 
europäische Arbeitsgruppe – die Partner-
schaft „Kultur und kulturelles Erbe“ in der 
sogenannten Urbanen Agenda für die EU. 
Sie erarbeitete konkrete Lösungsansätze, 
Instrumente und Handlungsempfehlun-
gen, um Kultur und das baukulturelle Erbe 
unserer Städte als bedeutende Ressource 
und als Ausgangspunkt für eine nachhal-
tige und integrierte Stadtentwicklung zu 
stärken und in den europäischen Fokus 
zu rücken. Eines der Schwerpunktthemen 
in der Urbanen Agenda für die EU war 
die Maßnahme – oder Aktion – „Guiding 
Principles for Resilience and Integrated 
Approaches in Risk and Heritage Ma-
nagement in European Cities”. Die Aktion 
wurde durch das Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen (BMWSB) und das Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
koordiniert und durch die sogenannte  
Action Group, einem Netzwerk europäi-
scher Expertinnen und Experten sowie 
Institutionen, begleitet. Sie setzte sich auf 
europäischer Ebene vertiefend mit der Ver-
bindung der Themenfelder Resilienz und 
baukulturelles Erbe auseinander, um integ-
rierte Ansätze des Risikomanagements für 
das baukulturelle Erbe in unseren Städten 
zu stärken. Das ExWoSt-Forschungspro-
jekt unterstützte die Aktion über einen 
interdisziplinären Austausch und mit wis-
senschaftlicher Expertise.

Durch die Verschneidung der Themen 
Kulturerbe und Risikomanagement sowie 
das Aufzeigen von Herausforderungen 
und Lösungsansätzen in der kommunalen 
Praxis leistete das Forschungsprojekt unter 
anderem einen Beitrag zur Umsetzung der 
„Deutschen Strategie zur Stärkung der Re-
silienz gegenüber Katastrophen“ (vgl. BMI 
2022). Zudem unterstützte es die interdiszi-

plinäre Zusammenarbeit zwischen entspre-
chenden Fachleuten. 

Das Forschungsprojekt stützte sich auf Leit-
fragen, die zugleich einen roten Faden für 
den Aufbau eines Integrierten Risikoma-
nagements bieten:

■ Wie kann das baukulturelle Erbe in
europäischen Städten vor dem Hin-
tergrund ökologischer und sozialer
Herausforderungen in Zukunft einen
positiven Beitrag zur urbanen Resilienz
leisten? Welche Anpassungen des Erbes
sind dafür notwendig? Und welche inte-
grierten Ansätze braucht es dazu?

■ Welche Akteure, Stakeholder und Insti-
tutionen sind beteiligt oder sollten betei-
ligt werden? Welche lokalen Kompeten-
zen sollten gestärkt, welche Kooperatio-
nen ausgebaut werden?

■ Welche bestehenden Maßnahmen, Pro-
zesse, Instrumente und integrierten An-
sätze können für Städte in ganz Europa
von Nutzen sein?

■ Welche möglichen Konflikte gibt es zwi-
schen Denkmalschutz und Risikoprä-
vention, und welche Verfahren und Me-
thoden können diese Konflikte lösen?

Die zentralen Ergebnisse des Forschungs-
projekts wurden in Form von leitenden 
Prinzipien zusammengefasst und im Rah-
men des sogenannten Guidance Papers 
„Resilience and Cultural Heritage in Urban 
Development – Guidance to Integrated Risk 
Management“ (in englischer Sprache) ver-
öffentlicht (vgl. BBSR 2023a). Diese Prin-
zipien formulieren Anforderungen, die zur 
Stärkung von Ansätzen Integrierten Risiko-
managements für baukulturelles Erbe auf 
europäischer Ebene nötig sind. Beispielhaft 
sind dies etwa der Aufbau eines grundle-
genden Verständnisses für Risiken und Vul-
nerabilitäten oder die Diskussion und De-
finition von Zielen sowie Prioritäten zum 
Schutz des baukulturellen Erbes. Die vor-
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liegende Arbeitshilfe soll eine Hilfestellung 
bieten, um Integriertes Risikomanagement 
konkret auf lokaler Ebene und in der plane-
rischen Praxis zu unterstützen.

Integriertes Risikomanagement als 
Methode für die Praxis – sechs Thesen

Diese Arbeitshilfe soll einen Beitrag zur 
Verbesserung des lokalen Integrierten Risi-
komanagements für das baukulturelle Erbe 
leisten. Dabei stützt sie sich auf bestehende 
Herausforderungen und Potenziale integ-
rierter Ansätze, die im Zuge des Forschungs-
projektes untersucht wurden und die in der 
Praxis zu berücksichtigen sind. Die folgen-
den sechs Thesen fassen diese Herausforde-
rungen und Potenziale zusammen: 

1. Es gibt weder absolute Gewissheit über
das genaue Eintreffen von, noch Sicher-
heit vor Gefahren: Extremereignisse
können jederzeit und unerwartet ein-
treten und/oder ihre Folgen schwerwie-
gender ausfallen als zuvor angenommen. 
Dennoch lassen sich die Auswirkungen
und Risiken von Extremereignissen für
das baukulturelle Erbe nachhaltig redu-
zieren – eine Grundvoraussetzung dafür 
ist die vertiefte Analyse möglicher Be-
drohungen auf Grundlage einer umfas-
senden Datenbasis zur Vorbereitung der 
Entscheidungsfindung.

2. Das baukulturelle Erbe kann einen
wichtigen Beitrag zur urbanen Resilienz
leisten, da es etwa historisches Wissen,
beispielsweise zu Gestaltungs- und Bau-
techniken, Verwendung von Materialien
et cetera. umfasst, die sich in der Vergan-
genheit als besonders resilient gegenüber 
Gefahren erwiesen haben (s. Fallbei-
spiel Bad Münstereifel I). Zudem stellt
das baukulturelle Erbe einen zentralen
Bezugspunkt lokaler raumbezogener
Identität dar, der zu zivilem und bürger-
schaftlichem Engagement für baukultu-
relles Erbe motivieren kann. Darüber hi-
naus symbolisiert das baukulturelle Erbe
Kontinuität und Stabilität, was für die

Bevölkerung vor allem in Krisenzeiten 
von großer Bedeutung sein kann. 

3. Für ein erfolgreiches Integriertes Risi-
komanagement für baukulturelles Erbe
sind gegenseitiges Verständnis zwi-
schen Denkmalpflegerinnen und -pfle-
gern einerseits und Risikomanagerin-
nen und -managern andererseits sowie
eine grundlegende Sensibilisierung und
ein Ausbau der jeweiligen Wissensbasis
nötig. Dies umfasst insbesondere Kom-
petenzen bezüglich der jeweiligen Ter-
minologien, Konzepte und Methoden.

4. Die Grundlage Integrierten Risikoma-
nagements für baukulturelles Erbe sind
interdisziplinär und demokratisch abge-
stimmte Ziel- und Prioritätensetzungen;
Basis ist ein einheitliches Begriffsver-
ständnis. Hierzu zählt insbesondere ein
miteinander abgestimmtes Resilienzver-
ständnis, das es im Rahmen gemeinsa-
mer Zieldebatten zu entwickeln gilt.

5. Das Wissen der lokalen Gemeinschaften
kann eine wichtige Rolle im Integrierten
Risikomanagement für baukulturelles
Erbe spielen; Voraussetzung dafür ist
eine möglichst inklusive Einbeziehung
aller Bevölkerungsgruppen an den rele-
vanten Stellen im Prozess. Insbesondere
bei der Identifizierung der zu berück-
sichtigenden Kulturerbestätten können
zivile Gruppen mit ihrem Wissen und
ihrem Bezug zum kulturellen Erbe einen 
wichtigen Beitrag leisten, da es oftmals
darum geht, das für die lokale Bevölke-
rung bedeutsame Erbe zu identifizieren
und zu schützen.

6. Das bestehende Instrumentarium der
Stadt- und Raumplanung bietet eine
gute Grundlage zur Umsetzung Inte-
grierten Risikomanagements für bau-
kulturelles Erbe. Dieses sollte durch
die Auswahl geeigneter Maßnahmen
und Maßnahmenkombinationen ziel-
gerichtet angewendet und auf spezifi-
sche Schutzziele ausgerichtet werden.

Baukulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut auf dem Weg zu urbaner Resilienz
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Was ist baukulturelles Erbe?

Im Rahmen dieser Arbeitshilfe wird baukul-
turelles Erbe wie folgt definiert:

Das baukulturelle Erbe ist Teilmenge des 
kulturellen Erbes: Während sich das Kul-
turerbe im Allgemeinen sowohl auf mobile 
als auch immobile, materielle und imma-
terielle Kulturgüter, Stätten und Praktiken 
bezieht und dabei unter anderem auch 
kunstgeschichtlich bedeutsame Objekte 
oder Archive umfasst, meint das baukul-
turelle Erbe explizit Bauwerke, Parks und 
Gärten sowie städtebauliche Sequenzen 
und Panoramen mit entsprechender archi-
tektonischer Bedeutung und/oder baulich-
räumlicher Wirkung auf Orte und Land-
schaften: Namentlich historische Stadt-
kerne und Ortsteile, Ensembles, Kirchen, 
Schlösser und Burgen und sonstige histo-
rische Gebäude und Befestigungsanlagen, 
Plätze und Parkanlagen, aber auch archäo-
logische Stätten, historische Industrieanla-
gen und Kulturlandschaften werden meist 
als baukulturell bedeutsames Erbe begrif-
fen. Oft – aber nicht zwingend – handelt 
es sich dabei um Denkmäler, die aufgrund 
der Denkmalschutzgesetze der Länder ge-
schützt und gepflegt werden. Über diesen 
Bestand hinaus können auch Orte, Stätten 
und Spuren der Vergangenheit betrachtet 
werden, die keine Denkmalkriterien erfül-
len, jedoch für die Menschen vor Ort eine 
wichtige identitäts- und gemeinschafts-
stiftende Bedeutung haben (vgl. Bierwerth 
2014; s. Arbeitsschritt 2).

Was ist Risikomanagement?

Risikomanagement als Handlungsfeld 
in der Raumplanung und Stadtentwick-
lung zielt darauf ab, raumspezifische 
Gefährdungen vorauszusagen, entspre-
chend darauf vorbereitet zu sein sowie 
mögliche Schäden an Bauten und Infra-
strukturen abwenden oder minimieren 
zu können (vgl. Pohl 2011: 11). Im plane- 
rischen Zusammenhang handelt es sich da-
bei um eine vorsorgende, langfristige Auf-
gabe für als besonders schutzwürdig einge-
stufte Bereiche.

Was ist Integriertes Risikomanagement 
mit dem Fokus auf baukulturelles Erbe?

Integriertes Risikomanagement für bau-
kulturelles Erbe meint eine Verschneidung 
von Baukulturerbe- und Risikomanage-

Abb. 1: Einordnung der betrachteten Bestandteile 
kulturellen Erbes (Quelle: RHA 2023)

 BAUKULTURELLES
ERBE

DENKMAL-
SCHUTZ

KULTURELLES ERBE

Baukulturelles Erbe, Risikomanagement und Resilienz – 
Begriffserklärungen
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ment: Es setzt sich also mit der Frage ausei-
nander, wie baukulturelles Erbe konkret vor 
Gefahren geschützt werden kann. Dabei wer-
den diese beiden Themenkomplexe im Sinne 
eines ganzheitlichen Ansatzes gleichwertig 
und integriert betrachtet.

Das baukulturelle Erbe kann dabei sowohl 
als schützenswertes und geschütztes Gut als 
auch als Ressource für nachhaltige und re-
siliente Stadtentwicklung begriffen werden. 
Das Integrierte Risikomanagement berück-
sichtigt beide Dimensionen und stellt einen 
komplexen Prozess aus Identifizierung, 
Analyse und Bewertung aller Arten von 
Bedrohungen der Menschen, des baukultu-
rellen Erbes und weiterer Schutzgüter sowie 
deren Abwendung und Bewältigung dar. 
Das Integrierte Risikomanagement für bau-
kulturelles Erbe zeichnet sich im Wesentli-
chen durch vier Merkmale aus:

■ Verfolgung des „Allgefahrenansatzes“:
Es werden alle Arten natürlicher und/
oder vom Menschen verursachter Ge-
fahrenquellen berücksichtigt (z. B. Über-
schwemmungen, Stürme, Dürren, län-
gerfristige Temperaturveränderungen,
Erdbeben, aber auch Brände, technische
Störungen oder bewaffnete Konflikte)
und Wechselwirkungen zwischen diesen
erfasst.

■ Berücksichtigung aller Risikomanage-
ment-Phasen: Die vier Phasen des  Risi-
komanagement-Kreislaufs (Prävention,
Vorbereitung, Reaktion und Wieder-
herstellung, s. Kapitel „Arbeitshilfe zum

Aufbau eines Integrierten Risikoma-
nagements für das baukulturelle Erbe“) 
werden thematisiert; Integriertes Risi-
komanagement geht dabei über eindi-
mensionale Ansätze hinaus, die sich auf 
Momente der unmittelbaren Reaktion 
auf Extremereignisse beschränken.

■ Anwendung eines systemischen Ver-
ständnisses baukulturellen Erbes: Auf-
bauend auf der Idee, dass das baukul-
turelle Erbe sowohl ein Schutzgut als
auch eine Ressource der urbanen Resi-
lienz darstellt, werden im Integrierten
Risikomanagement nicht nur staatlich
geschützte Denkmäler berücksichtigt,
sondern auch alle weiteren Arten von
Gütern und Stätten, die für die kulturel-
le raumbezogene Identität lokaler Ge-
meinschaften von Bedeutung sind (z. B.
historische Stadtzentren, Stadtteile und
Kulturlandschaften).

■ Fokus auf der lokalen Ebene mit ihren
Akteuren: Trotz seiner Wirksamkeit
auch auf höheren räumlichen Ebenen
(regional, national, international) be-
zieht sich das Integrierte Risikomanage-
ment vor allem auf die lokale Ebene.
Diese ist insofern relevant, als hier der
konkrete Kulturerbeschutz greift. Zu-
dem interagiert auf der lokalen Ebene
eine Vielzahl von Akteuren, die im Fal-
le eines Schadensereignisses kurzfristig
vor Ort koordiniert handeln müssen.
Daher kann dort eine Arbeitshilfe für
die kommunale Praxis eine wichtige
Hilfestellung sein.

Baukulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut auf dem Weg zu urbaner Resilienz



Baukulturelles Erbe vor Risiken schützen und resilient gestalten14

Was ist Resilienz?

Ein relevanter Begriff für die Bewertung 
von Risiken ist Resilienz, denn er regt 
nachdrücklich dazu an, den Zielzustand 
klar zu definieren, der durch das Risiko-
management erreicht beziehungsweise ab-
gesichert werden soll. Diese Definition des 
Zielzustandes in und nach einer Katastro-
phe sollte für jedes Schutzgut – also auch 
für das baukulturelle Erbe – definiert und 
in einem kohärenten Zielsystem für das 
Integrierte Risikomanagement verankert 
werden. Idealerweise werden in diesem 
Prozess sowohl fachliche Expertise ein-
gebracht als auch lokale Partizipation be-
rücksichtigt: Denn das Verständnis von 
Resilienz und den damit verbundenen 
Zielen für das Integrierte Risikomanage-
ment können weit auseinandergehen – bei 
gleichzeitig großer politischer und prakti-
scher Tragweite der Entscheidungen.

Grundsätzlich lassen sich drei verschie-
dene Auffassungen von Resilienz unter-
scheiden (s. Abb. 2). Zunächst das enger 
gefasste, statische bzw. retrospektive Ver-
ständnis von Resilienz („bouncing back“) 
und das evolutionäre Verständnis („boun-
cing forward“), das sich nochmals in zwei 
Teilströmungen untergliedern lässt.

Das statische Resilienz-Konzept beschreibt 
die Fähigkeit eines Systems, nach einer 
Störung schnell zu seinem vorherigen Zu-
stand und seinen bisherigen Funktionen 
zurückzukehren; nach Eintritt eines Scha-
densfalles wird hier der Zustand vor dem 
Ereignis wiederhergestellt („bouncing 
back“). Sich für dieses Verständnis von 

Resilienz zu entscheiden, bedeutet, ein lo-
kales Risikomanagement mit dem Ziel 
des maximalen Schutzes und des exakten 
Wiederaufbaus zu konzipieren und um-
zusetzen: Alle Aktivitäten sind dann auf 
die Aufrechterhaltung beziehungsweise 
Wiederherstellung des aktuellen Zustands 
der städtischen Umwelt ausgerichtet. Für 
die Diskussion der Ziele des Integrierten 
Risikomanagements ergeben sich daraus 
Herausforderungen wie zum Beispiel die 
Frage, ob man tatsächlich auf jegliche Ver-
besserung des aktuellen Zustands verzich-
ten möchte oder doch Anpassungen an-
strebt, die zum Beispiel mit Blick auf den 
Klimawandel, die Mobilitäts- und Ener-
giewende sinnvoll wären. Mit Blick auf 
das baukulturelle Erbe und insbesondere 
den Denkmalschutz, für den die Erhal-
tung eine wichtige Zielrichtung ist, kann 
unter anderem die Frage aufkommen, 
welche Zeitschicht des Denkmals oder der 
erhaltenswerten Bausubstanz nach einer 
Störung wiederhergestellt werden soll.

Im Rahmen des evolutionären Verständ-
nisses beschreibt das Adaptive Resilienz-
Konzept die Fähigkeit eines Systems, sich 
nach Störungen anzupassen, das heißt, 
neue Gleichgewichte zu finden („boun-
cing forward“) und zwar unter Beibe-
haltung der „Kernidentität“ des Systems. 
Das transformative Resilienz-Konzept be-
schreibt in ähnlicher Weise die Fähigkeit 
eines Systems, sich nach einer Störung zu 
verändern; hier bedeutet das „bouncing 
forward“ jedoch die grundlegende Ver-
änderung der früheren Systemmerkmale. 
Für die Zieldefinition im Integrierten Ri-
sikomanagement ergeben sich durch diese 
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beiden Resilienz-Verständnisse Spielräu-
me, die Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Vorbereitung auf beziehungsweise zum 
Umgang mit Störungen als Chance für 
Verbesserungen des städtischen Umfel-
des zu nutzen. Dies empfiehlt im Übrigen 
die UN in ihrem Habitat-Programm (vgl. 
UN Habitat 2021)1. Gleichzeitig erfordern 
die evolutionären Resilienz-Verständnisse 
sorgfältige Diskussionen über Zielzustän-
de. Kritisch ist zum Beispiel die Frage, wel-

che städtischen Funktionen und Struktu-
ren die lokale „Kernidentität“ ausmachen 
und welche es zu schützen beziehungsweise 
wiederherzustellen gilt. Hier schließt sich 
die Frage nach dem baukulturellen Erbe 
an: Welche Bezüge auf die Vergangenheit 
(z. B. Teile des Denkmales) sollen erhalten 
bleiben, und welche werden im Notfall auf-
gegeben? Letztlich muss die Auseinander-
setzung mit dem Konzept der Resilienz die 
lokalen Gegebenheiten und Bedarfe be-
rücksichtigen und zu einer Entscheidung 
führen (s. Aufgaben 2.2 und 2.3), die dann 
eine wichtige gemeinsame Grundlage für 
die Formulierung konkreter Risikoma-
nagementziele darstellt (s. Aufgabe 2.4).

Abb. 2: Resilienz-Konzepte am Beispiel der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Zur Entwicklung eines 
Konzeptes für den Wiederaufbau der Kathedrale wurde 2019 ein Architekturwettbewerb ausgelobt. 
Die Entscheidung fiel letztlich auf einen originalgetreuen Wiederaufbau (Quelle: RHA 2023)

Statisches Resilienz-Konzept:  
Originalgetreuer Wiederaufbau (ge-
mäß finaler politischer Entscheidung)

Adaptives Resilienz-Konzept: 
Wiederaufbau mit Glasdach. Die 
Verwendung eines anderen Materials 
erinnert an das Katastrophenereignis 
und ermöglicht zugleich einen künf-
tig besseren Schutz vor Bränden

Transformatives Resilienz-Konzept: 
Wiederaufbau mit Gewächshaus auf 
dem Dach. Neue Nutzungen und 
eine neue Gestaltung erinnern an 
das Katastrophenereignis und ma-
chen auf heutige Anforderungen an 
Stadt aufmerksam (z. B. Ressourcen-
schonung, Versorgungsautarkie etc.)

1   Auch dem sogenannten Sendai Framework (2015), 
einer Vereinbarung der UN zur Verringerung des Ka-
tastrophenrisikos, liegt ein evolutionäres Resilienz-Ver-
ständnis zugrunde.

Baukulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut auf dem Weg zu urbaner Resilienz
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Historische Bauten als Blaupause für 
resiliente Strukturen

Am 14. und 15. Juli 2021 kam es in Nord-
rhein-Westfalen (NRW) und Rheinland-
Pfalz sowie in Teilen Belgiens und der Nie-
derlande aufgrund starker Niederschläge 
zu einer Flutkatastrophe, bei der mindes-
tens 220 Menschen starben (vgl. Deutsch-
landfunk 2021). Einige Kommunen an der 
Erft und im Ahrtal, darunter Bad Müns-
tereifel, waren besonders stark betroffen. 

Auffällig war dabei, dass Denkmäler und 
andere historische Bauten mit bestimm-
ten baulichen Eigenschaften, zum Beispiel 
bezüglich Materialien oder statisch-konst-
ruktiver Besonderheiten, dem Hochwasser 
besser standgehalten haben als Neubau-
ten: Die Statik der Altbauten war gegen-
über den Wassermassen widerstandsfähi-
ger; das Wasser konnte schneller abfließen 
und die Bauten konnten somit schneller 
trocknen. Die Baustoffe von Neubauten 
(z. B. übliche Dämmstoffe) dagegen absor-
bierten das Wasser und verstärkten damit 
den nachteiligen Effekt. Zudem sind die 
Keller vieler Altbauten miteinander ver-
bunden. Das Wasser kann durch sie hin-
durchfließen, sodass es zu keinen hohen 
Druckunterschieden kommt, die die Ge-
bäude instabil machen können. Auch die 
historische Stadtmauer konnte, nicht zu-
letzt dank der regelmäßigen Instandhal-
tungsmaßnahmen, größere Wassermen-
gen abfangen und somit wesentlich zum 
Schutz des innengelegenen Altstadtkerns 
vor größeren Schäden beitragen.

Insgesamt gelten Denkmäler und Altbau-
ten mit solchen baulichen Eigenschaften 
als besonders resilient, da sie Extremereig-
nissen gut standhalten können. Davon lässt 
sich auch für Neubauprojekte lernen: Be-
stimmte Materialien und Konstruktions-
weisen, die sich häufig in Altbeständen 
finden, könnten auch bei Neubauten ange-
wandt werden und damit deren Resilienz 
stärken. Hinzu kommt, dass die Neubauten 
bei Berücksichtigung dieser Vorgaben ent-
sprechend leichter visuell an die histori-
schen Bestände angepasst werden könnten, 
sodass es weniger zu Beeinträchtigung des 
historischen Erscheinungsbildes käme.

Allerdings lassen sich einige der Besonder-
heiten von Altbauten nicht mit heutigen 
Ansprüchen und Vorschriften, zum Bei-
spiel bezüglich des Brandschutzes, verein-
baren. Somit wäre eine direkte Übernahme 
einzelner Ansätze, etwa durchgehende Kel-
ler, nicht möglich. Dennoch könnte ein sys-
tematisches Lernen von historischen Bau-
ten dazu beitragen, die Resilienz zu stärken.

„Durch die Flut ist deutlich geworden, dass 
die Erft mehr Raum braucht. Diesen Raum 
werden wir dem Fluss künftig geben, in-
dem bestimmte Uferbereiche renaturiert 
und kleinteilige Retentionsflächen angelegt 
werden.“ – Gesprächspartner der Stadt Bad 
Münstereifel, Amt für Stadtentwicklung 
und Stadtplanung

Fallbeispiel Bad Münstereifel I 
Der Beitrag kulturellen Erbes zur Resilienz
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Katastrophen können langfristig zu 
höherer Resilienz führen

Zugleich können das Eintreten von und 
der Umgang mit Extremereignissen selbst 
zu einem Umdenken und damit langfris-
tig zur Resilienz urbaner Strukturen bei-
tragen. So hat zum Beispiel die Flutkata- 
strophe 2021 den Menschen drastisch vor 
Augen geführt, dass die Stadtentwicklung 
der vergangenen Jahrzehnte, in denen der 
Erft immer mehr Raum genommen wur-
de, zum Ausmaß des Schadens beigetragen 

hat: Der Fluss benötigt mehr unbebaute 
Uferfläche, um sich bei hohen Pegelstän-
den ausdehnen zu können. Das Flutereig-
nis hat Debatten etwa über neue Strategien 
wie die Schaffung von Überflutungsbe-
reichen oder die Renaturierung von Ge-
wässern angestoßen. Solche Diskussionen 
und Lernprozesse können langfristig die 
Resilienz unterstützen und mitunter hel-
fen, dem Phänomen der „Katastrophen-
demenz“ ‒ eine nur sehr kurzzeitige Sen-
sibilisierung für die Relevanz des Themas 
‒ vorzubeugen.

17Baukulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut auf dem Weg zu urbaner Resilienz

Wiederaufbaumaßnahmen entlang der Erft im historischen Stadtkern von Bad Münstereifel (Foto: RHA)
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Aufbau und Ziele der Arbeitshilfe

Aufgabe dieser Arbeitshilfe ist es, die Er-
kenntnisse aus dem ExWoSt-Forschungs-
projekt und seinen Schlussfolgerungen 
auf europäischer Ebene auf der lokalen 
Ebene zu konkretisieren, zu vertiefen und 
für Akteure in deutschen Kommunen 
und Regionen nutzbar zu machen. Die 
Handlungsempfehlungen beziehen sich 
daher auf das politisch-administrative 
System der Bundesrepublik Deutschland 
und der Länder2 mit ihren entsprechen-
den planerischen Instrumentarien, den 
beteiligten Akteuren und Regelungsme-
chanismen.

Da Städte in besonderem Maße vom Kli-
mawandel betroffen sind (vgl. BMVBS 
2013a:  10) und damit entsprechende Be-
darfe der Klimaanpassung aufweisen, 
richtet sich diese Arbeitshilfe vor allem 
an kommunale Praktikerinnen und Prak-
tiker an der Schnittstelle von Baukultur-
erbe und Risikomanagement – konkret 
an die Ämter für Stadtplanung und Stadt- 
entwicklung, an Denkmalschutz-, örtli-
che Katastrophenschutz- und Zivilschutz-
behörden und andere. Als Nachschlage-
werk und Handlungsanleitung bietet die 
Arbeitshilfe diesen lokalen Stellen eine 
Unterstützung bei der Struktur- und Kom-
petenzentwicklung („capacity building“) 
als „Hilfe zur Selbsthilfe“ zur Stärkung der 
Resilienz ihres baukulturellen Erbes. Da-

rüber hinaus unterstützt er die Erstellung 
oder Fortschreibung eines Integrierten Ri-
sikomanagementkonzeptes, das als neues 
Instrument in die kommunale Planungs-
praxis implementiert werden soll. Dabei 
fokussiert er die städtebauliche Kompo-
nente und bietet konkrete Unterstützung 
bei der Entwicklung und Realisierung prä-
ventiver Ansätze (s. Kapitel „Arbeitshilfe 
zum Aufbau eines Integrierten Risikoma-
nagements für das baukulturelle Erbe“).

Als praxisbezogenes und anwendungs-
freundliches Medium gibt die Arbeitshil-
fe Orientierung in der themenbezogenen 
lokalen Planung und kann darüber hinaus 
im Rahmen von Workshops, Webinaren 
und Trainings eingesetzt werden. Zu die-
sem Zweck sind die Inhalte so aufgebaut, 
dass ein chronologisches „Durcharbeiten“ 
des Dokuments möglich ist.

Die Gliederung der Arbeitshilfe orientiert 
sich an den drei wesentlichen Kernthemen 
Integrierten Risikomanagements: „Risi-
ken verstehen“, „Risiken bewerten“ und 
„Risiken managen“. Dazu gehört zunächst 
die Definition von Schutzgütern und -zie-
len, die eine möglichst breite empirische 
Datengrundlage erfordert, sowie die Ent-
scheidung für und die Implementierung 
von Maßnahmen auf Grundlage formu-
lierter Ziele. Im Rahmen der vorliegenden 
Arbeitshilfe werden diese Kernthemen als 
drei aufeinander aufbauende und ggf. zu 
wiederholende Arbeitsschritte verstanden:

■ Risiken verstehen: Analyse von Gefah-
ren und Risiken für das baukulturelle
Erbe durch Auswertung und Interpre-
tation auf Basis einer möglichst umfas-
senden und strukturiert aufbereiteten
Datengrundlage

2   Aufgrund wesentlicher Unterschiede bei den Katas-
trophen- und Denkmalschutzgesetzen der einzelnen 
Bundesländer werden überwiegend allgemeingültige 
Hinweise gegeben; an einigen Stellen werden zur Illust-
ration und Verständlichkeit einzelne Charakteristika der 
beiden Fachdisziplinen in bestimmten Bundesländern 
herausgegriffen und erläutert.
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■ Risiken bewerten: Diskussion und De-
finition gemeinsamer Schutzziele und
-prioritäten auf Basis des definierten
Resilienz-Verständnisses sowie der
Aufdeckung und Lösung möglicher
Zielkonflikte, insbesondere zwischen
den Erfordernissen von Baukulturerbe
und Risikomanagement sowie weite-
ren Handlungsfeldern (Klimaschutz,
Mobilität etc.)

■ Risiken managen: Implementierung
konkreter Maßnahmen und Maßnah-
menkombinationen des Integrierten
Risikomanagements auf Grundlage
der zuvor definierten Schutzziele und
-prioritäten und unter Berücksichti-
gung oder Ergänzung des lokalen pla-
nerischen Instrumentariums

Zur Bearbeitung jedes dieser Arbeitsschrit-
te ist es wichtig, dass der jeweils vorherige 
Schritt abgeschlossen wurde. Zur Über-
prüfung dienen „Checklisten“ zu Beginn 
jedes Arbeitsschrittes. Die Inhalte der ein-
zelnen Arbeitsschritte sind wiederum auf-
gebaut in „allgemeine Grundlagen“, jeweils 
am Anfang des entsprechenden Unterkapi-
tels (Ziele des Arbeitsschritts, Erläuterung 
zentraler Begriffe und ein idealtypisches 
Akteursnetzwerk3), „Aufgaben“ sowie 
„Werkzeuge“. Dieser vorgelagerte inhalt-
liche Input dient der allgemeinen Einfüh-
rung und Einordnung in den jeweiligen 
Arbeitsschritt sowie zur Vermittlung von 

grundlegendem Wissen und kann somit 
auch als Glossar verwendet werden.

Die Etablierung eines wirksamen Integ-
rierten Risikomanagements für das bau-
kulturelle Erbe erfordert koordiniertes 
Handeln und aufeinander abgestimmte 
Abläufe. Daher sind die Akteurskonstella-
tionen (Rollen und Zuständigkeiten sowie 
Kommunikations- und Kooperationsnetz-
werke zwischen den einzelnen Beteiligten) 
von besonderer Bedeutung. Die Arbeits-
hilfe richtet daher in jedem Arbeitsschritt 
ein besonderes Augenmerk auf diese Ak-
teursnetzwerke. Diese zeigen zum einen 
mögliche Verbindungen zwischen Akteu-
ren auf übergeordneter und lokaler Ebene 
sowie die Art dieser Verbindungen (infor-
mieren, diskutieren und integrieren) und 
geben zum anderen die jeweiligen Koope-
rationszwecke an, das heißt die Bedeutung 
der Verbindungen in der jeweiligen Phase 
im Planungsprozess. Dabei werden außer 
Empfehlungen zu Netzwerken zwischen 
Gremien innerhalb der lokalen Behörden 
auch solche zu Kooperationen mit weite-
ren Akteuren, zum Beispiel aus der Zivil-
gesellschaft oder mit externen Fachleuten, 
gegeben. Zivile Gruppen spielen insbeson-
dere bei der Erfassung des relevanten bau-
kulturellen Erbes eine Rolle (s. Arbeits-
schritt 2). Externe Fachleute können die 
ortsbezogenen Kenntnisse der lokalen Be-
hörden in den Bereichen der Umsetzung 
und Implementierung mit ihrer Expertise 
aus oft langjährigen und raumübergreifen-
den Erfahrungen in vielfältigen Projekten 
und Prozessen in Baukultur- und Risiko-
management sinnvoll ergänzen.

3  Aufgrund länderspezifischer Unterschiede der Insti-
tutionen und Zuständigkeiten handelt es sich bei den je 
Arbeitsschritt aufgeführten Akteursnetzwerken um eine 
idealtypische, abstrakte Darstellung. Besonderheiten wie 
etwa die Existenz der Landschaftsverbände in NRW oder 
weitere Unterschiede mit Blick auf die Katastrophen-
schutzbehörden werden hierbei nicht explizit aufgeführt. 
Auch ist die genaue Akteurskonstellation davon abhängig, 
in welcher Phase des  Risikomanagement-Kreislaufs (s. 
Kapitel „Arbeitshilfe zum Aufbau eines Integrierten Ri-
sikomanagements für das baukulturelle Erbe“) man sich 
befindet: etwa im Vorfeld eines Katastrophenereignisses 
oder danach.

Baukulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut auf dem Weg zu urbaner Resilienz
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An den jeweiligen Textstellen werden 
weiterführende Hinweise zu Rechts-
grundlagen genannt: Die einschlägigen 
Normen umfassen in der Regel Aussagen 
zu gesetzlich festgeschriebenen Zielset-
zungen sowie die zu deren Erreichen vor-
gesehenen Instrumente und Verfahren. 
Dabei wird sowohl auf Gesetze der räum-
lichen Gesamtplanung als auch auf spezi-
fische Fachgesetze des Denkmalschutzes 
und des Risikomanagements hingewie-
sen. Letztere umfassen beispielsweise die 
Störfallverordnung (StöV) sowie das Poli-
zeigesetz (PolizeiG), die vor allem in der 
konkreten Gefahrenabwehr relevant sind. 
Detaillierte Hinweise werden zu folgen-
den Rechtsnormen gegeben:

■ Raumordnungsgesetz (ROG)

■ Baugesetzbuch (BauGB)

■ Baunutzungsverordnung (BauNVO)

■ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

■ Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG)

■ Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

■ (Landes-)Bauordnungen (BauO)

■ (Landes-)Denkmalschutzgesetze
(DSchG)

■ (Landes-)Katastrophenschutzgesetze
(KatSG)

■ (Landes-)Gesetze über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG)

■ (Landes-)Naturschutzgesetze
(LNatSchG)

Im Anschluss an die drei Arbeitsschritte 
zum Aufbau eines Integrierten Risikoma-
nagements (s. Kapitel „Arbeitshilfe zum 
Aufbau eines Integrierten Risikomanage-
ments für baukulturelles Erbe“) werden im 
Arbeitsschritt 4 die Schritte vorgestellt, um 
Integrierte Risikomanagements in die kom-
munale Praxis zu implementieren. Ergän-
zend hierzu zeigen zwei Exkurse mögliche 
Förderprogramme für Integriertes Risiko-
management sowie methodische Empfeh-
lungen zur Durchführung eines „Plan-
spiels“ auf. Letzteres zielt darauf ab, eine 
konkrete Planungssituation zu simulieren, 
anhand derer sich Priorisierungen und 
Zielsetzungen sowie Handlungsbedarfe 
und -optionen mit relevanten Akteuren ge-
meinsam feststellen und diskutieren lassen.

Die einzelnen Aufgaben in den jeweiligen 
Arbeitsschritten zum Aufbau eines Inte-
grierten Risikomanagements sowie zur 
Implementierung der Integrierten Risiko-
managements werden jeweils in Aufgaben-
paketen erläutert und können anhand die-
ser bearbeitet werden. Dabei kann es sich 
sowohl um konkrete Arbeiten als auch um 
Diskussionen zu grundlegenden Fragestel-
lungen handeln. Zuletzt bieten die oben 
beschriebenen Werkzeuge themenbezo-
gene Materialien und Hilfestellungen für 
die Durchführung der Aufgaben. Darüber 
hinaus dienen Fallbeispiele4, insbesondere 
aus dem deutschen Raum, als Fingerzeige 
für die kommunale Praxis. Diese stellen 
explizit keine „Best Practices“, sondern 
Geschichten mit Bezug zu Baukulturerbe- 
und Risikomanagement dar, aus denen 
sich Lerneffekte gewinnen lassen.

4   Diese Fallbeispiele wurden im Rahmen des For-
schungsprojektes anhand von Interviews mit lokalen 
Gesprächspartnerinnen und -partnern untersucht, die 
an den jeweiligen Textstellen zitiert werden.
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Insgesamt zielt die Arbeitshilfe auf die 
Entwicklung konkreter Kompetenzen und 
Fähigkeiten ab, die zur Implementierung 
eines Integrierten Risikomanagements 
in der lokalen Planungspraxis nötig sind. 
Diese werden im Verlauf der drei Arbeits-

schritte in unterschiedlicher Weise ge-
schult. Zur Vertiefung und Verbreitung 
dieser Kompetenzen und Fähigkeiten 
lässt sich die Arbeitshilfe im Rahmen von 
Seminaren, Workshops und Trainings 
einsetzen.

Verständnis und Grundwissen über zentrale Begriffe, Konzepte und Rechts-
grundlagen 

Wissen über idealtypische Akteurskonstellationen und Zuständigkeiten

Fähigkeit zur Einschätzung und Priorisierung der Werte kulturellen Erbes und der 
Risiken, denen es ausgesetzt ist, sowie von Handlungsbedarfen zu dessen Schutz

Fähigkeit zur Festlegung und Argumentation von Zielen zum Schutz des kul-
turellen Erbes vor Gefahren

Fähigkeit zur Entwicklung einer Strategie Integrierten Risikomanagements, 
basierend auf zuvor ausgehandelten Zielen und unter Einbeziehung relevanter 
Akteure

Fähigkeit zur Durchführung eines Integrierten Risikomanagementprozesses, in-
klusive aller einzelner Arbeitsschritte und Aufgaben

Im Überblick: Fähigkeiten und Kompetenzen für  
Integriertes Risikomanagement
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In Regensburg ersetzen bei einem Hochwasser Gerüste die Gehwege entlang der Donau (Foto: Stadt Regensburg)

Arbeitshilfe zum Aufbau eines 

Integrierten Risikomanagements 

für das baukulturelle Erbe
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Die Phasen des Risiko-Governance- 
Frameworks als wissenschaftliche 
Grundlage für das Integrierte  
Risikomanagement

Das Risiko-Governance-Framework stellt 
ein mögliches übergeordnetes Modell zur 
Entwicklung Integrierter Risikomanage-
ments in der kommunalen Planungspraxis 
dar, anhand dessen sich die Grundsätze 
des Integrierten Risikomanagements auf 
kommunaler Ebene implementieren las-
sen. Das Risiko-Governance-Framework 
dient sozusagen als „Lesehilfe“: Es ermög-
licht einen schnellen Überblick über die 
Komplexität der Risikomanagementpro-
zesse und erleichtert es, komplexe Konzep-
te einzuordnen und zu verstehen, die für 
die lokale Praxis relevant sind. Es wird als 
Vorbild genutzt, um den Erarbeitungspro-
zess eines Integrierten Risikomanagements 
zu strukturieren. Das Framework basiert 
auf zwei ineinander verschränkten Arbeits-
kreisläufen: dem Risikomanagement-Kreis-
lauf und dem Risiko-Governance-Kreislauf 
(vgl. SHELTER D.2.1, 2019). Beide Kreis-
läufe bauen auf der Annahme auf, dass 
Prozesse des Risikomanagements zyklisch 
und iterativ ablaufen und somit aus auf-
einander folgenden Phasen bestehen. Da-
rüber hinaus richten beide Ansätze den 
Fokus auf unterschiedliche Aspekte des 
Risikomanagements:

Laut Risikomanagement-Kreislauf (s. Abb.  
3) besteht ein umfassendes Integriertes Ri-
sikomanagement aus mindestens vier zeit-
lichen Phasen:

■ Prävention: Mittel- und langfristige
Vorbeugung möglicher Gefahren und
damit verbundener Risiken zur Ver-
meidung potenzieller negativer Aus-
wirkungen

■ Vorbereitung: Bei Wissen um (wahr-
scheinlich) bevorstehende oder aktu-
elle Gefahrenereignisse – Vermeidung
oder Minderung potenzieller negativer
Auswirkungen

■ Reaktion: Unmittelbar, während oder
nach einem Katastrophenereignis –
Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit und grundlegende Sicherung
von Schutzgütern (Menschenleben, be-
deutsame Kulturgüter etc.)

■ Wiederherstellung: Im Nachgang eines
Katastrophenereignisses – Regenerie-
rung von Einrichtungen und Verbesse-
rung von Lebensgrundlagen und -be-
dingungen der von Katastrophen be-
troffenen Gemeinden; ggf. Umsetzung
von Maßnahmen zur Verringerung des
Katastrophenrisikos im Sinne des soge-
nannten „Build Back Better“-Ansatzes
(vgl. GFDRR 2017)

Diese vier Phasen sind inhaltlich eng mit-
einander verwoben und sollten sich daher 
in ihren Inhalten und Aktivitäten so weit 
wie möglich aufeinander beziehen und 
miteinander verknüpft sein. So kann das 
Risikomanagement eine möglichst große 
Wirksamkeit erzielen.

Abb. 3: Risikomanagement-Kreislauf (Quelle: RHA 2023 nach SHELTER D.2.1 2019)
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Ergänzend zum Risikomanagement-Kreis-
lauf bildet der Risiko-Governance-Kreis-
lauf (s. Abb. 4) die Prozesse der fachlichen 
Analyse und Expertise einerseits und nor-
mativ-politische Entscheidungen (z. B. For-
mulierung konkreter Ziele) andererseits ab. 
Diese Schritte finden innerhalb jeder Pha-
se des Risikomanagement-Kreislaufs statt. 
Die Kernannahme dabei ist, dass sich das 
Risikomanagement nicht nur auf (objekti-
ves) Fachwissen stützen kann, sondern zu-
sätzlich politischen Willen und demokrati-
sche Entscheidungsfindung erfordert. Die 
konkreten Schritte des Risiko-Governance-
Kreislaufes umfassen:

■ Scoping: Die Problemstellung muss zu-
nächst untersucht und Gefahren identi-
fiziert werden. Dann sollten einschlä-
gige rechtliche und wissenschaftliche
Konventionen geprüft werden, die fest-
legen, welche Risiken und Schutzgüter
in welchen territorialen Grenzen und
auf welche Weise berücksichtigt werden
müssen. Dieser Schritt umfasst auch die
Zusammenstellung aller relevanten Ak-
teursgruppen, deren Interessen den Rah-

men des Risikomanagements beeinflus-
sen können. Das Ergebnis dieses Schritts 
ist eine erste Festlegung des geplanten 
Umfangs und der Inhalte des Integrier-
ten Risikomanagements.

■ Zielsetzung und Zweckbestimmung:
Die Definition von Zielen für das In-
tegrierte Management ist von zentraler
Bedeutung für die darauf aufbauenden
Schritte. Es müssen sowohl die Stär-
ke des Risikos als auch Faktoren der
Schutzgüter, wie etwa gesellschaftliche,
soziale und wirtschaftliche Belange,
betrachtet und abgewogen werden.
Eine fundierte Zielsetzung bildet die
Grundlage für die Risiko- bzw. Maß-
nahmenbewertung sowie das spätere
Monitoring.

■ „Risk Assessment“ bzw. Risikoabschät-
zung: Gefahren und die Vulnerabilität
von Schutzgütern müssen identifiziert
werden. In diesem Schritt werden die
Risiken definiert, die im Integrierten
Risikomanagement zu berücksichtigen
sind. Es gibt hierfür mehrere methodi-
sche Ansätze, die jeweils ihre Stärken
und Schwächen aufweisen, insbeson-
dere im Hinblick auf das baukulturelle
Erbe (s. Arbeitsschritt 1).

■ Risikobewertung: Die Größe der Risi-
ken, die Akzeptanz des Restrisikos und
die Notwendigkeit von Risikominde-
rungsmaßnahmen müssen in diesem
Schritt bewertet werden. Dies geschieht
auf Grundlage der Daten der Risikoab-
schätzung sowie vor dem Hintergrund
der zuvor definierten Ziele und Vorga-
ben des Risikomanagements.

■ Maßnahmenbewertung: Dieser Schritt
ist eng verknüpft mit Risk Assessment
und Risikobewertung. Maßnahmen
zur Verhinderung und Reduzierung
von Schäden müssen identifiziert und
bewertet werden. Dazu müssen die
verschiedenen denkbaren Maßnah-
men geprüft und eingeschätzt werden,
inwiefern sie die Ziele des Risikoma-Abb. 4: Risiko-Governance-Kreislauf (Quelle: RHA 2023)
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nagements erfüllen. In diesem Schritt 
geht es auch um Fragen der Akzeptanz 
von Restrisiken, Kosten der Umsetzung 
und unbeabsichtigte Auswirkungen.

■ Umsetzung der Maßnahmen: Zuletzt
werden die zuvor ausgewählten Maß-
nahmen umgesetzt und müssen an-
schließend kontrolliert und überwacht
werden. Die Qualität und Wirksamkeit
der gewählten Maßnahmen muss regel-
mäßig eingeschätzt, bewertet und an die 
wichtigsten verantwortlichen Akteure
(Fachleute, Entscheidungsträgerinnen
und Entscheidungsträger) im Risiko-
management kommuniziert werden.

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Resi-
lienz und baukulturelles Erbe“ wurden der 
Risikomanagement- und der Risiko-Go-
vernance-Kreislauf in das sogenannte Risi-
ko-Governance-Framework überführt (s. 
Abb. 5). In dessen Kern befinden sich die 
drei Themen „Risiken verstehen“, „Risiken 
bewerten“ und „Risiken managen“, die sich 
aus der Überlagerung beider Zyklen ergeben 
und chronologisch in jeder Phase des Risiko-
management-Kreislaufs durchzuführen sind. 
Die vorliegende Arbeitshilfe ist auf Basis 
dieser drei Kernthemen gegliedert und be-
trachtet diese entsprechend als nacheinander 
durchzuführende Arbeitsschritte beim Auf-
bau eines Integrierten Risikomanagements.

Abb. 5: Risiko-Governance-Framework als wissenschaftliches Fundament und Struktur eines Integrierten 
Risikomanagements (Quelle: RHA 2023)
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Grundlagen

• Anlass und Ziele des Arbeitsschritts
• Erläuterung zentraler Begriffe
• Idealtypisches Akteursnetzwerk

Werkzeug 1.2

Methoden der Risikoabschätzung

Arbeitsschritt 1: Risiken verstehen

Bestandsaufnahme und Analyse von Gefahren und Risiken

Fallbeispiel

Aufgabe 1.1

Relevante Gefahren 
bestimmen

Aufgabe 1.3

Daten auswerten und 
interpretieren

Abb. 6: Gliederung des Arbeitsschrittes „Risiken verstehen“ (Quelle: RHA 2023)
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Aufgabe 1.2

Daten zu Risiken und zum bau- 
kulturellen Erbe beschaffen, 
aggregieren und digitalisieren

Werkzeug 1.1

Übersicht benötigter Daten und  
Zusammenstellung einer 
geeigneten Datengrundlage

Zentrale Begriffe der Risiko- 
ermittlung verstehen

Ziel Benötigte Daten zur Risikoermittlung 
beschaffen und geeignet aufbereiten

Methoden der Risikoabschätzung und 
der Auswertung/Interpretation 
verstehen und anwenden

Fallbeispiel
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Ziele des Arbeitsschritts 1 – 
Risiken verstehen

Die Ermittlung vorliegender Risiken birgt 
zahlreiche Herausforderungen (vgl. BBSR 
2023a): Diese bestehen insbesondere in 
Unklarheiten bezüglich Definitionen, 
Fachtermini und Konzepten, die im Integ-
rierten Risikomanagement von Bedeutung 
sind und in den beiden Fachdisziplinen 
(baukulturelles Erbe und Risikomanage-
ment) jeweils unterschiedlich interpre-
tiert werden können. Um ein einheitliches 
Verständnis grundlegender Begriffe, wie 
zum Beispiel Risiko und Vulnerabilität, zu 
schaffen, werden diese hier kurz erläutert. 
Darauf aufbauend wird im Arbeitsschritt 2  
„Risiken bewerten“ das zu betrachtende 
(bau-)kulturelle Erbe, dargestellt. 

Eine weitere zentrale vorbereitende Aufga-
be des Risikomanagements besteht darin, 
eine möglichst vollständige Informations-
grundlage zu schaffen, die bei späteren 
Entscheidungen unterstützen kann. Dazu 
ist es erforderlich, dass die Akteure die 
notwendigen Daten, deren Verfügbarkeit, 
Organisation und Aufbereitung verste-
hen. Nur mittels ausreichender Daten zu 
Gefahren auf der einen sowie Beschaffen-
heit, Besonderheiten und Vulnerabilität 
des baukulturellen Erbes auf der anderen 
Seite können Risiken abgeschätzt und ein-
geordnet werden. Dabei sollte eine Balance 
zwischen Umfang und Detailschärfe der 
Daten angestrebt werden; insbesondere 
sollten auch die personellen Ressourcen 
der für die Generierung und Sichtung zu-
ständigen Stellen berücksichtigt werden. 
Bei der Organisation von Daten sind ins-
besondere digitale Formate hilfreich; diese 
sollten regelmäßig um neue Informationen 
ergänzt werden (s. Werkzeug 1.1).

Im Anschluss an die Datenbeschaffung 
müssen diese ausgewertet und interpretiert 
werden. Zur Unterstützung werden unter-
schiedliche Methoden des sogenannten 
„Risk Assessment“ beziehungsweise der 

Risikoabschätzung nachvollziehbar abge-
bildet und beschrieben.

Der Arbeitsschritt 1 „Risiken verstehen“ 
verfolgt damit das Ziel, das Wissen und 
Verständnis zu folgenden Themen zu ge-
nerieren und zu verbessern:

■ Zentrale Begriffe der Risikoermittlung

■ Benötigte Daten zur Risikoermittlung

■ Verfügbarkeit und Erhebung/Beschaf-
fung von Daten

■ Organisation und Aufbereitung von
Daten

■ Methoden der Risikoabschätzung und
der Auswertung/Interpretation ent-
sprechender Daten

Erläuterung zentraler Begriffe 

Dieser Teil unterstützt das Verständnis für 
grundlegende Fachtermini. Dazu gehört 
insbesondere der Begriff „Risiko“: Die-
ser wird definiert als eine Funktion aus 
„Gefahr(en)“ und „Vulnerabilität“ (vgl. 
UNDRR 2017: 14; s. Abb. 7):

Gefahren, auf der einen Seite, können 
Prozesse, Phänomene oder menschliche 
Aktivitäten umfassen, die den Verlust von 
Menschenleben, Verletzungen oder andere 
gesundheitliche Auswirkungen, Sachschä-
den, soziale und wirtschaftliche Störungen 
oder Umweltschäden verursachen können 
(vgl. ebd.: 18). Sie können in Verbindung 
mit natürlichen Phänomenen stehen (z. B. 
Starkregenereignissen), anthropogen, das 
heißt durch menschliche Aktivitäten und 
Entscheidungen verursacht (z. B. bewaff-
nete Konflikte) oder sozio-natürlicher Na-
tur sein, das heißt durch eine Kombination 
aus natürlichen und anthropogenen Fakto-
ren, einschließlich Umweltzerstörung und 
Klimawandel, geprägt sein.
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Die Vulnerabilität, auf der anderen Seite, 
wird durch physische, soziale, wirtschaft-
liche und ökologische Faktoren oder Pro-
zesse bestimmt. Diese erhöhen die Vulne-
rabilität einer Person, einer Gemeinschaft, 
von Vermögenswerten oder Systemen für 
die Auswirkungen von Gefahren (vgl. ebd.: 
24). Folgende Elemente beeinflussen die 
Vulnerabilität:

■ Anfälligkeit: die Merkmale eines Sys-
tems oder einer physischen Struktur,
zum Beispiel eines Gebäudes, die es für 
die Auswirkungen einer Gefahr anfäl-
lig machen. Dies können beispielswei-
se Alter und Erhaltungszustand oder
die verwendeten Materialien sein.

■ Exposition: die Lage, etwa von Infra-
struktur, Wohnungen oder anderen
menschlichen Gütern, darunter ins-
besondere das baukulturelle Erbe mit
seinen materiellen und immateriellen
Werten. Konkret kann zum Beispiel
die Lage in Flussnähe, innerhalb von
Erdbebengebieten oder in auf andere

Weise gefährdeten Bereichen die Ex-
position beeinflussen.

■ Bewältigungskapazität: die Fähigkeit
von Menschen, Organisationen und
Systemen, unter Einsatz der verfügbaren 
Fähigkeiten und Ressourcen mit wid-
rigen Umständen, Risiken oder Kata- 
strophen umzugehen. Die Bewälti-
gungskapazität erfordert langfristiges
Bewusstsein, Ressourcen und Ma-
nagement, sowohl in „Friedenszeiten“
als auch im Katastrophenfall. Bewälti-
gungskapazitäten erhöhen die Fähigkeit
der Menschen, mit Gefahren umzuge-
hen. Im Allgemeinen kann „Kapazität“
Infrastruktur, Institutionen, mensch-
liches Wissen und Fähigkeiten sowie
kollektive Eigenschaften wie soziale Be-
ziehungen, Führung und Management
umfassen (vgl. ebd.: 12). „Bewältigung“
bezieht sich auf die Fähigkeit, in einem
unmittelbaren zeitlichen Kontext auf ein 
Ereignis zu reagieren, zum Beispiel die
Reaktionsfähigkeit der Feuerwehr beim
Brand eines historischen Gebäudes.

Abb. 7: Verhältnis von Risiko, Gefahr und Vulnerabilität (Quelle: RHA 2023)
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Alle drei Elemente, die sich auf die Vulnera-
bilität auswirken, wirken als Komplex. Das 
Risiko ist hierbei definiert als potenzieller 
Verlust von Menschenleben, Verletzungen 
oder zerstörten beziehungsweise beschä-
digten Vermögenswerten, die ein System, 
eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft in 
einem bestimmten Zeitraum beeinträchti-
gen können. Hierunter fällt auch die poten-
zielle Beschädigung oder Zerstörung und 
der Verlust von baukulturellem Erbe.

Extremereignisse als Manifestation solcher 
Risiken lassen sich in zwei Gruppen ein-
teilen, die sich in ihrer jeweiligen zeitlichen 
Dimension unterscheiden: Einerseits wer-
den langfristige, „schleichende“ Prozesse 
von Klimaveränderungen wie der Anstieg 
des Meeresspiegels, steigende Temperaturen 
oder Land- und Walddegradation als „lang-
sam einsetzende Ereignisse bezeichnet, die 
sich allmählich aus schrittweisen Verän-
derungen entwickeln und über viele Jah-
re hinweg auftreten. Andererseits können 
die Prozesse aus einer erhöhten Häufigkeit 
oder Intensität von wiederkehrenden Ereig-
nissen“ resultieren (UNFCCC 2012). Dem-
gegenüber kann ein „schnell einsetzendes 
Ereignis ein einzelnes, konkretes Ereignis 
sein, das innerhalb weniger Tage oder sogar 
Stunden eintritt“ (ebd.). 

Über den sogenannten „Allgefahrenansatz“ 
im Integrierten Risikomanagement können 
alle Gefahrenarten möglichst vollständig 
berücksichtigt werden (s. Kapitel „Bau-
kulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut 
auf dem Weg zu urbaner Resilienz“). Die 
UNESCO („United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation“) stellt 
in ihrem Handbuch „Katastrophenschutz 
an Welterbestätten“ (2017) eine ganze Rei-
he natürlicher und anthropogener Ge-
fahren dar, wie zum Beispiel Starkregen, 
Erdbeben, Dürre, Hitze und bewaffnete 
Konflikte5. Dies ist zum einen wichtig, um 
die Schnittstellen und Wechselwirkungen 
von Gefahren betrachten zu können. Auf-
grund des Klimawandels wird es zudem 

immer schwieriger, zwischen Gefahren, 
deren Ursachen und Wirkungen eng mit 
einander verflochten sind, strikt zu trennen 
(vgl. Greiving 2011: 25). Zum Teil ist die Be-
rücksichtigung solcher multipler Gefahren 
auch in der Gesetzgebung verankert, wie für 
NRW zum Beispiel in § 1 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz Nordrhein-Westfalen 
(BHKG NRW). Hierbei wird auch ange-
nommen, dass Extremereignisse wie Stark- 
regen- und Trockenperioden aufgrund des 
Klimawandels deutlich häufiger und stär-
ker ausgeprägt auftreten werden (vgl. BBSR 
2023a: 11), und regional sowie teilweise so-
gar lokal unterschiedlich ausfallen können 
(vgl. BBSR 2011: 54). Neben diesen schnell 
einsetzenden Ereignissen müssen auch die 
schleichenden Gefahren durch langfristige 
Prozesse berücksichtigt werden, insbeson-
dere denen, die durch den Klimawandel her-
vorgerufen werden (vgl. UNFCCC 2012). 

Je nach geographischer Lage können Ge-
fahren eine sehr unterschiedliche Rele-
vanz haben. Während etwa langanhaltende 
Dürreperioden als großräumige Ereignisse 
weite Teile des Bundesgebiets gleichzeitig 
betreffen können, sind Starkregenereignis-
se eher lokale Phänomene. Zur Einschät-
zung der Risiken für das baukulturelle Erbe 
auf lokaler Ebene ist es daher zunächst 
wichtig, zu bestimmen, welche konkreten 
Gefahren im Betrachtungsraum einbezo-
gen werden müssen (s. Aufgabe 1.1). 

Idealtypisches Akteursnetzwerk

Im Folgenden wird das idealtypische Ak-
teursnetzwerk für den Arbeitsschritt 1 „Ri-
siken verstehen“ erläutert. In diesem be-
steht die Aufgabe der Akteure darin, wich-

§ 1 BHKG NRW

5   Es wird empfohlen, den Allgefahrenansatz zu verfol-
gen, da regionale Besonderheiten bezüglich der Gefah-
renquellen vorliegen können. Diese Arbeitshilfe fokus-
siert dabei die Themenfelder Starkregen und Hitze, da  
diese für deutsche Kommunen besondere Relevanz auf-
weisen und hierfür detaillierte Hilfestellungen gegeben 
werden können (vgl. BMVBS 2013b: 8).
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tige Informationen über Gefahren und 
Vulnerabilitäten zusammenzutragen und 
diese anschließend zu diskutieren, um eine 
Einschätzung zu den daraus resultierenden 
Risiken zu entwickeln.

Dazu sollte zuerst insbesondere das für 
Stadtplanung zuständige Amt Informa-
tionen bei der für die Denkmalliste zu-
ständigen Stelle (z. B. Untere Denkmal-
behörde und Denkmalfachamt) sowie der 
Aufsichtsbehörde für Katastrophenschutz 
einholen (1, s. Abb. 8). Gleichzeitig können 
zur Qualitätssicherung die Unteren Denk-
malbehörden sowie intermediäre Akteure 
wie externe Ingenieurbüros einbezogen 
werden, die zum einen bei der Datenerhe-
bung unterstützen (1) sowie später mit der 
lokalen Planungsbehörde im engen Dia-
log über die ermittelten Sachverhalte und 

bei der Interpretation der Daten stehen 
(3). Daneben sollten zivilgesellschaftli-
che Akteure wie Bürgerinnen und Bürger, 
Eigentümerinnen und Eigentümer von ent-
sprechenden Kulturgütern sowie Heimat-
vereine eingebunden werden. Sie können 
weitergehende Informationen zum bau-
kulturellen Erbe und dessen Bedeutung im 
lokalen Kontext einbringen (2). 

Im Anschluss sollte eine Erörterung zwi-
schen den Akteuren der kommunalen Ver-
waltung sowie mit externen Expertinnen 
und Experten (z. B. spezialisierte Ingenieur-
büros) durchgeführt werden: Die Akteure 
sollten auf Augenhöhe über die gesammel-
ten Informationen und Sachverhalte dis-
kutieren und dabei eine umfassende und 
möglichst präzise Einschätzung zum poten-
ziellen Katastrophenrisiko entwickeln (3). 

Abb. 8: Akteursnetzwerk „Risiken verstehen“ (Quelle: RHA 2023) 
Hinweis: Im Arbeitsschritt zu involvierende Akteure sind farbig dargestellt.
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Um die für den jeweiligen Untersuchungs-
raum relevanten Gefahren zu ermitteln, 
sollten zunächst großräumige Daten be-
trachtet und in einem zweiten Schritt klein-
räumig auf deren genaues Ausmaß unter-
sucht werden (s. Aufgabe 1.2). 

Hierbei können unterschiedliche Daten-
quellen genutzt werden. Zentral ist dabei, 
möglichst immer die offiziellen Daten zu 
verwenden, wie etwa Hinweise von Trä-
gern öffentlicher Belange (TÖB) oder Gut-
achten. Werkzeug 1.1 gibt einen Überblick 
über mögliche formelle und informelle 
Datenquellen.

Bei der Sammlung und Interpretation von 
Daten zu Gefahrenereignissen ist zu be-
achten, dass diese überwiegend auf Erfah-
rungswerten aus der Vergangenheit beru-
hen und daher – insbesondere durch den 
voranschreitenden Klimawandel – auf die 
Zukunft nur bedingt übertragbar sind. 
Konkret bedeutet dies, dass Gefahrenereig-
nisse deutlich häufiger eintreten und deut-
lich heftiger ausfallen können, als es anhand 
der Datengrundlage abschätzbar ist. Eine 
generelle Skepsis und eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung von Methoden der Ri-
sikoabschätzung um szenariobasierte An-
sätze sind daher sinnvoll (s. Werkzeug 1.2).

   Aufgabe 1.1: Relevante Gefahren bestimmen

Der folgende Abschnitt stellt die konkreten Aufgaben dar, die das Akteursnetz-
werk chronologisch bearbeiten sollte. Hierbei werden Werkzeuge sowie hilfreiche 
Fallbeispiele aus deutschen Kommunen aufgeführt. 

Checkliste Arbeitsschritt 1

Risiken verstehen

Aufgabe 1.1
Relevante Gefahren bestimmen

Aufgabe 1.2
Daten zu Risiken und zum 
baukulturellen Erbe beschaffen, 
aggregieren und digitalisieren

Aufgabe 1.3
Daten auswerten und 
interpretieren

Abb. 9: Checkliste „Risiken verstehen“ (Quelle: RHA 2023)
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Zusammenstellung einer geeigneten Datengrundlage

Werkzeug 1.1: Übersicht benötigter Daten und 

Um eine belastbare und valide Grundlage 
für die Ermittlung relevanter Gefahren be-
stimmen zu können, bedarf es einer Viel-
zahl unterschiedlicher Daten. Dabei muss 
darauf geachtet werden, dass formelle bzw. 
offizielle Daten genutzt werden (s. Aufga-
be 1.1): Fachbeiträge von TÖB im Rahmen 
von Planungsverfahren, Gutachten von be-
auftragten Fachbüros, teils auch staatliche 
Dienste wie zum Beispiel des Landesamtes 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV), des Umweltbundesamtes 
(UBA) oder des Bundesamtes für Karto-
graphie und Geodäsie (BKG) kommen 
hier in Frage.

Formelle Daten zu Gefahrenereignissen

Das Fachinformationssystem (FIS) Klima-
anpassung für NRW (vgl. LANUV 2023) 
umfasst eine Reihe von Geodaten unter-
schiedlicher Stellen (z. B. LANUV und 
BKG) zu verschiedenen Themenschwer-
punkten. So sind Informationen zu Stark-
regen und Hochwasser, Dürren oder Risi-
ken durch Hitzeentwicklung (s. Abb. 10), 

aber auch etwa besonders schützenswerte 
Klimatope feinmaßstäblich abrufbar. Die 
Geodaten des LANUV zu Hochwasser-
gefahren (und Hochwasserrisiken) (HQ10, 

Abb. 10: Ausschnitt aus dem Fachinformationssystem Klimaanpassung (Quelle: LANUV NRW, Klimaatlas 
NRW 2023)

Abb. 11: Ausschnitt aus der interaktiven Karte. Anzahl 
der Sturmtage pro Jahr (Quelle: UBA 2023)
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sowie Informationen des amtlichen Lie-
genschaftskatasters. Darüber hinaus sind 
die Daten der koordinierten Starknieder-
schlagsregionalisierung und -auswertung 
(KOSTRA) des Deutschen Wetterdienstes 
in die Berechnung eingeflossen.

Kommunale Starkregengefahrenkarten kön-
nen für das Thema Starkregen und Hoch-
wasserschutz aufschlussreich sein. Zum 
Beispiel sind in der Gefahrenkarte der Stadt 
Ulm (vgl. geomer GmbH 2023), entwickelt 
von 2017 bis 2019, Überschwemmungsbe-
reiche sowie Fließwege und -geschwindig-
keiten ablesbar. 

Informelle Daten zu  
Gefahrenereignissen

Es ist auch eine Vielzahl von Datenquel-
len mit informellem Charakter zu unter-
schiedlichen Gefahren verfügbar, die für 
eine weitergehende Untersuchung hilf-
reich sein können:

HQ50, HQ100 und HQ500 – das H steht dabei 
jeweils für „Hochwasser“ und das Q für 
„Abflussmenge“; die Zahl gibt die Jährlich-
keit an) sind auch auf Open.NRW abrufbar 
und lassen sich über GIS-Anwendungen 
mit anderen Daten verschneiden.  

Eine interaktive Karte des Umweltbun-
desamtes (vgl. UBA 2023) zeigt die wahr-
scheinliche Häufigkeit für einige Gefah-
renereignisse, die durch den Klimawandel 
beeinflusst werden; dazu gehören Stark-
regenereignisse, Trockenperioden, Sturm-
tage et cetera. Diese sind großmaßstäblich 
auf Ebene deutscher Regionen abgebildet.  

Die Starkregenhinweiskarte für NRW des 
BKG (vgl. BKG 2023) liefert spezifische 
Informationen zu Starkregen und Hoch-
wasserschutz und ist auch in das FIS Kli-
maanpassung des LANUV integriert. Als 
Grundlagendaten zur Simulation der Stark-
regengefahren dienen in erster Linie die 
Geodaten des Landes NRW, insbesondere 
das hochaufgelöste, digitale Geländemodell 

Karte

1:10000Hintergrundkarte: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2020)
Datenquellen: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_14.09.2020.pdf

Erstellt am: 31.03.2023Seite 1 / 1

Abb. 12: Ausschnitt aus der Starkregenhinweiskarte NRW (Quelle: BKG 2021)

Wasserhöhen, extremes Ereignis
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https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttemberg/stadt-ulm/
https://gis.uba.de/maps/resources/apps/tourismus/index.html?lang=de
https://geoportal.de/Info/tk_04-starkregengefahrenhinweise-nrw
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Ein geeignetes Werkzeug zur Betrachtung 
großräumiger Gefahrenlagen ist das On-
line-Werkzeug „ImmoRisk“ des BBSR (vgl. 
BBSR 2023b). Darin werden Daten zu den 
Risiken Winterstürme, Hagel, Erdbeben, 
Hitze, Starkregen, Waldbrände, Blitzschlä-
ge und Schneelast für ganz Deutschland in 
jeweils unterschiedlichen Detailliertheits-
graden angezeigt. Zudem sind Daten so-
wohl mit Blick auf die gegenwärtige Situa-
tion als auch als Zukunftsprognosen abruf-
bar. Die Anwendung wurde entwickelt, um 
die Gefährdung von Immobilienstandorten 
bewerten zu können sowie um die breite 
Öffentlichkeit zu informieren.

Eine weitere informelle Anwendung ist der  
„CEDIM Risk Explorer“ (vgl. Risklayer 
2023) für Deutschland, ein webbasierter 
interaktiver Kartenviewer, mit dem sich 
Karten aus verschiedenen im Center for 
Disaster Management and Risk Reduction 

Abb. 13: Ausschnitt aus dem „ImmoRisk“ (Quelle: 
BBSR 2023)

Technology (CEDIM) entwickelten Daten-
sätzen erstellen lassen. So können etwa Ge-
fahren-, Vulnerabilitäts- und Risikokarten 
zu Naturkatastrophen wie Erdbeben und 
Winterstürmen sowie teilweise auch zu 
Hochwasserereignissen entwickelt werden.

Der „Dürremonitor Deutschland“, entwi-
ckelt vom Helmholtz Zentrum für Umwelt-
forschung (UFZ) (vgl. UFZ 2023), liefert 
deutschlandweit tagesaktuelle Informatio-
nen zum Bodenfeuchtezustand. Grundla-
ge sind Simulationen mit einem am UFZ 
entwickelten mesoskaligen hydrologischen 
Modell (mhM). Die Daten sind differen-
ziert nach Dürrezustand des Gesamt- und 
des Oberbodens. Letzterer reagiert schnel-
ler auf kurzfristige Niederschlagsereignis-
se. Zusätzlich zu den flächendeckenden 
Deutschlandkarten können auch Aus-
schnitte der einzelnen Bundesländer abge-
rufen und heruntergeladen werden.

Abb. 14: Ausschnitt aus dem „CEDIM Risk Explorer“: 
Die Gefahr für Windstürme (Windgeschwindigkeit 
in m/s) ist insb. in Baden-Württemberg und 
Süd-Bayern sowie vereinzelt im Zentrum Deutsch-
lands stark ausgeprägt (Quelle: Müller et al. 2006, 
Hofherr und Kunz 2010)
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https://www.klimastadtraum.de/DE/Arbeitshilfen/ImmoRiskWerkzeug/immoriskwerkzeug_node.html
https://www.risklayer-explorer.com/cedim_explorer
https://www.risklayer-explorer.com/cedim_explorer
https://www.ufz.de/index.php?de=37937


36 Baukulturelles Erbe vor Risiken schützen und resilient gestalten

Belange in die räumliche Planung. Gene-
rell sind die Archive und Denkmallisten 
der Kommunen und Länder eine wichti-
ge Informationsquelle. Dazu zählen bei-
spielsweise die folgenden Stellen:

Die DIVIS – Denkmaldatenbank des Lan-
desamtes für Denkmalpflege (LfD) Sach-
sen (vgl. LfD Sachsen 2023) ist ein nach-
richtliches Verzeichnis der Kulturdenk-
mäler im Sinne von § 2 des Sächsischen 
Denkmalschutzgesetzes (SächsDSchG). 
Die Datenbank umfasst textliche Beschrei-
bungen, Kartierungen und gegebenenfalls 
Fotografien der Denkmäler. Archäologi-
sche Denkmäler sind nicht enthalten; für 
diese ist das Landesamt für Archäologie 
Sachsen zuständig. Zu beachten ist, dass 

Daten zum baukulturellen Erbe

Außer formellen und informellen Daten 
zu Gefahrenereignissen sollten auch de-
taillierte Informationen zum baukulturel-
len Erbe einbezogen werden, mit denen 
die jeweilige Vulnerabilität eingeschätzt 
werden kann. Dabei sind insbesondere 
Daten zu Lage, Baualter, Materialien und 
Bautechniken relevant.

Die wichtigsten Daten liegen bei der 
die Denkmalliste führenden Stelle vor. 
Dies sind meist die Kommunen sowie 
die Denkmalfachämter der Länder. In 
NRW sind zum Beispiel die Fachbeiträge 
der Landschaftsverbände eine wichtige 
Grundlage zur Integration der fachlichen 

Abb. 15: „Dürremonitor Deutschland“ des UFZ: tagesaktuelle Daten zum Bodenfeuchtezustand  
(Quelle: UFZ-Dürremonitor/Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 2023) 
Hinweis: Die linke Legende gilt sowohl für die linke als auch für die mittlere Grafik.

§ 2 SächsDSchG: 
Gegenstand des 
Denkmalschutzes

https://www.lfd.sachsen.de/1406.htm
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die Denkmaleigenschaft eines Objektes 
nicht von der Eintragung in diese Lis-
te oder von der Kartierung abhängig ist: 
Auch nicht verzeichnete Objekte können 
Denkmäler sein. Grundsätzlich erstreckt 
sich die Denkmaleigenschaft auf Substanz 
und Erscheinungsbild insgesamt, auch des 
Gebäudeinneren. Abweichendes gilt nur, 
wenn ausdrücklich lediglich Teile geschützt 
sind (z. B. nur die Fassade). Die Kultur-
denkmalliste wird stetig fortgeschrieben; 
durch Präzisierungen, Neuaufnahmen 
oder Streichungen wird sie permanent ver-
ändert. Dies gilt auch für die Kartierung, 
die zudem keinen amtlichen Charakter hat. 

Das Denkmalinformationssystem Sach-
sen-Anhalt des Landesamtes für Denk-
malpflege und Archäologie (LDA) (vgl. 
LDA Sachsen-Anhalt 2023) enthält for-
melle Daten zu Denkmälern. Die Kar-
tierung umfasst aktuell noch keine wei-
terführenden Informationen zu Art und 
Merkmalen der Denkmäler.

In Bayern steht der Bayerische Denkmal-
Atlas (vgl. BLfD – Bayerisches Landes-
amt für Denkmalpflege 2023) als Online-

Abb. 16: Denkmalkarte Meißen (Quelle: LfD Sachsen 
2023)

Kleindenkmal

Baudenkmal

Archäologisches Kulturdenkmal

Denkmalbereich

Archäologisches Flächendenkmal

Abb. 17: Denkmäler in Magdeburg (Quelle: 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt 2023)

Version der Denkmalliste zur Verfügung. 
Auf der Grundlage amtlicher Karten und 
Luftbilder der bayerischen Vermessungs-
verwaltung informiert der Atlas über den 
aktuellen Stand der Bau- und Bodendenk-
mäler sowie Ensembles. Bodendenkmäler 
werden flächenscharf in ihrer derzeit be-
kannten Ausdehnung dargestellt. Zu jedem 
Objekt gibt es Fachinformationen mit einer 
Kurzbeschreibung, teilweise durch Fotos 
ergänzt. Im Gegensatz zur Denkmaldaten-
bank Sachsen enthält der Atlas auch Infor-
mationen zu archäologisch bedeutsamen 
Stätten. Der Atlas wird stetig aktualisiert 
und ist öffentlich zugänglich.

Denkmäler
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Weitere informelle Datengrundlagen sind 
das sogenannte KuLaDig (Kultur. Land-
schaft. Digital.) des Landschaftsverbandes 
Rheinland (LVR) (vgl. LVR 2023) sowie das 
Portal GeodatenKultur des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe (LWL) (vgl. 
LWL 2023) als interaktive Informationssys-
teme über die historische Kulturlandschaft 
und das landschaftliche kulturelle Erbe. 
Beide dienen Interessierten und Fachleu-
ten als Informationsquelle. Das KuLaDig 
kann (weltweit) um weitere Stätten ergänzt 
werden. Die meisten Informationen liegen 
zu Nord- und Westdeutschland vor. We-
sentliche Zielgruppen sind die interessierte 
Öffentlichkeit, Bildungseinrichtungen, Ak-
teure der Stadt- und Landschaftsplanung, 
aus Wirtschaft und Tourismus, Fachverwal-
tungen und Politik. KuLaDig ist in Koope-

800m4000
Maßstab 1:50.000

Gedruckt am 19.12.2022 11:53
https://v.bayern.de/GHFh4 Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des Herausgebers

© Bayerische Vermessungsverwaltung 2022, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, EuroGeographics

Abb. 18: Ausschnitt aus dem Bayerischen Denkmal-Atlas: Denkmäler im Umfeld des Olympiaparks München 
(Quelle Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2022; Quelle Denkmalkartierungen: BLfD 2023)

Abb. 19: Ausschnitt des KuLaDig, Aachen und 
Umgebung (Quelle: LVR 2023)

ration unter anderem mit dem LVR, dem 
Landesamt für Archäologie Schleswig-Hol-
stein, dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen und dem Rheinischen Verein für 
Denkmalpflege entwickelt worden.

Im nächsten Schritt gilt es, beide Datensätze, sowohl die zu den Gefahren als auch 
die zum baukulturellen Erbe, miteinander zu verschneiden.

Bereiche, für die kulturland-
schaftsbezogene Informa-
tionen vorliegen

Baudenkmäler

Ensembles

landschaftsprägende 
Denkmale

https://www.kuladig.de
https://www.lwl.org/geodatenkultur/start
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Sind die im Untersuchungsraum wahr-
scheinlichen Gefahren bestimmt (s. Auf-
gabe 1.1), werden in einem zweiten Schritt 
die vorhandenen Daten dazu sowie zum 
baukulturellen Erbe systematisch gesam-
melt und zur Auswertung miteinander ver-
schnitten. Dabei bietet es sich an, eine digi-
tale (Geo-)Datenbank anzulegen und soweit 
möglich alle Daten gebündelt zu speichern. 
Dadurch können komplexe Datenpakete 
mit den einzubeziehenden Akteuren leicht 
geteilt und Informationen zu einzelnen 
Themenschwerpunkten schnell abgerufen 
werden. Im Gegensatz zu in Papierform 
archivierten Daten sind digitale Strukturen 
in Risikosituationen, in denen es insbeson-
dere auf eine schnelle und präzise Reak-
tion ankommt, deutlich von Vorteil. Diese 

Strukturen müssen langfristig gepflegt und 
bei Veränderungen und Neuerungen (bspw. 
nach Einholung externer Fachgutachten 
oder Aktualisierung der Gefahrenlage im 
Anschluss an ein Katastrophenereignis) ak-
tualisiert werden. 

Die Bündelung von Geoinformationen 
bietet zudem den Vorteil, dass sie in Über-
lagerung zueinander in eine GIS-Anwen-
dung geladen und darin ausgewertet wer-
den können. Abbildung 20 illustriert am 
Beispiel der Stadt Bad Münstereifel die 
Überlagerung von Daten zum Hochwas-
serrisiko mit den historischen Denkmä-
lern und weiteren empfindlichen Nutzun-
gen. Dadurch wird sichtbar, wo konkrete 
Bedrohungen vorliegen.

Erbe beschaffen, aggregieren und digitalisieren

Aufgabe 1.2: Daten zu Risiken und zum baukulturellen 

Abb. 20: Historischer Altstadtbereich und Umfeld von Bad Münstereifel (Quelle: RHA 2022)

Denkmäler und weitere 
Einrichtungen mit kultureller 
Bedeutung

sensible Infrastrukturen 
(Schulen, Seniorenheime etc.) 
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Herausforderungen bei der 
Beschaffung von Daten

Das Beispiel der Stadt und des Landkrei-
ses Lörrach zeigt, dass bei der Beschaffung 
von Daten, je nach Ausgangslage, Heraus-
forderungen bestehen können, für die ent-
sprechende Lösungen entwickelt werden 
sollten: So wird deutlich, dass den öffent-
lichen Behörden aufgrund der Eigen-
tümerstruktur bei privaten Denkmälern 
teilweise nur unvollständige Informatio-
nen vorliegen. Eine möglichst frühzeitige 
Kommunikation mit Einzeleigentümerin-
nen und -eigentümern ist daher nötig, um 
eine umfassende Datengrundlage zu be-
schaffen. Darüber hinaus zeigt sich, dass 
die Datenerhebung und -analyse mitunter 
erhebliche zeitliche und finanzielle sowie 
personelle Ressourcen binden können und 
daher häufig nur vor dem Hintergrund 
konkreter Betroffenheiten und im Rah-
men entsprechender Strategien oder (For-
schungs-)Projekte möglich sind.

Frühzeitige Einbindung privater 
Eigentümerinnen und Eigentümer in 
die Datenerhebung

Ein großer Teil der Denkmäler im Land-
kreis ist in Privatbesitz. Informationen 
hinsichtlich der Konstruktion und indivi-
duellen Beschaffenheit der Bauten werden 
nicht immer an die Behörden herangetra-
gen und sind daher oft nur fragmentarisch 
vorhanden. Dadurch können sie nicht voll-
ständig in Risiko-Analysen einbezogen 
werden. Diese Datenlücken erschweren die 
Entwicklung einer übergreifenden Stra-
tegie im Sinne eines Integrierten Risiko-
managements und führen dazu, dass Prä-

ventions- und Schutzmaßnahmen einen 
erheblichen Erfassungsaufwand erfordern 
und letztlich nur im Rahmen der indivi-
duellen Verantwortung und im Ermessen 
einzelner Eigentümerinnen und Eigen-
tümer umgesetzt werden können. Hier ist 
die lokale Ebene in der Verantwortung, die 
Denkmaleigentümerinnen und -eigentü-
mer zu unterstützen.

Datenerhebung und -analyse als 
ressourcenaufwändiger Arbeitsschritt

Die Beschaffung und Auswertung von 
Datenmaterial kann sehr ressourcenauf-
wendig sein. Im Projekt EroL („Erosionser-
eignisse durch Starkregen im Markgräfler 
Land“), das in Kooperation des Landkrei-
ses Lörrach mit drei externen Ingenieur-
büros und unter Förderung des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) durchgeführt 
wurde, konnten in großem Umfang Daten 
zum Thema Bodenerosion gesammelt, 
aufbereitet und in Risikokarten überführt 
werden (vgl. Landkreis Lörrach 2021). 
Aufgrund der landwirtschaftlichen Prä-
gung vieler Kommunen und der damit ver-
bundenen Bodeneigenschaften im Land-

„Daten liegen nur dann vor, wenn man sich 
explizit darum kümmert und sie aktiv be-
schafft. Mit Blick auf Erosion, im Projekt EroL, 
ist jetzt umfangreiches Kartenmaterial vor-
handen und abrufbar, beispielsweise für Bau-
leitpläne. Diese Daten sind aus einer starken 
Betroffenheit heraus entwickelt worden.“ –  
Gesprächspartner aus dem Landkreis  
Lörrach, Sachgebiet Klima und Boden
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Fallbeispiel Lörrach 
Herausforderungen bei der Datenbeschaffung
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kreis kam es in den vergangenen Jahren 
aufgrund von Starkregen häufig zu Ero-
sionsereignissen. Im Rahmen eines integ-
rativen Verfahrens wurden in Workshops 
mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern, sowie Vertreterinnen und Vertreter 
von Fachbehörden, Landwirtschaft und 
Katastrophenschutz Gefahrenkarten ent-
wickelt und später Risikoanalysen erstellt. 

Hierzu wurden Daten zu Denkmälern und 
Kultureinrichtungen wie Burgen, Schlös-
sern, Kirchen und Museen sowie weiteren 
sensiblen Einrichtungen wie Kindergärten 
und Seniorenheimen überlagert. So hat das 
Projekt umfangreiche Analysen erarbeitet, 
die nun als relevante Grundlage für die 
Maßnahmenentwicklung und -umsetzung 
dienen (vgl. ebd.).
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Erosion im Markgräfler Land. Starkregen ruft Erosionsereignisse hervor. Das Projekt EroL soll dazu beitragen, Schäden künftig zu minimieren 
(Foto: Schallbach, Patrick Blau)
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Nach der Untersuchung der Gefahren, 
die im betrachteten Bereich relevant sind, 
müssen die davon ausgehenden Risiken für 
das baukulturelle Erbe untersucht werden. 
Dazu ist es wichtig, zu verstehen, dass jede 
Gefahr spezifische Methoden zur Abschät-
zung der Risiken erfordert. Dies macht vor 
allem Aussagen zu Multi-Risiken – dem 
gleichzeitigen oder aufeinanderfolgenden 
Auftreten verschiedener Gefahren, wie 
zum Beispiel Erdbeben und anschließender 
Vulkanausbruch – sehr schwierig. Hinzu 
kommt, dass die Daten, die in die Risikoab-
schätzung einfließen, aufgrund der Klima-
veränderungen weniger verlässlich werden. 

Um einen Überblick über die bestehenden 
Möglichkeiten der Risikobewertung zu er-
halten, werden im Folgenden die vier wich-
tigsten methodischen Ansätze vorgestellt. 
Die Bewertung sollte grundsätzlich proba-
bilistisch erfolgen, das heißt, dass das Risiko 
einer bestimmten Gefahr quantifiziert wer-
den sollte. Diese vier Ansätze unterteilen 
sich grob in die Quantitative Risikoabschät-
zung, die Ereignisbaumanalyse, den Risiko-
matrix-Ansatz und den indikatorbasierten 
Ansatz (s. Abb. 21):

■ Die Quantitative Risikoabschätzung
wurde als Grundlage für die Be-
rechnung der Wirtschaftlichkeit von
Schutzmaßnahmen etabliert und wird
in der Versicherungswirtschaft zur Prä-
mienberechnung verwendet. Quantita-
tive Risikoabschätzungen haben sich in
der Praxis vor allem für Naturgefahren
etabliert, für die, wie etwa bei Hoch-
wasserereignissen, Daten zu entspre-
chenden Zeitreihen aus vergangenen
Ereignissen vorliegen. Ihre Ergebnisse
sind in der Regel sehr zuverlässig und
valide, aber für Laien nicht einfach zu
verstehen. Außerdem können sie keine
immateriellen Faktoren (z. B. religiöse

oder geschichtliche Werte) erfassen.

■ Größere Unfallgefahren (z. B. Anlagen
der chemischen Industrie, Verkehrsun-
fälle etc.) werden in der Regel mit so-
genannten deterministischen Ereignis-
baumanalysen untersucht, da es an ver-
gleichbaren Fällen aus der Vergangenheit
mangelt. Dabei werden alle denkbaren
Unfallabläufe untersucht; das Gesamtri-
siko wird durch Aufsummierung der Fol-
gen der einzelnen Unfallabläufe ermittelt. 
Dieser Ansatz ermöglicht eine Risikoab-
schätzung ohne empirische Daten, ist
aber in hohem Maße von der Kompetenz
und Einschätzung des/der zuständigen
Einzelsachverständigen abhängig.

■ Der qualitative Risikomatrix-Ansatz
dient der Risikoabschätzung. Qualita-
tive Ansätze sind skalenabhängig und
drücken nur relative Verhältnisse zwi-
schen den untersuchten Bereichen oder
Objekten aus. Mit Hilfe von Normie-
rungen können die Indikatoren jedoch
auf eine einheitliche Skala übertragen
werden, wodurch auch immaterielle
Faktoren erfasst werden können. Dieser
Ansatz ist daher zur Risikoabschätzung
für das baukulturelle Erbe am besten ge-
eignet. Ein weiterer Vorteil dieser Me-
thodik ist seine leichte Verständlichkeit;
gleichwohl kann die Vermischung von
Analyse- und Werteebenen zu Kontro-
versen führen. Der Risikomatrix-Ansatz 
wird in mehreren europäischen Län-
dern wie Österreich, Frankreich, Italien
und der Schweiz für Gefahrenzonenplä-
ne verwendet: Diese legen verbindliche
Beschränkungen für die Nutzbarkeit
von Gebieten für Siedlungszwecke fest,
die sich nach dem jeweiligen Grad der
Gefährdung und der Anfälligkeit des
Landnutzungstypes richten.

Werkzeug 1.2: Methoden der Risikoabschätzung
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der gewählten Skala ab, und die Aggre-
gation und Gewichtung der Indikatoren 
sind keine objektiven Prozesse, sondern 
erfordern normative Beurteilungen.

Zusammenfassend sind unterschiedliche 
Aspekte bei der Wahl einer bestimmten 
Methode zur Risikoabschätzung wichtig. 
Da die Ansätze jeweils unterschiedliche 
Vor- und Nachteile aufweisen (s. Abb. 21), 
sollten bei der Entscheidung für eine be-
stimmte Methode immer die spezifischen 
örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt 
werden – zum Beispiel die Art der Ge-
fährdung oder die Verfügbarkeit von 
Ressourcen für die Risikoabschätzung. In 
Aufgabe 1.3 wird beispielhaft der Risiko-
matrix-Ansatz dargestellt, der als die am 
leichtesten anwendbare Methode gilt und 
das angestrebte Sicherheitsniveau berück-
sichtigen kann.

■ Der Indikatorbasierte Ansatz wird
hauptsächlich auf nationaler oder sogar
globaler Ebene angewandt. Aufgrund
der Größe der Untersuchungsgebiete
werden sogenannte „Proxy-“, das heißt
„Stellvertreterindikatoren“ verwendet:
zum Beispiel die Anzahl der exponier-
ten Personen für die menschliche Vul-
nerabilität, der Prozentsatz der be-
bauten Flächen für die wirtschaftliche
Vulnerabilität oder das Pro-Kopf-BIP
als Indikator für die Bewältigungs-
und Anpassungsfähigkeit. Mit die-
sen Proxy-Indikatoren wird versucht,
konkrete Risiken zu bestimmen oder
Untersuchungseinheiten wie National-
staaten oder Landkreise miteinander
vergleichbar zu machen. Dieser Ansatz
kann auch immaterielle Elemente und
künftige Veränderungen einbeziehen.
Die Ergebnisse hängen jedoch stark von

Quantitative Risikobewertung 

+ Liefert skalenabhängige Ergebnisse

+ Ermöglicht Kosten-Nutzen-Analysen

- Informationen basieren ausschließlich auf
vergangenen Ereignissen

- Kann keine immateriellen Elemente und Werte
berücksichtigen

- Ergebnisse sind für Laien schwer verständlich

Ereignisbaumanalyse

+ Ermöglicht Risiko Assessment ohne empirische Daten

+ Komplexe Ursache-Wirkungsketten können  
einbezogen werden

- Deterministischer Ansatz berücksichtigt
keine Wahrscheinlichkeiten 

- Auswahl von Ereignissen und Konsequenzen
sind abhängig von Expertenbewertungen

Risikomatrix-Ansatz 

+ Leicht zu verstehen und in Risikokarten
zu visualisieren

+ Quantitative Bewertungen können integriert werden

+ Ein angestrebtes Sicherheitsniveau wird betrachtet

- Durch Vermischung von Analyse- und
Bewertungsniveaus können Kontroversen entstehen

Indikatorbasierter Ansatz 

+ Immaterieller Elemente und Werte können
vollständig berücksichtigt werden

+ Künftige Veränderungen können integriert werden

- Ergebnisse sind stark skalenabhängig

- Normative Bewertungen sind nötig zur Aggregation
und Gewichtung von Indikatoren zu einem zusammen-
gesetzten Risikoindex

Abb. 21: Vor- und Nachteile der vier Methoden zur Risikoabschätzung (Quelle: RHA 2023)
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Aufgabe 1.3: Daten auswerten und interpretieren

Nach der Zusammenstellung aller notwen-
digen Daten (s. Aufgabe 1.2) und der Aus-
wahl einer Methode zur Risikoabschätzung 
(s. Werkzeug 1.2) geht es in diesem Schritt 
um die Auswertung und Interpretation 
dieser Daten. Beispielhaft werden diese im 
Folgenden anhand des Risikomatrix-An-
satzes illustriert. Dieser Ansatz ist zur Ana-
lyse von Risiken für das baukulturelle Erbe 
besonders geeignet, da er auch immateriel-
le Faktoren erfasst. In einer Publikation des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) wurde der Risi-
komatrix-Ansatz beispielhaft durchgeführt 
(vgl. BBK 2019: 39 ff.) und bietet eine ent-
sprechende Orientierungshilfe. Folgendes 
Vorgehen wird empfohlen:

1. Beschreibung des Szenarios: Gefahr/
Ereignisart, Auftretensort und räumli-
che Ausdehnung, Intensität, Zeitpunkt
und Dauer, Verlauf sowie Vorwarnzeit

2. Bestimmung der Eintrittswahrschein-
lichkeit eines Extremereignisses

3. Bestimmung des Schadensausmaßes

Beschreibung des Szenarios

Eine Reihe von Leitfragen kann bei der 
Beschreibung der genauen Parameter des 
Szenarios unterstützen:

■ Gefahr/Ereignisart: Welches Ereig-
nis wird betrachtet? (s. Aufgabe 1.1)
→ z. B. „dreitägiger Stromausfall“

■ Ort des Eintritts und räumliche Aus-
dehnung: Wo tritt das Ereignis ein,
wer und welches Gebiet sind voraus-
sichtlich betroffen? (s. Aufgabe 1.2)
→ z. B. „gesamtes Stadtgebiet oder ein
Teil des Landkreises“

■ Zeitpunkt, Dauer und Intensität: Wann
wird das Ereignis erwartet? Wie verläuft 
es und wie lange dauert es an? Wie stark
ist es? (s. Aufgabe 1.2) Hier können auch
Referenzereignisse, also tatsächliche
Vorfälle aus der Vergangenheit, herange-
zogen werden. → zum Beispiel „der Strom 
fällt am 23. Januar 2022 um 11:30 Uhr
aus; am 26. Januar um 18:00 Uhr sind
wieder alle Stadtteile mit Strom versorgt“

■ Verlauf: Warum tritt das Ereignis ein,
welche Bedingungen und Geschehnisse
führen dazu? → zum Beispiel „durch tech-
nischen Defekt in einem Umspannwerk“

■ Vorwarnzeit: Ist das Ereignis erwart-
bar? Können sich die Bevölkerung und
die Behörden darauf einstellen? → zum
Beispiel „der Stromausfall trifft sowohl die
Behörden als auch die Bevölkerung un-
vorbereitet“

Bestimmung der  
Eintrittswahrscheinlichkeit

Anschließend gilt es, die Eintrittswahr-
scheinlichkeit zu bestimmen, das heißt 
zu untersuchen, mit welcher Wahrschein-
lichkeit ein Schadensereignis im entspre-
chenden Zuständigkeitsbereich eintritt. 
Dazu schlägt das BBK eine Klassifizie-
rung vor, die statistische Eintrittswahr-
scheinlichkeiten in Jährlichkeitswerten 
aufzeigt, von Klasse 1 („sehr unwahr-
scheinlich“) bis 5 („sehr wahrscheinlich“) 
(s. Tab. 1). 

Eine Herausforderung bei dieser Klassifi-
zierung ist, dass sie auf Erfahrungswerten 
basiert, die, insbesondere vor dem Hinter-
grund des Klimawandels, nur bedingt auf 
künftige Ereignisse übertragbar sind (s. 
Werkzeug 1.1). Dies wird am Beispiel des 



45Arbeitshilfe zum Aufbau eines Integrierten Risikomanagements für das baukulturelle Erbe

Workshops“ mit entsprechenden Fachleu-
ten wie Vertreterinnen und Vertretern der 
Behörden, Feuerwehr, Hilfsorganisatio-
nen, Betreiber kritischer Infrastrukturen 
(KRITIS) et cetera (vgl. BBK 2019: 47 ff.).

Schadensparameter des baukulturellen 
Erbes sind nach BBK maßgeblich ab-
hängig von der Anzahl der betroffenen 
Güter und Stätten sowie vom Grad der 
Schädigung (kurz- und mittelfristig, To-
talverlust) (vgl. ebd.: 51). Darüber hin-
aus ist in die Bestimmung des möglichen 
Schadensausmaßes auch die Vulnerabili-
tät der entsprechenden Güter und Stätten 
einzubeziehen: So kann beispielsweise 
eine Kirche sehr viel sensibler in Bezug 
auf Hochwasserereignisse sein als eine 
historische Wassermühle. Darauf aufbau-
end müssen vorhandene und erforder-
liche Bewältigungskapazitäten, wie zum 
Beispiel die Anzahl nötiger Hilfskräfte, 
einander gegenübergestellt und eventuel-
le Defizite festgestellt werden.

Hochwasserereignisses an Ahr und Erft 
im Juli 2021 deutlich (s. Fallbeispiel Bad 
Münstereifel II). 

Für Ereignisse, für die keine statistischen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten vorliegen, 
wie etwa langanhaltende Stromausfälle, 
sollte die Klassifizierung mit Fachleuten 
diskutiert werden – zum Beispiel mit dem 
lokalen Netzbetreiber.

Bestimmung des Schadensausmaßes

Ein umfassender Schritt des Risikomat-
rix-Ansatzes ist es schließlich, das mög-
liche Schadensausmaß bei Ereigniseintritt 
zu bestimmen. Betrachtet werden Aus-
wirkungen auf Schutzgüter wie Mensch, 
Umwelt, Volkswirtschaft und immateriel-
le Schutzgüter: Als solche, denen mate-
rielle sowie immaterielle kulturelle Wer-
te inhärent sind, zählt das baukulturelle 
Erbe. Zur Untersuchung empfiehlt das 
BBK die Durchführung eines „Analyse-

Tab. 1: Klassifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeit (Quelle: RHA 2023 nach BBK 2019)

Sehr unwahrscheinlich/kaum vorstellbar: ein Ereignis, das weltweit 
als selten gilt, in Deutschland jedoch nicht völlig auszuschließen ist 
(Eintritt in den nächsten 5–10 Jahren kaum vorstellbar)

1

Unwahrscheinlich/noch vorstellbar: ein Ereignis, das weltweit 
mehrmals vorgekommen ist und in Deutschland denkbar wäre (Ein-
tritt in den nächsten 5–10 Jahren noch vorstellbar)

2

Bedingt wahrscheinlich/teilweise plausibel: ein Ereignis, das sich 
in Deutschland bereits ereignet hat, aber bereits mehrere Genera-
tionen zurückliegt (Eintritt in den nächsten 5–10 Jahren teilweise 
plausibel)

Wahrscheinlich/plausibel: ein Ereignis, das in Deutschland durch-
schnittlich nur einmal/wenige Male pro Menschenleben eintritt 
(Eintritt in den nächsten 5–10 Jahren plausibel)

Sehr wahrscheinlich/sehr plausibel: ein Ereignis, das in Deutsch-
land durchschnittlich mehrere Male pro Menschenleben eintritt 
(Eintritt in den nächsten 5–10 Jahren sehr plausibel)

3

Klassifizierung

> 10.000

4

5

Wert

1.001–10.000

101–1.000

11–100

≤ 10

Vorauss. Eintritt:
1x in ... Jahren
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Verschärfung von Gefahren aufgrund 
von durch den Klimawandel hervor-
gerufenen Veränderungen

Im Rahmen der Flutkatastrophe im Som-
mer 2021 (s. Fallbeispiel Bad Münster-
eifel I) kam es zu einem Hochwasser-
stand, der wesentlich höher lag, als es bis 
dahin auf Grundlage von statistischen 
Erfahrungswerten (HQ10, HQ100 oder 
HQextrem) zu erwarten war (s. Abb. 22).

Dies ist zum einen auf die besonders 
hohe Niederschlagsmenge zurückzufüh-
ren: Innerhalb von drei Tagen fiel im ge-
samten Einzugsgebiet der Erft das Dop-
pelte des Niederschlags, der üblicherwei-
se durchschnittlich im gesamten Monat 
Juli fällt (vgl. Junghänel et al., 2021: 5). 
Darüber hinaus war der Boden aufgrund 
vorangegangener regenreicher Wochen 
bereits in hohem Maße gesättigt, sodass 
seine Aufnahmefähigkeit sehr begrenzt 
war. Diese Umstände führten zusammen 
mit den topographischen Gegebenheiten 
dazu, dass sich die Wassermassen in den 
Flusstälern ansammelten, wo sie schließ-
lich kanalisiert wurden und zu besonders 
hohen Wasserständen führten (vgl. ebd.). 

Zugleich haben einige durch den Kli-
mawandel hervorgerufene Veränderun-
gen zur besonderen Heftigkeit des Er-
eignisses beigetragen: Eine Studie der 
World Weather Attribution (WWA) 
(2021) kommt zu dem Schluss, dass die 

Wahrscheinlichkeit für solche extremen 
Regenfälle durch den menschengemach-
ten Temperaturanstieg der Erde um das 
1,2- bis 9-Fache gestiegen ist. Diese Ver-
änderungen können auf Grundlage von 
Junghänel et al. (2021) folgendermaßen 
erklärt werden:

1. Mit steigenden Temperaturen auf-
grund der Erderwärmung kann die
Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen.
Zugleich verdunstet über der wärme-
ren Meeresoberfläche mehr Wasser,
sodass tatsächlich mehr Feuchtigkeit
vorhanden ist, die die Luft aufneh-
men muss.

2. Auch sich ändernde Zirkulations-
muster in der Atmosphäre können
eine Rolle spielen (vgl. ebd.: 10). Das
bedeutet, dass durch den Temperatur-
anstieg in der Arktis etwa auch der um
den Nordpol verlaufende Jetstream
verlangsamt werden kann. In Folge
verweilen einzelne Wetterlagen länger
über einem Gebiet, sodass etwa bei
Starkregenereignissen größere Was-
sermassen an einer Stelle fallen, die
sich früher über einen größeren räum-
lichen Bereich verteilt hätten.

Das Flutereignis von 2021 macht da-
her deutlich, dass vorhandene, auf Er-
fahrungswerten aufbauende Daten nur 
noch bedingt aussagekräftig sind und re-
gelmäßig neu interpretiert werden müs-
sen (s. Arbeitsschritt 4).

Fallbeispiel Bad Münstereifel II 
Aktualität von Daten 
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„Auch in Bad Münstereifel können Auswirkungen 
des Klimawandels wahrgenommen werden, die 
eine Verschärfung der Gefahren für Denkmäler 
bedeuten, wie beispielsweise die verringerte Was-
seraufnahme von Waldböden aufgrund der Zu-
nahme von Trockenperioden. Ein Schutz dafür ist 
nur durch geeignete Hochwasserschutzmaßnah-
men, in Kombination mit einer klimabewussten 
und nachhaltigen Stadtentwicklung, wie etwa 
der Nutzung regenerativer Energien, möglich.“ – 
Gesprächspartner der Stadt Bad Münstereifel, 
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Abb. 22: Gegenüberstellung des HQextrem mit dem tatsächlichen Wasserstand im Juli 2021 in der historischen Altstadt von Bad Münstereifel 
(Quelle: RHA 2022 nach Kreis Euskirchen 2021)

Hochwassergefahr HQextrem Tatsächlicher Wasserstand im Juli 2021
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Arbeitsschritt 2: Risiken bewerten

Diskussion und Definition von 

Schutzwürdigkeiten, -zielen und -prioritäten

Grundlagen

• Anlass und Ziele des Arbeitsschritts
• Erläuterung zentraler Begriffe
• Idealtypisches Akteursnetzwerk

Werkzeug 2.2

Quellen für die Beschreibung der 
Schutzwürdigkeit lokalen 
baukulturellen Erbes im  
Risikomanagement 

Fallbeispiel

Werkzeug 2.4

Vorschläge zu Aufbau und 
Inhalten des Zielsystems

Aufgabe 2.1

Die Schutzgüter im Integrierten  
Risikomanagement unter 
besonderer Betrachtung des 
baukulturellen Erbes definieren

Aufgabe 2.3

Die Schutzwürdigkeit erfassen 
und beschreiben sowie Priori-
täten bestimmen 

Werkzeug 2.3

Mögliche Optionen für die 
Priorisierung baukulturellen Erbes

Abb. 23: Gliederung des Arbeitsschrittes „Risiken bewerten“ (Quelle: RHA 2023)
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Werkzeug 2.1

Rechtsgrundlagen für die Identifikation
der Schutzgüter im Integrierten 
Risikomanagement unter besonderer 
Betrachtung des baukulturellen Erbes

Aufgabe 2.2

Lokales Verständnis von 
Resilienz entwickeln

Aufgabe 2.4

Das Zielsystem für Integriertes 
Risikomanagement erarbeiten

Werkzeug 2.4

Vorschläge zu Aufbau und 
Inhalten des Zielsystems

Gemeinsame Ziele erarbeiten

Die Schutzgüter des Integrierten 
Risikomanagements klar  
benennen und beschreiben

Ein lokales Verständnis 
von Resilienz entwickeln

Schutzprioritäten und 
Zielkonflikte benennen

Ansätze zur Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft erproben

Ziel

Fallbeispiel

Fallbeispiel

49
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Ziele des Arbeitsschritts 2

Während sich der Arbeitsschritt 1 „Ri-
siken verstehen“ mit den Herausforde-
rungen der Risikoabschätzung befass-
te, nimmt der Arbeitsschritt 2 „Risiken 
bewerten“ die normative, subjektiv und 
kollektiv wertende Dimension des Integ-
rierten Risikomanagements in den Blick: 
Im Vordergrund stehen die Herausfor-
derungen, die Risiken zu bewerten und 
Ziele und Prioritäten für das Risikoma-
nagement zu formulieren.

Im Integrierten Risikomanagement er-
fordern insbesondere drei Schritte die 
Bewertung im Sinne von Urteilen und 
Entscheidungen (s. Abb. 4, Risiko-Go-
vernance-Kreislauf): die Zieldefinition, 
Risikobewertung und Maßnahmenbe-
wertung. Dem Schritt der Zieldefinition 
kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu, denn er beinhaltet die grundlegen-
den politischen Diskussionen und Ent-
scheidungen, auf denen letztlich die Be-
wertung der Risiken sowie die Auswahl 
der Maßnahmen zur Risikoprävention, 
Vorbereitung und Reaktion aufbauen. 
Ziel der Arbeitshilfe ist es, die Relevanz 
dieser fachlichen und politischen De-
batten zu den normativen Prinzipien im 
Integrierten Risikomanagement zu ver-
deutlichen.

Der Arbeitsschritt 2 „Risiken bewerten“ 
umfasst insbesondere auch die Aufga-
ben, zu definieren, welche Kulturgüter 
vor Extremereignissen zu schützen sind, 
welche dabei besondere Priorität erfah-
ren sollen und wo Verluste im Falle einer 
Katastrophe hinnehmbar wären. Für das 
baukulturelle Erbe kann das zum Beispiel 
die Ableitung unterschiedlicher Schutz-
niveaus bedeuten. Hilfreich ist es, diesen 
Überlegungen ein gemeinsames Ver-
ständnis von Resilienz zugrunde zu legen 
(s. Kapitel „Baukulturelles Erbe – Vorbild 
und Schutzgut auf dem Weg zu urbaner 
Resilienz“).

Wichtig ist darüber hinaus, die Werte 
und Schutzwürdigkeit des baukulturellen 
Erbes auch jenseits der geschützten Denk-
mäler zu diskutieren und den Stellenwert 
des baukulturellen Erbes gegenüber ande-
ren Schutzgütern zu definieren. Letztlich 
sind daraus nachvollziehbare Regeln ab-
zuleiten, wie im Prozess des Integrierten 
Risikomanagements Abwägungen getrof-
fen werden. So können Konflikte früh-
zeitig erkannt und vermieden werden, die 
sich zum Beispiel aus einer Schutzmaß-
nahme für das baukulturelle Erbe ergeben 
können (s. Arbeitsschritt 3).

Die zentrale Frage lautet letztlich: Wel-
chen Zustand von (städtischer) Umwelt 
und Gesellschaft will das lokale Integ-
rierte Risikomanagement während ei-
ner Krise erhalten bzw. im Schadensfall 
(wieder-)herstellen?
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Der Arbeitsschritt 2 „Risiken bewer-
ten“ vermittelt Wissen zu allen diesen 
normativ-wertenden Momenten im In-
tegrierten Risikomanagement. Er bietet 
eine Hilfestellung für:

■ die Erarbeitung gemeinsamer Ziele,
die das Integrierte Risikomanage-
ment anleiten

■ die klare Benennung und Beschrei-
bung der Schutzgüter des Integrier-
ten Risikomanagements, insbesonde-
re des baukulturellen Erbes mit sei-
nen vielfältigen Formen, Werten und
wertekonstituierenden Merkmalen

■ die Erarbeitung eines lokalen Ver-
ständnisses für Resilienz

■ die Benennung der Schutzprioritä-
ten, einschließlich der damit verbun-
denen Zielkonflikte

■ die Erprobung von Ansätzen, um die
lokale Bevölkerung und zivilgesell-
schaftlichen Fachleute in die Risiko-
bewertung einzubeziehen.

Erläuterung zentraler Begriffe 

Zu den zentralen Fachbegriffen in dieser 
Arbeitshilfe gehört das (bau-)kulturelle 
Erbe (s. Kapitel „Baukulturelles Erbe – 
Vorbild und Schutzgut auf dem Weg zu 
urbaner Resilienz“). Das kulturelle Erbe 
im weiteren Sinne bezeichnet die Ge-
samtheit der materiellen und immateriel-

len Kulturgüter, die aufgrund ihrer sozia-
len und kulturellen Bedeutung zu schüt-
zen, zu pflegen und zu erhalten sind, und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden sollen (vgl. Bierwerth 2018). Das 
baukulturelle Erbe als dessen Teilmenge 
bezieht sich explizit auf Bauwerke und 
Ensembles mit entsprechender architek-
tonischer Bedeutung und/oder baulich-
räumlicher Wirkung in den Städten, Ort-
schaften und Landschaften. 

Ein Teil des baukulturellen Erbes ist 
als Denkmäler erfasst und geschützt, 
nämlich als „von Menschen geschaf-
fene Sachen, Sachgesamtheiten, Teile 
und Spuren von Sachen einschließ-
lich ihrer natürlichen Grundlagen“ (§ 2 
SächsDSchG). Das baukulturelle Erbe 
umfasst im weiteren Sinne jedoch auch 
historische Orte, Räume, Objekte so-
wie weitere Spuren der Vergangenheit, 
die für die Menschen vor Ort und ihre 
raumbezogene Identität wichtig sind, 
selbst wenn diese nicht als Denkmäler 
ausgewiesen und geschützt sind. Auch 
diese erfüllen nachweislich wichtige 
soziale, kulturelle, wirtschaftliche, öko-
logische und weitere Funktionen. Das 
Verständnis von (bau-)kulturellem Erbe 
unterliegt dabei gesellschafts-, raum- 
und zeitgebundenen Interpretationen: 
In den letzten zwei Dekaden hat bei-
spielsweise die Aufmerksamkeit für die 
Sichtweisen der Zivilgesellschaft auf das, 
was als (bau-)kulturelles Erbe verstan-
den wird, stark zugenommen6.

§ 10 Abs. 2 DSchG 
NRW

§ 2 SächsDSchG
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Vor dem Hintergrund der vielfältigen 
Potenziale von Kulturerbe und aufgrund 
der gesellschaftlichen Dynamik, mit der 
historische Baubestände, Objekte und 
Räume Wertzuschreibungen erfahren, 
plädiert diesee Arbeitshilfe für ein um-
fassendes Verständnis des baukulturellen 
Erbes im Integrierten Risikomanage-
ment. Das heißt: Integriertes Risikoma-
nagement vor Ort sollte explizit nach den 
materiellen und immateriellen Aspekten 
des baukulturellen Erbes fragen und – er-
gänzend zum Denkmalbestand – auch 
weitere historische Objekte, Baustände 
und Räume berücksichtigen, die für die 
lokale Gemeinschaft wichtig sind.

An die Frage, welches baukulturelle Erbe 
im Rahmen des Integrierten Risikoma-
nagements Beachtung findet, knüpft die 
nach dessen Schutzwürdigkeit an. Die 
Schutzwürdigkeit spiegelt die Tatsache, 
dass Menschen Dinge wichtig sind – 
sie ihnen also Wert(e) zuschreiben, aus 
denen der Wunsch nach Erhalt erwächst; 
diese Dinge werden schützenswert. In 
Deutschland treffen je nach Bundesland 
die Denkmalfachämter und Denkmal-

schutzbehörden die Entscheidung da-
rüber, was schutzwürdig im Sinne der 
Gesetzgebung ist und unter rechtlichem 
Schutz steht. Zum Teil übernehmen auch 
Kommunen einen wichtigen Teil, wie 
etwa in NRW mit der Ausweisung von 
Denkmalbereichen oder in Sachsen und 
anderen Bundesländern bei Vorschlägen 
von Denkmälern für die Denkmalliste. 
Mit diesen Listen liegt damit eine wich-
tige, wissenschaftlich fundierte Auswahl 
baukulturellen Erbes vor, welche die 
Grundlage für das Integrierte Risikoma-
nagement darstellt. Breite fachliche Dis-
kussionen mit der Stadtplanung sowie 
öffentliche, partizipatorische Ansätze 
können dazu beitragen, weiteres Baukul-
turerbe zu identifizieren, das für die Ge-
meinschaften vor Ort wichtig und zum 
Beispiel von gemeinschafts- und ortsprä-
gender Bedeutung ist.

Die Sichtweisen der (lokalen) Akteure 
auf die Werte des baukulturellen Erbes 
und ihr Interesse daran, es zu bewahren, 
sind vielfältig und können widersprüch-
lich sein. Ein Beispiel dafür sind die Dis-
kussionen zum sogenannten unbeque-
men Erbe, das Bauten der europäischen 
Diktaturen des 20. Jahrhunderts umfasst 
(s. Fallbeispiel Leipzig). Dieses Erbe er-
fährt gleichzeitig Ablehnung und Wert-
schätzung mit Blick auf Geschichtsbil-
dung und Stärkung der Demokratie. 

6   Dieser Impuls kommt insbesondere aus dem angel-
sächsischen Raum; wichtige Grundlagen sind hier die 
Publikationen von Laurajane Smith und Rodney Harri-
son aus dem Bereich der critical heritage studies.
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Abgesehen von diesen unterschiedlichen 
Sichtweisen lassen sich die materiellen 
und immateriellen Werte des baukultu-
rellen Erbes nur schwer quantifizieren, 
wie viele Studien diskutieren (vgl. Neu-
gebauer 2014). Die Aufgabe des Integrier-
ten Risikomanagements vor Ort besteht 
folglich darin, das schützenswerte Bau-
kulturerbe umfassend zu identifizieren. 

Das heißt: Es sollte die verschiedenen 
Formen und Merkmale des baukulturel-
len Erbes berücksichtigen – als Objekte, 
Ensembles und Räume mit tradierten 
Nutzungsmustern und Wissensbestän-
den. Es sollte zum anderen die lokal viel-
fältigen Werte und Schutzinteressen her-
ausarbeiten und beachten.

Der historische Stadtkern von Bad Salzuflen (Foto: RHA)
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Ein Beispiel für die komplexe und an-
spruchsvolle Herausforderung an einen 
integrierten Umgang mit unbequemem 
Erbe ist die aktuelle Entwicklung des Matt-
häikirchhofs in Leipzig. Der zentral in der 
Innenstadt gelegene Matthäikirchhof spie-
gelt die unterschiedlichen und komplex-
en Zeitschichten des 20. Jahrhunderts in 
Deutschland wider; gleichzeitig bietet er die 
Chance für einen beispielhaften Prozess der 
demokratischen und partizipativen Stad-
tentwicklung. Am Matthäikirchhof über-
lagern sich Spuren der Stadtgründung über 
die Kriegszerstörung 1943 bis hin zur Nut-
zung als Bezirkszentrale der Staatssicherheit 
der DDR in den 1980er Jahren und als wich-
tiger Ort der friedlichen Revolution 1989. 

Die Entwicklung des Areals war begleitet 
von einer öffentlichen Debatte über Erhalt 
und Abriss des baulichen Erbes und bietet 
nun die Möglichkeit, einen Ort der Demo-
kratie zu schaffen, der einerseits die histo-
rische Bedeutung des Ortes aufgreift und 
andererseits Bezug auf aktuelle Diskurse zu 
Demokratie und Teilhabe nimmt.

Mit der geplanten städtebaulichen Ent-
wicklung des Matthäikirchhofs beabsich-
tigt die Stadt Leipzig, das Areal in ein 
nutzungsgemischtes, urbanes Quartier 
mit besonderen öffentlichen Funktionen 
zu überführen – darunter ein „Forum für 
Freiheit und Bürgerrechte“ als Werkstatt 
für Demokratie, Bildung und Forschung. 
In Verbindung von Archiv, Ausstellung, 
Forschung, Kultur und Kommunikation 
soll mit dem Forum eine innerstädtische 
Agora als Ausdruck der Vielfalt einer 
modernen europäischen Stadtgesellschaft 

entstehen. Grundlage hierfür bildet ein 
mehrstufiges städtebauliches und architek-
tonisches Wettbewerbsverfahren. Begleitet 
wird der Prozess von einer intensiven Be-
teiligung der Stadtgesellschaft mittels in-
novativer digitaler und analoger Formate. 
Der Prozess wird durch das Bundespro-
gramm Nationale Projekte des Städtebaus 
des Bundes gefördert (BBSR 2023c). 

Das Projekt veranschaulicht, wie komplex 
sich Aushandlungsprozesse über den zu-
künftigen Umgang, die Frage nach Erhalt 
oder Rückbau oder auch der Weiterent-
wicklung urbaner Räume im Zusammen-
hang mit unbequemem Erbe in einer offe-
nen und demokratischen Gesellschaft ge-
stalten können und wie wichtig ein integra-
tiver Ansatz ist. Im Rahmen der Förderung 
durch das Bundesprogramm Nationale 
Projekte des Städtebaus wird dieser Aus-
handlungsprozess intensiv durch die Stadt 
Leipzig begleitet und moderiert. In einem 
mehrstufigen Beteiligungsprozess zur Ent-
wicklung des Matthäikirchhofs wurde ge-
meinsam mit der Stadtgesellschaft sowie 
Vereinen, Bürgerinitiativen und weiteren 
Akteuren ein gemeinsames Verständnis 
zum zukünftigen Charakter des Areals aus-
gearbeitet. Die Ergebnisse dieses Prozesses 
wurden im sogenannten „Matthäikirch-
hof-Code“ zusammengetragen: Dieser for-
muliert eine stadtgesellschaftliche Haltung, 
wie die Vision eines nutzungsgemischten, 
urbanen Quartiers mit öffentlichen Funk-
tionen aussehen kann. Er beschreibt inhalt-
liche Aspekte für maßgebliche Grundsätze 
der Gebietsentwicklung sowie für einen an-
schließenden städtebaulichen Wettbewerb 
(vgl. Stadt Leipzig 2023). 

Fallbeispiel Leipzig 
Entwicklung des Matthäikirchhofs – Umgang mit 
unbequemem Erbe
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Der Matthäikirchhof aus der Vogelperspektive, links im Bild die vom Stadtraum abgeschirmte ehemalige Bezirkszen-
trale des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) der DDR. Auf dem Areal soll ein Quartier mit öffentlichen Nutzungen 
entstehen, darunter ein „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ (Foto: Hans-Georg Unrau)

Blick auf einen Teil der Leipziger Innenstadt, im Mittelpunkt der Gebäudekomplex 
der ehemaligen Stasi-Bezirkszentrale und der Volkspolizei (Foto: Hans-Georg Unrau)
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Idealtypisches Akteursnetzwerk

Die Erläuterung von Begriffen wie „Kul-
turerbe“, und „Schutzwürdigkeit“ unter-
streicht, dass in diesem Arbeitsschritt 
Werte-Diskussionen geführt und Entschei-
dungen mit großer Reichweite für einzelne 
Fachressorts, aber auch für die lokale Be-
völkerung getroffen werden müssen.

Dazu sollten sich die Akteure der kom-
munalen Verwaltung mit übergeordneten 
Aufsichtsbehörden sowie intermediären 
Akteuren wie externen Ingenieurbüros 
austauschen (1, s. Abb. 24). Darüber hin-
aus ist es wichtig, dass in diesem Schritt die 
politischen Entscheidungsträger wie Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister, der 
Stadtrat sowie seine relevanten Ausschüsse 

in den Dialog mit den Fachbehörden ein-
bezogen werden (1). Sie haben als demo-
kratisch legitimierte Vertreterinnen und 
Vertreter der Stadtbevölkerung die Auf-
gabe und Verantwortung, die politischen 
Entscheidungen im Risikomanagement 
zu debattieren und zu treffen: die Verab-
schiedung der Schutzziele des Integrierten 
Risikomanagements gehört dazu (1). Die 
Bürgerinnen und Bürger sollten darüber 
mit Hilfe verschiedener Formate der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung informiert sowie 
in die Diskussionen eingebunden werden, 
damit sie ihre Kenntnisse und Wertschät-
zungen – insbesondere gegenüber dem 
baukulturellen Erbe – einbringen können. 
Aufgrund der Erfahrungen mit Partizipa-
tionsprozessen könnte das Stadtplanungs-
amt diese Aufgabe übernehmen (2).

Abb. 24: Akteursnetzwerk „Risiken bewerten“ (Quelle: RHA 2023) 
Hinweis: Im Arbeitsschritt zu involvierende Akteure sind farbig dargestellt.
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Im Folgenden werden Aufgaben und Werkzeuge vorgestellt, welche die Defi-
nition der Schutzgüter, die Beschreibung der Schutzwürdigkeit baukulturellen 
Erbes sowie die Ziel- und Prioritätenformulierung im Integrierten Risikomanage-
ment unterstützen. Die ausgewählten Fallbeispiele illustrieren die Herausforde-
rungen bei diesen Aufgaben.  

Aufgabe 2.1
Die Schutzgüter im Integrierten  
Risikomanagement unter  
besonderer Betrachtung des  
baukulturellen Erbes definieren

Aufgabe 2.2
Lokales Verständnis von Resilienz 
entwickeln

Aufgabe 2.3
Die Schutzwürdigkeit erfassen 
und beschreiben sowie Priori-
täten bestimmen

Aufgabe 2.4
Das Zielsystem für Integriertes 
Risikomanagement erarbeiten

Checkliste Arbeitsschritt 2

Risiken bewerten

Abb. 25: Checkliste „Risiken bewerten“ (Quelle: RHA 2023)
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Eine wesentliche Entscheidung im Integ-
rierten Risikomanagement besteht darin, 
die Schutzgüter zu benennen. Die gesetz-
lichen Vorgaben sind dafür eine zentrale, 
aber keine eindeutige Maßgabe.

Zunächst ist es daher erforderlich, sich mit 
den rechtlichen Grundlagen vertraut zu 
machen. Werkzeug 2.1 bietet in der ersten 
Tabellenspalte eine Übersicht der Rechts-
grundlagen, welche für den Fall von Katas-
trophen, Störfällen und/oder mit Blick auf 
die Veränderungen durch den Klimawan-
del verschiedene Schutzgüter benennen. 
Diese Rechtsgrundlagen formulieren für 
die Kommunen den klaren Handlungsauf-
trag, ein Risikomanagement umzusetzen 
und für eine Bandbreite an Schutzgütern 
Sorge zu tragen. Das baukulturelle Erbe ist 
eines dieser Schutzgüter, die das Integrier-
te Risikomanagement beachten muss. Die-
se Klarstellung ist wichtig, weil die BHKG 
der Länder das Baukulturerbe nicht expli-
zit als Schutzgut benennen.

Das Integrierte Risikomanagement muss 
im nächsten Schritt die Schutzgüter genau 
definieren. Diese Notwendigkeit ergibt 
sich unter anderem aus den unscharfen 
Schutzgutbezeichnungen in den Gesetzen. 

Aufgabe 2.1: Die Schutzgüter im Integrierten Risikomanagement

unter besonderer Betrachtung des baukulturellen Erbes definieren

Werkzeug 2.1 zeigt diese Unschärfen für 
das Schutzgut des baukulturellen Erbes in 
der zweiten Tabellenspalte und verdeutlicht 
in Tabellenspalte 3, dass je nach Rechtsla-
ge unterschiedliche Merkmale des Kultur-
erbes geschützt werden. Das Fallbeispiel 
zur Hochwasservorsorge zeigt zudem den 
in der Praxis genutzten Auslegungsspiel-
raum auf. Die „Nationale Strategie zum 
Schutz Kritischer Infrastrukturen“ (BMI 
2019) in Stör- und Katastrophenfällen 
unterstreicht dabei die sogenannte „Kriti-
kalität“ des kulturellen Erbes: Sie führt aus, 
dass auch Sachgüter, deren Zerstörung die 
Gesellschaft emotional erschüttern und 
aus dem Gleichgewicht bringen kann, kri-
tische Infrastrukturen und damit wichtiges 
Schutzgut sind. 

Die folgenden Fragen können daher 
unterstützen, im Integrierten Risikoma-
nagement das Schutzgut des baukulturel-
len Erbes klar zu definieren:

■ Wie ist das lokale Verständnis des
Schutzgutes baukulturelles Erbe?

■ Wie wird dieses Verständnis abge-
grenzt: Handelt es sich lediglich um
ausgewiesene Denkmäler?
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■ Gehört auch die ortsrechtlich definier-
te, erhaltenswerte Bausubstanz dazu?

■ Adressiert das lokale Risikomanage-
ment auch Orte, Räume beziehungs-
weise Baubestände, die von emotiona-
ler Wichtigkeit für die lokale(n) Ge-
meinschaft(en) sind, unabhängig von
ihrem rechtlichen Status?

■ Welcher Bemessungsfall soll zugrunde
gelegt werden beziehungsweise was ist
der angestrebte Schutzgrad?

Das Ergebnis der Aufgabe 2.1 ist eine ge-
meinsam getragene Festlegung der Schutz-
güter, wobei insbesondere das Schutzgut 
baukulturelles Erbe klar definiert sein soll.

Der Aachener Dom als UNESCO-Weltkulturerbe gilt als wichtiges Schutzgut (Foto: Christoph Klanten)
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Baukulturelles Erbe als 
städtebauliche Gestalt:
z. B. in der Gestaltungssatzung 
nach § 89 Abs. 1 BauO NRW: „zur 
Erhaltung und Gestaltung von 
Ortsbildern“, z. B. in der Erhaltungs-
satzung nach § 172 BauGB: „zur 
Erhaltung der städtebaulichen Eigen-
art des Gebiets“

Die wertekonstituie-
renende Merkmale 
sind das Erschei-
nungsbild und/oder 
die städtebauliche 
Gestalt.

Prüfung der ört-
lichen Satzungen 

Örtliche 
Bauvor-
schriften 
nach Bau-
ordnun-
gen der 
Länder 
oder 
BauGB

Baukulturelles Erbe im 
weiteren Sinn: 
„die Belange der Baukultur, des 
Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege, die erhaltenswerten 
Ortsteile, Straßen und Plätze von 
geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung und die 
Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes“ 

Grundlage für die 
Beschreibung der 
wertekonstituie-
rende Merkmale 
sind entweder die 
Denkmalschutzge- 
setze, das Ortsrecht 
bzw. die örtlichen 
Vorgaben oder die 
Naturschutzgesetze

Vermeidung und 
Verringerung  
von Hochwasser-
schäden

Förderung von 
Klimaschutz und 
Klimaanpassung

Bau-
gesetz-
buch des 
Bundes 
(BauGB)

Baukulturelles Erbe als 
Denkmalbestand:
Denkmäler, Denkmalbereiche, 
Gartendenkmäler, Bodendenk-
mäler, Welterbestätten, beweg-
liche Denkmäler;

„von Menschen geschaffene Sa-
chen, Sachgesamtheiten, Teile und 
Spuren von Sachen einschließlich 
ihrer natürlichen Grundlagen“ 

Die Denkmalwerte 
spiegeln sich in der 
materiellen Substanz 
bzw. im Erschei-
nungsbild, z. B. in der 
Gebäudesubstanz 
innen oder außen, im 
Ortsbild, Stadtgrund-
riss, in der Ortssilhou-
ette und Dach-
landschaft sowie in 
Blickbezügen.

Schutz vor 
Katastrophen

Beachtung von 
Belangen „des 
Klimas“ (Klima-
schutz und
-anpassung) bei 
denkmalrecht-
lichen Genehmi- 
gungen

Denkmal-
schutz- 
gesetze 
der 
Länder

Das Schutzgut des 
baukulturellen Erbes

Rechtliche 
Grundlage

Merkmale, welche 
die Werte des 
Baukulturerbes 
verkörpern 
(„wertekonstituie-
rende Merkmale“)7

Handlungs-
auftrag

§ 2 DSchG NRW

§ 42 DschG
NRW

§ 1 Abs. 6 Nr. 5
BauGB

§ 172 BauGB

§ 89 Abs. 1 
BauO NRW

§ 1 Abs. 6 Nr. 12 
BauGB

§ 1 Abs. 5 Nr. 2
BauGB

§ 2 SächsDSchG

§ 9 Abs. 3 und
§ 13 Abs. 3) 
DschG NRW

§ 24 
SächsDschG

7   Der Begriff der „wertkonstituierende Merkmale“ ist in 
der Aufgabe 2.3 erläutert.

Werkzeug 2.1: Rechtsgrundlagen für die Identifikation der 

Schutzgüter im Integrierten Risikomanagement unter 

besonderer Betrachtung des baukulturellen Erbes 
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Betrachtung von 
Auswirkungen 
eines Vorhabens, 
„die aufgrund von 
dessen Anfälligkeit 
für schwere Unfälle 
oder Katastrophen 
zu erwarten sind“ 

Baukulturelles Erbe als Teil des 
kulturellen Erbes: 
„Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, Tiere, 
Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft, kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter“ 

Keine Aussagen

Gesetz 
über die 
Umwelt-
verträg-
lichkeits-
prüfung 
(UVPG)

Schutz bei Brand-
gefahren, Unglücks-
fällen und Katastro-
phen

Keine explizite Nennung des 
baukulturellen Erbes:  
Schutzgüter sind „das Leben, die 
Gesundheit oder die lebensnotwendi-
ge Versorgung zahlreicher Menschen, 
Tiere, natürliche Lebensgrundlagen 
oder erhebliche Sachwerte“ 

Keine Aussagen

Gesetze 
der Länder 
über den 
Brand-
schutz, die 
Hilfestel-
lung und 
den Katas-
trophen-
schutz 
(BHKG) 

Hochwasservor-
sorge und Regen-
abfluss

Baukulturelles Erbe als Kultur- 
landschaft mit Denkmalbestand: 
„Naturlandschaften und historisch 
gewachsene Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmälern“ 

Die wertgebenden 
Merkmale historischer 
Kulturlandschaften 
werden zum Beipsiel in 
den Landschafts- und 
Regionalplänen oder 
Landschaftsschutz-
gebieten festgesetzt 
(vgl. Schenk u. Tillmann 
2018). 

Bundes-
natur-
schutzge-
setz
(BNatSch 
G), Natur-
schutz- 
gesetze 
der Länder

Hochwasservorsorge

Baukulturelles Erbe als 
unbestimmter Begriff: 
„menschliche Gesundheit, die 
Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaft-
liche Tätigkeiten und erhebliche 
Sachwerte“ 

Keine Aussagen

Gesetz 
zur Ord-
nung des 
Wasser-
haushal-
tes (WHG)

§ 73 WHG

§ 1 Abs. 4 Nr. 1
BNatSchG

§ 26 BNatSchG

§1 Abs. 1 BKHW NRW

§ 2 Abs. 2 UVPG

§ 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG
NRW

§ 2 Abs. 1 UVPG

Referenzierung in Gesetzestexten

Legende

Tab. 2: Rechtsgrundlagen für die Identifikation der Schutzgüter (Quelle: RHA 2023)
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In der Praxis ist es Notwendigkeit und He-
rausforderung zugleich, Schutzgüter im 
Integrierten Risikomanagement klar zu 
definieren. Bisher wird das baukulturelle 
Erbe im Risikomanagement weitgehend 
ausgeklammert, obwohl es eine wichtige 
und schützenswerte Ressource darstellt, 
die einen zentralen Beitrag zur Resilienz 
unserer Städte leistet (s. Kapitel „Baukul-
turelles Erbe – Vorbild und Schutzgut auf 
dem Weg zu urbaner Resilienz“).

In der gegenwärtigen Praxis im Hochwas-
serschutzmanagement in Deutschland 
mangelt es bisher an klaren Standards 
und Richtlinien dafür, welche Formen 
des baukulturellen Erbes berücksichtigt 

werden müssen: Obwohl die Landesgeset-
ze aller deutschen Bundesländer auf der 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2007/60/
EG über die Bewertung und das Manage-
ment von Hochwasserrisiken beruhen, 
wird das baukulturelle Erbe als Schutzgut 
jeweils unterschiedlich behandelt.

Während zum Beispiel in Baden-Würt-
temberg in den Hochwasserrisikokar-
ten UNESCO-Welterbestätten und, auf 
kommunaler Ebene, Denkmäler mit be-
sonderer Bedeutung (§  12 DSchG BW) 
dargestellt sind, ist dies in NRW nicht der 
Fall (vgl. Wieland 2012; Ruland/Hascher 
2015; MUKEBW 2011). Hier wird das 
baukulturelle Erbe nur in Form der Denk-
mäler aufgeführt und für Großstädte wie 
Köln eingezeichnet. Die Hochwasserrisi-
ko- und -managementkarten für mittlere 
und kleinere Städte weisen hingegen gar 
kein baukulturelles Erbe aus. Es gibt da-
rüber hinaus kein deutsches Beispiel, wo 
in Hochwasserrisiko- und -management-
karten die Darstellung des baukulturellen 
Erbes über die bloße Auflistung der ge-
setzlichen Denkmäler hinausgeht.

Diese Ausführungen verdeutlichen die 
Unklarheit und den möglichen Spiel-
raum, was im Integrierten Risikomanage-
ment unter baukulturellem Erbe verstan-
den und entsprechend adressiert wird.
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Historische Fachwerkhäuser an der Rur in Monschau (Foto: RHA)

Fallbeispiel Kulturerbe-Begriff 
Die Auslegung in der Hochwasservorsorge
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Wie zuvor dargestellt, kann die Ausein-
andersetzung mit den verschiedenen De-
finitionen von Resilienz (s. Kapitel „Bau-
kulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut 
auf dem Weg zu urbaner Resilienz“) die 
grundlegende Zielrichtung des Integrier-
ten Risikomanagements bestimmen. Die-
se Aufgabe nimmt daher Bezug auf die 
eingangs genannte Kernfrage: Welchen 
Zustand von (städtischer) Umwelt und 
Gesellschaft soll das lokale Integrierte Ri-
sikomanagement während einer Störung 
erhalten und danach (wieder-)herstellen?

Folgende Leitfragen können die Diskus-
sion präzisieren:

■ Welches Maß der dauerhaften Ver-
änderung, Einschränkung oder des
Verlustes kann mit Blick auf die iden-
tifizierten Schutzgüter akzeptiert
werden? Welche funktionellen, ma-
teriellen, visuellen und symbolischen
Veränderungen sind hingegen nicht
akzeptabel? Was macht die Kerniden-
tität der Orte und Stätten aus, die es zu
schützen bzw. wiederherzustellen gilt?

■ Welches Level von „Restrisiko“ ist lo-
kal akzeptiert und soll dem lokalen
Integrierten Risikomanagement zu-
grunde gelegt werden? → zum Beispiel
ist für den Hochwasserschutz bislang
mindestens das Niveau HQ100 gesetzlich
vorgeschrieben. Auf Grundlage der in
Aufgabe 1.1 und 1.2 ermittelten Daten
können auch geringere Restrisiken be-
schlossen werden. Zudem sollten die ak-
zeptablen Risiko-Level auch für andere
Gefahrenquellen festgelegt werden.

■ Was bedeutet Resilienz für das baukul-
turelle Erbe, und was sind die lokalen
Potenziale des baukulturellen Erbes
für Resilienz? Welches Niveau von
Schutz und Wiederaufbau wird für die
lokalen Kulturerbestätten und -objekte 
angestrebt? Wie sollte ein differenzier-
tes System mit verschiedenen Schutz-
niveaus aussehen, das etwa Verluste,
reparierbare Schäden und adaptive
Transformationen am baukulturellen
Erbe akzeptiert und/oder Rekonst-
ruktionen nach einer Katastrophe aus-
schließt? Wo liegen die Grenzen des
akzeptierten Wandels für das lokale
baukulturelle Erbe? Wie sind diese be-
gründet? Welche Formen von Wissen
über beispielsweise resiliente Bautech-
niken und die Verwendung von Mate-
rialien sind im lokalen baukulturellen
Erbe vorhanden und können für das
Integrierte Risikomanagement genutzt
werden?

Diese beispielhaften Leitfragen sprechen 
fachliche sowie politisch abzuwägende 
und zu entscheidende Grundlagen des Ri-
sikomanagements an. Die fachlichen Dis-
kussionen zum Resilienzverständnis sind 
wiederum sowohl sektoral in den betrof-
fenen Fachressorts, als auch fachübergrei-
fend zu führen. Im Idealfall entsteht ein 
gemeinsames, lokal diskutiertes und ab-
gestimmtes Resilienzverständnis, das für 
alle Schutzgüter beispielhaft in Szenarien 
durchgespielt wurde und das den nachfol-
genden Diskussionen und Entscheidungen 
zugrunde gelegt werden kann.

Aufgabe 2.2: Lokales Verständnis von Resilienz entwickeln 
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Priorisierung baukulturellen Erbes 
durch interdisziplinären Austausch

In der Stadt Aachen gibt es eine große 
Zahl schützenswerter und denkmalge-
schützter Bauten, darunter insbesondere 
der Aachener Dom als UNESCO-Weltkul-
turerbe. Außerhalb des historischen Stadt-
zentrums zeichnen sich weitere Bereiche 
wie der Stadtteil Kornelimünster durch 
hohe baukulturelle Bedeutung aus.

Auffällig ist, dass den Einrichtungen für 
Katastrophenschutz – bis auf die besonde-
re Bedeutung des Aachener Doms – keine 
weitere Priorisierung vorliegt: Für den Dom 
liegen der Feuerwehr für potenzielle Ein-
sätze spezifische Daten zu besonders wert-
vollen, schützenswerten oder sensiblen 
Elementen vor, die den Helferinnen und 
Helfern bei regelmäßigen Trainings ver-
traut gemacht werden. Bei anderen lokalen 
Denkmälern, bedeutsamen Kulturerbes-
tätten oder Ensembles ist dies aber (noch) 
nicht der Fall. Datenbanken sind noch nicht 
systematisch miteinander verknüpft, sodass 
im Katastrophenfall nicht direkt deutlich 
wird, welche Bauten oder Elemente einen 
besonderen kulturellen Wert aufweisen 
und entsprechend sensibel zu behandeln 
sind. Diese Verknüpfung ließe sich den-
noch leicht durch interdisziplinären Aus-
tausch zwischen Denkmalpflegerinnen und 
-pflegern sowie Risikomanagerinnen und
-managern herstellen und somit relevante
Informationen beider Disziplinen in die
Prozesse integrieren.

Diskussion und Kommunikation von 
Entscheidungen zur Priorisierung

Was insgesamt als schützenswertes bau-
kulturelles Erbe gilt, ist nicht nur eine 
Entscheidung der lokalen Behörden, son-
dern insbesondere auch Ergebnis einer 
öffentlichen Debatte, das sich im Zeit-
verlauf durchaus wandeln kann. So wur-
de die Eintragung einiger Denkmäler in 
Aachen, die heute als selbstverständlich 
gilt, wie etwa Altbaubestände im Fran-
kenberger Viertel, erst ab den 1980er 
Jahren diskutiert. Ebenso kann sich die 
Wahrnehmung dessen, was als baukultu-
relles Erbe gilt, auch künftig weiter wan-
deln und sollte somit regelmäßig öffent-
lich diskutiert werden.
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Fallbeispiel Aachen 
Priorisierung baukulturellen Erbes 
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„In der Bevölkerung ist das Verständnis des 
Denkmalbegriffs recht eng gefasst – wenn 
etwa Stuck oder Bruchstein vorhanden ist, ist 
das Bewusstsein für den Denkmalwert in der 
Regel vorhanden. Demgegenüber ist die Sensi-
bilisierung für ‚moderne Denkmäler‘ wie etwa 
Bunker et cetera noch deutlich weniger ausge-
prägt. Am Beispiel des Frankenberger Viertels 

in Aachen zeigt sich aber auch, wie schnell sich 
Wahrnehmung und Verständnis für baukultu-
relles Erbe wandeln kann: Noch in den 1980er 
Jahren wurde diskutiert, ob die Altbaubestände 
in die Denkmalliste aufgenommen werden soll-
ten, was heute als Selbstverständlichkeit gilt.“ – 
Gesprächspartner der Stadt Aachen, Abtei-
lung Denkmalpflege und Stadtarchäologie

Altbaubestand in Kornelimünster, Aachen (Foto: Cafezinho)
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Aufgabe 2.3: Die Schutzwürdigkeit erfassen und 

beschreiben sowie Prioritäten bestimmen

Die Erfassung der Schutzwürdigkeit und 
die Bestimmung der Prioritäten baut auf 
den Diskussionen in Aufgabe 2.2 zu den 
Konstanten („Kernidentität“) und zum 
möglichen Wandel auf. Veränderungen 
und Verluste können nie gänzlich ausge-
schlossen werden, und Schutzressourcen 
sind begrenzt. Entsprechend ist es not-
wendig, Schutzprioritäten festzulegen. 
Denn im Extremfall könnten unter Um-

ständen nur Kulturerbestätten oder Denk-
mäler mit der höchsten Priorität geschützt 
und gerettet werden. Werden im Vorfeld 
keine Prioritäten festgelegt, ist das Risiko 
groß, im Extremfall wichtiges Kulturerbe 
unwiederbringlich zu verlieren.

Die Prioritäten sollten zunächst in den für 
die Schutzgüter zuständigen Fachressorts 
vorgeschlagen werden und auf einem ähn-
lichen Verständnis von Schutzwürdigkeit 
beruhen. Die Schutzwürdigkeit eines Gu-
tes ergibt sich aus drei Aspekten: Es sind 
zum einen die dem Gut zugeschriebenen 
Werte, welche sich in den wertekonstituie-
renden Merkmalen spiegeln8, und es sind 
zum anderen die öffentlichen Interessen, 
dieses Gut zu erhalten. Für die Formulie-
rung sektoraler sowie integrierter Prioritä-
ten wird daher folgende Herangehensweise 
vorgeschlagen9.

8 Die Arbeitshilfe verwendet die Begriffe „Wer-
te“ und „wertkonstituierende Merkmale“ wie von der 
UNESCO sowie von ICOMOS und ICCORM für den 
Weltkulturerbeschutz vorgeschlagen und umgesetzt.  
Demnach sind die (Kulturerbe-)Werte „die Gründe, 
warum ein Kulturerbe als wichtig erachtet wird und für 
heutige und künftige Generationen geschützt werden 
sollte [...]. [Ä]sthetische, architektonische, biologische, 
ökologische, historische, geologische, soziale, spirituelle 
usw.“ Werte gehören dazu (vgl. IUCN/ICCROM 2023, 
Übers. d. Verf.). Wertkonstituierende Merkmale (syn. 
Attribute) sind „die Elemente eines Kulturerbes, die des-
sen Werte vermitteln und ein Verständnis dieser Werte 
ermöglichen. Dabei kann es sich um physische Quali-
täten und andere materielle Merkmale handeln, aber 
auch um Prozesse, soziale oder kulturelle Praktiken so-
wie um immaterielle Aspekte wie Assoziationen und Be-
ziehungen“ (ebd., Übers. d. Verf.). Der Zusammenhang 
zwischen „Werten“ und „wertekonstituierenden Merk-
malen“ wird letztlich in diesen zwei Fragen deutlich:   

Werte = Warum ist die Stätte wichtig? 
 Merkmale (Attribute) = Welche Elemente müssen ge-
schützt und erhalten werden, um die Werte der Stätte 
zu bewahren?

9 Die Umsetzung dieser Herangehensweise kann 
für einzelne Fachbereiche, wie z. B. die Denkmalpflege, 
mit einem erheblichen Arbeits- und Diskussionsaufwand 
verbunden sein. Dafür sollten zusätzliche Ressourcen be-
reitgestellt werden. Denn es ist dringend geboten, jedes 
Schutzobjekt des Integrierten Risikomanagements über 
die verschiedenen Fachressorts hinweg in gleicher Lo-
gik und Sprache zu beschreiben: Erst auf dieser Grund-
lage kann gemeinsam in transparenter, konsistenter und 
nachvollziehbarer Weise über die Priorisierung von 
Schutzgütern und -objekten diskutiert werden. Alternati-
ve Herangehensweisen zur systematisch-vergleichenden 
Beschreibung der Schutzwürdigkeit sind ebenfalls denk-
bar; bestehende Vorschläge dazu sind nicht bekannt.
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1. Grundlagenermittlung für eine
detaillierte Schutzgutbeschreibung

Anhand der Liste der Schutzgüter (Auf-
gabe 2.1) sollten wichtige Informationen 
zusammengetragen werden: die Beschrei-
bung der Schutzgüter, ihre räumliche Ver-
ortung sowie Aussagen zu ihrer rechtlich-
instrumentellen Verankerung. Die in den 
Werkzeugen 1.1 und 2.2 genannten Quel-
len bieten zu diesen Punkten wichtige In-
formationen.

2. Beschreibung der Schutzwürdigkeit

Im Rückgriff auf das Konzept der Schutz-
würdigkeit soll ein jedes Schutzobjekt 
entlang dreier Aspekte kurz beschrieben 
werden. Folgende Leitfragen sind dafür 
relevant:

■ Welche Werte werden den einzelnen
Objekten beigemessen? Welche so-
zialen, kulturellen und ökologischen
Werte sind zum Beispiel wichtig?
→ Für landesrechtlich geschützte Denk-
mäler ist der Zeugniswert (= das Denk-
mal als Geschichtszeugnis) zentral und
als solcher ausführlich beschrieben
(vgl. LWL o. J.a).

■ An welchen Merkmalen werden die-
se Werte deutlich? Welche Merkma-
le sind also wertekonstituierend und
damit für den Werterhalt zentral?
→ Die Tabellenspalte 3 im Werkzeug
2.1 verweist auf die rechtlichen Grund-
lagen, die beispielsweise für das bau-
kulturelle Erbe entsprechende Aussagen
treffen.

■ Wer hat ein Interesse an dem Schutz
des jeweiligen Objektes? Wessen Inte-
resse wird erfasst? → Mit Blick auf die
Denkmäler begründen Landesdenk-
malschutzgesetze das öffentliche Inter-
esse zum Beispiel aus volkskundlichen,
städtebaulichen und künstlerischen
Argumenten heraus. Für die bereits
erwähnten kritischen Infrastrukturen
(vgl. BMI 2019) könnte das Schutzin-
teresse für baukulturelles Erbe jedoch
auch anders begründet sein, etwa aus
Gründen der emotionalen Stabilität für
die (lokale) Bevölkerung.

Um die Schutzwürdigkeit zu beschreiben, 
können unterschiedliche Quellen her-
angezogen werden. Für den Bereich des 
baukulturellen Erbes zeigt Werkzeug 2.2 
diese Quellen auf und verdeutlicht, dass 
die Wahl der zu nutzenden Quellen vom 
lokalen Verständnis des Erbes abhängt (s. 
Aufgabe 2.1).
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3. Fachlich-sektorale Diskussion zu den 
Regeln der Priorisierung

Die Art und Weise, wie welche Prioritä-
ten gesetzt werden, sollte zunächst in den 
Fachkreisen der betroffenen Schutzgüter 
diskutiert werden. Für die Denkmalpfle-
ge kann dies herausfordernd sein, denn 
bislang fehlen Fachdebatten darüber, wie 
diese Priorisierung in der großen Brei-
te funktionieren kann. An prominenten 
Einzelbeispielen wie dem Aachener Dom 
mit seinem mobilen Erbe (s. Fallbeispiel 
Aachen) wird jedoch deutlich, dass die 
Priorisierung für die Phase der Reak-
tion durchaus möglich ist; auch Archive 
und Museen setzen dies für ihr mobiles 
Kulturerbe mit den Notfallplänen um. 
Werkzeug 2.2 dient als Anregung, über 
die Beschreibung der Schutzwürdigkeit 
auch die Diskussionen zur Prioritätenset-
zung anzustoßen. Darüber hinaus stellt 
Werkzeug 2.3 für das baukulturelle Erbe 
drei Optionen vor, welche Regeln im In-
tegrierten Risikomanangement für eine 

transparente, rechtskonforme Priorisie-
rung von Kulturgütern genutzt werden 
können.

4. Integration der fachlich-sektoralen
Prioritätensetzungen

Ist eine sektorale, regelhafte und damit 
nachvollziehbare Prioritätensetzung er-
folgt, muss diese fachübergreifend integ-
riert werden. Dazu wird empfohlen, eine 
fachlich informierte und politische De-
batte darüber zu führen, wie im lokalen 
Integrierten Risikomanagement die kriti-
schen und schützenswerten Güter unter-
einander gewichtet werden und welche 
Regeln diese Priorisierungen begründen 
sollen.

Als Ergebnis der Aufgabe 2.3 liegt ein 
gemeinsames Verständnis zur Schutzwür-
digkeit der einzelnen Güter bzw. Objekte 
vor, und es sind Regeln abgestimmt, wie 
Schutzprioritäten im Integrierten Risiko-
management gesetzt werden.
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Informelle Kartierungen wie z. B. das 
KuLaDig für historische Kulturland-
schaften (s. Werkzeug 1.1)

Eigene Primärerhebungen z. B. 
mithilfe des Werkzeuges ATTACH 
des Projektes CHEERS (vgl. CHEERS 
2021: 41 ff.); mehrstufige Methodik 
zur Identifikation der „Werte“ und 
„wertekonstituierenden Merkmale“ 
baukulturellen Erbes sowie zur 
Ermittlung des Interesses lokaler 
Akteure an weiteren Stätten bzw. 
Objekten jenseits der Denkmalliste

Hoher Aufwand zur Ersterfassung 
der Daten

Experimentelle Erhebungs- 
Designs sind oftmals nötig

Umfängliche 
Informationen

Partizipative 
Innovation

Baukul-
turerbe 
ohne 
recht-
lichen 
Status 

Örtliche Satzungen Unschärfen bei Daten
Rechtssicher-
heit

Ortsrecht-
lich ge-
schütztes 
Baukul- 
turerbe 

Denkmalverzeichnisse
Denkmalwertbegründungen für 
Einzeldenkmäler, Denkmalberei-
che etc.

Partizipative Zusatzoption: 
Ergänzung der demokratisch 
legitimierten Expertensicht durch 
Primärerhebungen – standardi-
sierte Befragung der Stadtbewoh-
nerinnen und -bewohner, welche 
soziokulturellen Werte sie ihren 
Denkmälern beimessen (vgl. ARCH 
2021: 74 ff.)

Unschärfen bei der Erfassung, 
wie sie z. B. das Landesdenkmal-
amt Sachsen-Anhalt für seine 
Denkmalbereiche offen benennt 
und abbauen will: „Gerade bei Alt-
stadtkernen, dörflichen Ortslagen 
oder Stadterweiterungsquartieren 
existieren in Denkmalbereichen 
[…] Bauten oder Freiflächen ohne 
Denkmalwerte. In den nächsten 
Jahren wird das Landesamt diese 
nicht konstituierenden Bestand-
teile differenziert benennen und 
kartieren.“ (vgl. LDA Sachsen-Anhalt 
2022)

Mehraufwand bei der Umset-
zung partizipativer, ergänzender 
Optionen

Rechtssicher- 
heit

Umfängliche 
Informationen

Partizipative 
Innovation

Landes-
rechtliche 
Denkmä-
ler 

Quellen
Form des 
Kultur-
erbes

Mögliche 
Herausforderungen Mehrwert

lokalen baukulturellen Erbes im Risikomanagement 

Werkzeug 2.2: Quellen für die Beschreibung der Schutzwürdigkeit

Tab. 3: Quellen für die Beschreibung der Schutzwürdigkeit lokalen baukulturellen Erbes im Risikomanagement (Quelle: RHA 2023)
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Zur Unterstützung von Aufgabe 2.3 werden 
im Folgenden drei Optionen aufgezeigt, die 
zur Priorisierung der Stätten des baukultu-
rellen Erbes herangezogen werden können. 

Option 1: Entsprechend einer Rechts-
rangfolge priorisieren

Wie bei Beispielen zum Umgang mit bau-
kulturellem Erbe in der Hochwasservorsor-
ge (s. Fallbeispiel zum Kulturerbe-Begriff), 
ist eine Option, die Prioritäten zwischen 
Kulturerbegütern entsprechend der Rechts-
rangfolge zu setzen.

Höchste Priorität bei Schutzziel- und Maß- 
nahmenformulierungen sowie Abwägun-
gen zwischen Schutzgütern haben demnach 
jene, die von der internationalen Staatenge- 
meinschaft als Weltkulturerbe anerkannt 
werden, gefolgt von Denkmälern nach Lan-
desgesetzen, ortsrechtlichen Denkmälern 
und sonstigem Kulturerbe10. 

Option 2: Entsprechend der Funktion 
aus Schutzwürdigkeit und Vulnerabilität 
des baukulturellen Erbes priorisieren

Diese Option folgt der Logik des Risi-
kobegriffs (s. Aufgabe 1.3): Priorität hat 
demnach, was von höchster Schutzwür-
digkeit und zugleich besonders emp-
findlich (vulnerabel) ist. Diese Priori-
sierung wird unter anderem im For-
schungsprojekt CHEERS verfolgt (vgl. 

CHEERS 2021: 41) und in dessen Tool  
ATTACH operationalisiert11. Relevant ist 
bei dieser Option der Priorisierung, dass 
weitere lokal bedeutsame Aspekte anhand 
folgender Leitfragen fachlich diskutiert 
und bestimmt werden: 

■ Wie wird die Vulnerabilität des bau-
kulturellen Erbes beurteilt – insbeson-
dere mit Blick auf seine Anfälligkeit,
Exposition und Bewältigungskapazität 
(s. Arbeitsschritt 1; vgl. auch ARCH
2021)?

■ Wie lässt sich aus den drei Aspekten
der Schutzwürdigkeit eine Rangfolge
ableiten? Ist beispielsweise das Ob-
jekt von höchster Schutzwürdigkeit,
welches die meisten wertekonstitu-
ierenden Merkmale in sich vereint,
oder ergibt sich die Rangfolge aus der
Akkumulation von Werten?

Option 3: Anhand einer Kombination 
der Optionen 1 und 2 priorisieren

Es wird eine Kombination der Optionen 1 
und 2 empfohlen: Dabei wird sowohl die 
rechtlich festgelegte Rangfolge von Gütern 
und Stätten als auch ihre Schutzwürdig-
keit und Vulnerabilität einbezogen. Dabei 
muss jedoch sichergestellt werden, dass 
Denkmäler mit gesetzlich festgestellter 
Schutzwürdigkeit nicht durch lokale Prio-
risierungsregeln in Frage gestellt werden.

10   Die amtliche Denkmalpflege erkennt bisher nicht an, 
dass die Welterbestätten eine höhere Rechtsrangfolge ha-
ben als die nach Landesgesetz geschützten, auch wenn 
punktuell so praktiziert wird. Diese Option der Priorisie-
rung erfordert daher bei ihrer Anwendung eine sorgfältige 
Herleitung.

11   Das CHEERS-Projekt ist für weiterführende Impulse 
geeignet. Sein Ansatz ist indes komplex und sollte in der 
Praxis vereinfacht werden; zugleich ist er nur für die Pha-
sen der Vorbereitung und Reaktion ausgearbeitet worden.

Werkzeug 2.3: Mögliche Optionen 

für die Priorisierung baukulturellen Erbes
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Diese letzte Aufgabe im Arbeitsschritt 2 „Ri- 
siken bewerten“ führt die Diskussionen der 
vorangegangenen Aufgaben 1.1 bis 1.3 zu-
sammen: Das Ergebnis ist ein gemeinsam 
abgestimmtes, hierarchisches Zielsystem, 
das (1) inhaltliche und prozessuale Ziele 
enthält, (2) auf dem lokal erarbeiteten Resi-
lienz-Verständnis aufbaut und (3) kommu-
nalpolitisch legitimiert ist. Es dient damit als 
richtungsweisende Grundlage für anschlie-
ßende Prozesse.

Als Querschnittsaufgabe müssen dafür er-
neut alle Fachbereiche für Kulturerbeschutz 
und Risikomanagement zusammengebracht 
werden. Zudem ist es von zentraler Bedeu-
tung, die politischen Gremien in den Pro-
zess einzubinden, da diese demokratisch 
legitimierte Entscheidungen zur Annahme, 
Ablehnung oder Modifikation des Zielsys-
tems treffen müssen.

Wichtige Inhalte dieser Aufgabe sind:

■ Die Formulierung des übergeordneten
Ziels für das Integrierte Risikomanage-
ment, basierend auf dem lokal erarbei-
teten Resilienz-Verständnis und unter
Berücksichtigung der zu betrachtenden
Gefahren, Schutzgüter und des Gel-
tungsbereichs (s. Werkzeug 2.4).

■ Die Formulierung untergeordneter Zie-
le. Dabei müssen sowohl inhaltliche als
auch prozessuale Zielzustände (Qua-
litäten) beschrieben werden, die mit
dem Integrierten Risikomanagement
erreicht werden sollen. Alle relevanten
Schutzgüter müssen behandelt werden.
Die untergeordneten Zielen setzen im
Ergebnis die sektoralen Überlegungen
zum Resilienzverständnis (s. Aufgabe
2.2), zu Schutzwürdigkeiten und zu
Prioritäten um (s. Aufgabe 2.3). Werk-
zeug 2.4 ist ein Vorschlag, wie diese
strukturiert und inhaltlich formuliert
werden können.

■ Der Formulierung von Zielen folgt die
Zuordnung konkreter Maßnahmen. Es
sollen auch Indikatoren benannt wer-
den, die das regelmäßige Monitoring
der Zielerreichung im Integrierten Ri-
sikomanagements ermöglichen.

Das folgende Werkzeug 2.4 zeigt bei-
spielhafte Formulierungen von über- und 
untergeordneten Zielen auf und soll damit 
die Bearbeitung dieser Aufgabe unter-
stützen: In Anlehnung an die Vorschläge 
könnten die Ziele des Integrierten Risiko-
managements – angepasst an den jeweili-
gen lokalen Kontext – formuliert werden.

u. a. auch § 75 Abs. 
1 und 2 WHG: Die 
zuständigen Behör-
den stellen Risiko-
managementpläne 
für die entsprechen-
den Risikogebiete 
auf; darin müssen 
angemessene Ziele 
zur Verringerung 
möglicher nachtei- 
liger Folgen für die 
Schutzgüter fest-
gelegt werden.

u .a. auch § 75 
Abs. 3 WHG: Zur 
Erreichung dieser 
Ziele müssen ent-
sprechende Maß-
nahmen festgelegt 
werden.

für Integriertes Risikomanagement erarbeiten

Aufgabe 2.4: Das Zielsystem 
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Das Anliegen ist folglich der Schutz der Kernidentität unserer 
Stadt und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber 
den Gefahren (…). 

Das Integrierte Risikomanagement zielt somit ab auf den 
Schutz und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der 
menschlichen Gesundheit, der Umwelt, des baukulturellen 
Erbes, der wirtschaftlichen Tätigkeiten, erheblicher Sachwerte 
sowie sonstiger kritischer Güter. Es erfüllt damit den gesetz-
lichen Schutz- und Vorsorgeauftrag, der sich aus den gesetz-
lichen Vorgaben (…) ergibt.

BENENNUNG VON INDIKATOREN FÜR REGELMÄSSIGES MONITORING

■ Beachtung des Kulturerbes in
der Katastrophenschutz- und
Brandschutzbedarfsplanung

■ Erarbeitung und Vorhaltung von
Schadensprotokollen sowie einer 
Handreichung „Erste-Hilfe-Maßna-
men“ für das baukulturelle Erbe

■ ...

Resilienz des baukulturellen Erbes: 
Aufrechterhaltung von Kontinuität im Falle eines Katastrophenfalles 
bei gleichzeitiger positiver Anpassung in Richtung Nachhaltigkeit

■ Flächenmanagement mit dem Ziel
der Verbesserung der Regenwas-
serretention und Hitzeregulierung

■ Verbesserung der technischen
Bauvorsorge an schützenswer-
ten Objekten und Anlagen

■ Verbesserung der Gefahrenkennt-
nis bei Eigentümerinnen und Eigen-
tümern von baukulturell bedeuten-
den Objekten und Anlagen durch
Informations- und Bildungsarbeit

■ ...Teilziele der Integrierten Gefahrenabwehr – Beispiele

Beispiele zur Beachtung des Kulturerbes in der Katastrophen-
schutz- und Brandschutzbedarfsplanung

 � Für alle privaten und öffentlichen Museen und Kunstsamm-
lungen sowie eingetragenen Einzel- und Flächendenkmäler
der Stadt xy werden bis zum Jahr xy Katastrophenschutz- 
und Brandschutzbedarfsplanungen erarbeitet und im Tur-
nus von xy Jahren stetig aktualisiert.

 � Die der Unteren Denkmalschutzbehörde vorliegenden Pro-
tokollbögen zur systematischen Erfassung von Schadensbil-
dern an historisch wertvollen Gebäuden werden im Turnus
von xy Jahren aktualisiert.

� Es wird eine kommunale Datenbank aufgebaut, welche
die Schadensprotokolle für die eingetragenen Denkmäler
und historisch wertvollen Gebäude digital vorhält. Es er-
folgt bis zum Jahr xy deren systematische Auswertung zur
Formulierung objekttypischer, technisch optimierter sowie 
substanzverträglicher Präventions- und Erste-Hilfe-Maß-
nahmen am Bau. 

� ...

ENTWICKLUNG VON MASSNAHMEN 

Übergeordnetes ZielHier sollte das loka-
le, zuvor diskutierte 
Resilienz-Verständ-
nis festgeschrieben 
werden (s. Aufgabe 
2.2) – hier nach 
UN Habitat (s. Kap. 
„Baukulturelles 
Erbe – Vorbild und 
Schutzgut auf dem 
Weg zu urbaner 
Resilienz“)

Werkzeug 2.1 und weitere in 
dieser Arbeitshilfe dargestell-
te Rechtsgrundlagen dienen 
hier als Unterstützung.

Ziele der Integrierten Gefahrenabwehr Ziele der Integrierten Prävention

Abb. 26: Beispielhaftes Zielsystem für Integriertes Risikomanagement (Quelle: RHA 2023)
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BENENNUNG VON INDIKATOREN FÜR REGELMÄSSIGES MONITORING

■ Schaffung eindeutiger Koordina-
tionsstrukturen einschließlich ad-
äquater Kompetenzen- und Res-
sourcenzuschnitte, z.B. in Form
einer „Task Force“, Stabsstelle o.ä.
(s. Aufgabe 4.1)

■ Ausgestaltung eines Konfliktma-
nagements

■ Aufstellung eines transparenten
Beteiligungsmanagements für die
Einbindung der lokalen Bevölke-
rung und weiterer Stakeholder

■ ...

■ Regelmäßige Aktualisierung der
Risiko-Analyse

■ Aufbau einer integrierten Risiko-
Analyse-Datenbank

■ Etablierung eines regelmäßigen
Monitorings zur Zielerreichung

■ ...

ENTWICKLUNG VON MASSNAHMEN s. Aufgabe 3.2

Teilziele der Integrierten Risikoprävention – Beispiele

Beispiele zur Risikoprävention durch technische Bauvorsorge an 
schützenswerten Objekten und Anlagen

■ Die Denkmäler und die erhaltenswerte Bausubstanz des
Ortsteils xy werden durch fachlich abgestimmte techni-
sche Baumaßnahmen an den Bauwerken vor Hochwasser
des HQxy geschützt. 

■ Im Ortsteil xy werden Maßnahmen des flächenpräventiven 
Hochwassserschutzes für das HQxy umgesetzt und aus-
schließlich an den Denkmälern fachlich abgestimmte tech-
nische Baumaßnahmen umgesetzt. 

■ An dem Baudenkmälern xy und xy wird ein Monitoring-
system zur Erforschung der Auswirkungen der Hitze- und
Dürreperioden auf die Bausubstanz eingesetzt.

■ Für die historischen Park-, Garten- und Friedhofsanlagen der 
Stadt xy liegen klimawandelangepasste Pflegepläne vor, die 
im Turnus von xy Jahren fortgeschrieben werden. Bezüglich
der wertvollen Großbaumbestände und der zentralen bau-
lichen Anlagen enthalten sie Schutzmaßnahmen vor Hoch-
wasser, Starkregen, Stürmen und Dürreperioden sowie ent-
sprechende Wartungsvorgaben.

� ...

Diese vier Punkte 
entsprechen 
den prioritären 
Handlungsfeldern, 
den sogenannten 
„priorities” des 
Sendai Framework 
(vgl. UNDRR o. J.)

Das Integrierte Risikomanagement leistet zudem einen we-
sentlichen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung unse-
rer Stadt, indem es die kritischen Infrastrukturen und Merk-
male schützt und stärkt, welche die Kernidentität ausmachen 
und damit die Kernpotenziale zukünftiger Stadtentwicklung 
sind. Zu diesen zählen insbesondere: (…).

Hier können die in Aufgabe 2.1 spezifizierten 
Schutzgüter aufgeführt werden. Das lokale Ver-
ständnis davon, was konkret zum baukulturellen 
Erbe gehört, muss hier festgeschrieben werden.

Ziele der Koordination und Integration Ziele der Integrierten Analyse

zu Aufbau und Inhalten des Zielsystems

Werkzeug 2.4: Vorschläge

Hier müssen die zuvor erfassten, 
relevanten Gefahren präzisiert 
werden (s. Aufgabe 1.1).

Gegebenenfalls 
weitere Ziele
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Grundlagen

• Anlass und Ziele des Arbeitsschritts
• Erläuterung zentraler Begriffe
• Idealtypisches Akteursnetzwerk

Arbeitsschritt 3: Risiken managen

Etablierung von Prozessen, Instrumenten und Maßnahmen

Werkzeug 3.2

Beispielhafter 
Maßnahmenkatalog 

Fallbeispiel

Aufgabe 3.3

Prozesse der Vorbereitung 
und Reaktion anstoßen

Aufgabe 3.1

Die bestehenden Instrumente 
und mögliche Ergänzungen 
analysieren

Abb. 27: Gliederung des Arbeitsschrittes „Risiken managen“ (Quelle: RHA 2023)



Baukulturelles Erbe – Vorbild und Schutzgut auf dem Weg zu urbaner Resilienz 75Arbeitshilfe zum Aufbau eines Integrierten Risikomanagements für das baukulturelle Erbe

Werkzeug 3.1

Matrix formeller und infor-
meller Instrumente

Aufgabe 3.2

Handlungsbedarfe ermitteln 
und Maßnahmen auswählen

Handlungsbedarfe und -möglich- 
keiten identifizieren

Ziel

Geeignete Maßnahmen entwickeln 
und in planerische Instrumente  
implementieren

Schutzmaßnahmen in konkreten 
Gefahrensituationen anstoßen

Langfristige Qualitätssicherung 
Integrierten Risikomanagements etablieren

Fallbeispiel
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Ziele des Arbeitsschritts 3

Der nächste umsetzungsorientierte Ar- 
beitsschritt im Rahmen des Integrierten 
Risikomanagements zielt darauf ab, die 
in den vorherigen Schritten untersuchten 
und festgestellten möglichen Risiken mit-
tels angemessener Maßnahmen zu min-
dern. Dies erfolgt auf Grundlage der zuvor 
definierten Zielsetzungen und Strategien 
(s. Arbeitsschritt 2), denen im Sinne eines 
abgestimmten und strategischen Handelns 
eine besondere Bedeutung zukommt.

Vor diesem Hintergrund muss das bestehen-
de planerische Instrumentarium unter-
sucht werden; anhand dessen sind ferner 
Handlungsbedarfe und -möglichkeiten zu 
ermitteln: Insbesondere ist zu klären, wel-
che bestehenden Planwerke, Konzepte und 
andere Dokumente bereits Ansätze Integ-
rierten Risikomanagements aufweisen oder 
ermöglichen und sich mit entsprechenden 
Ergänzungen weiterentwickeln lassen. Fer-
ner muss geklärt werden, welche Projekte 
in welchen Teilräumen der Gemeinde, Stadt 
oder Region geeignet wären, das bestehen-
de Instrumentarium zur Vermeidung oder 
Minderung der Risiken für das baukulturel-
le Erbe sinnvoll zu ergänzen. Insbesondere 
müssen, aufbauend auf den vorherigen bei-
den Arbeitsschritten, geeignete Maßnah-
men formuliert und konkrete Umsetzungs-
schritte im Rahmen passender Planungsins-
trumente implementiert werden. 

Entsprechend werden im Arbeitsschritt 3 
„Risiken managen“ folgende Ziele verfolgt:

■ Identifizierung von Handlungsbedarfen
und -möglichkeiten auf Grundlage der
ermittelten Risiken und im Rahmen be-
stehender und erweiterter Instrumente

■ Benennung und Umsetzung geeigne-
ter Maßnahmen (auf Grundlage der
Schutzziele und -prioritäten) in formel-
len und informellen Instrumenten zum
Schutz des baukulturellen Erbes vor
den ermittelten Risiken

■ Vorbereitung und Anstoß von Schutz-
maßnahmen in konkreten Gefahrensi-
tuationen

■ Langfristige Operationalisierung (Qua-
litätssicherung) des Integrierten Risiko-
managements

Erläuterung zentraler Begriffe 

Ein wesentlicher Gesichtspunkt und zu-
gleich eine zentrale Herausforderung des 
Integrierten Risikomanagements besteht in 
der Zusammenarbeit von Akteuren: Häufig 
kommen diese aus verschiedenen Fachdis-
ziplinen und bewegen sich auf unterschied-
lichen räumlichen oder administrativen 
Ebenen, wie zum Beispiel auf kommunaler 
oder Landkreisebene. Eine zielführende 
Auswahl und Steuerung der verschiedenen 
Formen von Zusammenarbeit kann daher 
dabei helfen, die interdisziplinären Prozes-
se in der Praxis zu verankern.

Die Zusammenarbeit kann sowohl formel-
ler als auch informeller Natur sein: Eine 
wichtige Anforderung an Integriertes Ri-
sikomanagement ist dabei, dass außer der 
(formellen) Koordination auch die (eher 
informelle) Kooperation in die Abläufe in-
tegriert sein sollte. Dabei können Aufgaben 
gleichmäßig auf die verschiedenen Partne-
rinnen und Partner verteilt und Abspra-
chen auf Augenhöhe geführt werden.

■ Mit Koordination sind formalisierte,
das heißt in Gesetzen und formalen
Regelungen vorgeschriebene Verfahren
gemeint, in denen häufig eine zentrale
oder übergeordnete Stelle die Leitung
übernimmt. Anstrengungen einzelner
oder mehrerer Beteiligter werden auf-
einander abgestimmt, um gemeinsame
Ziele zu erreichen. Ein Beispiel dafür
ist die sektorübergreifende Zusammen-
arbeit in der Bauleitplanung, bei der
häufig eine zentrale beziehungsweise
übergeordnete Stelle den Prozess steu-
ert. Im Integrierten Risikomanagement
muss durch Koordination insbesonde-
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re die Konformität der Abläufe mit den 
gesetzlichen Regelungen sichergestellt 
werden. Zudem müssen die Rechte 
und Pflichten der jeweiligen Akteure 
(etwa Information, Konsultation, Mit-
entscheidung) diskutiert, klar definiert 
und kommuniziert werden. 

■ Im Gegensatz zur Koordination stellt die
Kooperation eine eher informelle, das
heißt nicht durch Gesetze und formale
Vorschriften festgelegte, partnerschaft-
liche Verständigung und Abstimmung
dar, die häufig durch unverbindliche Stra-
tegiepapiere und Leitlinien unterstützt
wird. Die einzelnen Partnerinnen und
Partner führen dabei jeweils bestimm-
te Anteile einer gemeinsamen Aufgabe
aus. Ein Beispiel ist die interkommunale
Kooperation in der Verkehrsplanung:
Um zum Beispiel das Ziel der verkehrs-
reduzierten Siedlungsentwicklung zu

erreichen, müssen Stadt- und Verkehrs-
planung grenzüberschreitend aufeinan-
der abgestimmt werden. Im Integrierten 
Risikomanagement ist eine „Stadt-Um-
land-Kooperation“ auf regionaler Ebe-
ne denkbar, bei der Aufgaben zwischen 
Kernstadt und Umlandgemeinden auf- 
geteilt oder gemeinsam bearbeitet wer-
den. In einigen Fällen dient die Bereit-
stellung von Natur- und Erholungsräu-
men im Umland dazu, die Risikoanfäl-
ligkeit der verdichteten Kernstädte zu 
verringern (vgl. Greiving et al. 2011: 33). 

Die Kooperation hat, im Gegensatz 
zu den formellen Instrumenten, kei-
ne rechtliche Verbindlichkeit, sondern 
lediglich eine Selbstbindungswirkung 
des Plangebers (vgl. ARL o. J.); dennoch 
kann sie, etwa im Bereich der Stadt-
entwicklung, eine wichtige steuernde 
Funktion haben. 

 

ZUSAMMENARBEIT
Menschen arbeiten gemeinsam und 
das Ergebnis wird durch den Beitrag 

aller Beteiligten bestimmt

Komplex

Einfach

KOOPERATION
Menschen arbeiten 

zusammen, um ihren Teil einer 
gemeinsamen Aufgabe wie  

geplant auszuführen

KOORDINATION
Menschen koordinieren 

(abstimmen/synchronisie-
ren) unterschiedliche Auf-

gaben, um Effizienz 
zu schaffen

Abb. 28:  Arten der Zusammenarbeit (Quelle: RHA 2023)
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Die vielen bestehenden planerischen Inst-
rumente lassen sich nach ihrer räumlichen 
Ebene (Instrumente der Raumordnung 
und Landesplanung, Regionalplanung 
und kommunalen (Bauleit-)Planung) 
sowie ihrer disziplinären Ausrichtung 
unterscheiden (übergeordnete räumliche 
Planung und Fachplanungen). Im Integ-
rierten Risikomanagement spielen, neben 
denen der übergeordneten Raum- und 
Stadtplanung, die Instrumente des Kata- 
strophenschutzes sowie von Denkmal-
schutz und -pflege, eine Rolle. Werkzeug 
3.1 bietet eine Übersicht über diese Inst-
rumente mit ihren spezifischen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten sowie einer Bewer-
tung ihrer Eignung für planerische Aussa-
gen des Integrierten Risikomanagements. 

Im Rahmen dieser Instrumente sollen 
Maßnahmen implementiert werden, um  

die Ziele zum Schutz des baukulturel-
len Erbes vor Gefahren zu erreichen 
(s. Arbeitsschritt 2). Diese decken die 
von der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA) vorgeschlagenen 
Handlungsfelder ab: Flächenvorsorge, 
Bauvorsorge, natürliche Schutzanlagen, 
technische Schutzanlagen und Informa-
tionsvorsorge (vgl. LAWA 2019: 21 ff., s. 
Werkzeug 3.2).

Idealtypisches Akteursnetzwerk

Im Arbeitsschritt 3 „Risiken managen“ 
sollen nun auf Grundlage der formulier-
ten Zielsetzungen und Priorisierungen 
Handlungsbedarfe und -möglichkeiten 
gemeinsam ermittelt und darauf aufbau-
end Maßnahmen ausgewählt und umge-
setzt werden. 

Abb. 29: Akteursnetzwerk „Risiken managen“ (Quelle: RHA 2023) 
Hinweis: Im Arbeitsschritt zu involvierende Akteure sind farbig dargestellt.
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Die folgenden konkreten Aufgaben und Werkzeuge bauen auf den vorange-
gangenen inhaltlichen Grundlagen auf. Die Fallbeispiele Grimma und Stolberg/ 
Eschweiler zeigen die für die Umsetzung relevanten Aspekte auf.

In Abstimmungen zwischen der kommu-
nalen Verwaltung und übergeordneten 
Aufsichtsbehörden sowie intermediären 
Akteuren wie Ingenieurbüros werden 
Handlungsoptionen im Rahmen des be-
stehenden oder erweiterten planerischen 
Instrumentariums ermittelt: So sollte 
untersucht werden, ob und welche vorhan-
denen Konzepte und Planwerke um Aus-
sagen des Integrierten Risikomanagements 
erweitert werden können, oder ob es dazu 
neuer Projekte oder Instrumente bedarf. 

Es werden dann systematisch Maßnahmen 
ausgewählt und in ein Konzept überführt, 
die zum Schutz des baukulturellen Erbes 
geeignet sind (2, s. Abb. 29). Zivilgesell-
schaftliche Akteure (Bürgerinnen und Bür-
ger, Eigentümerinnen und Eigentümer) 

bewerten dieses Konzept im Anschluss 
(3). Das für Stadtplanung zuständige Amt 
hat die Aufgabe, diese Stellungnahmen mit 
denen weiterer interner Akteure wie den für 
Denkmalpflege, Umwelt und Bauordnung 
zuständigen Stellen zusammenzuführen 
und abzuwägen (4). Die Entscheidung liegt 
schließlich bei der Bürgermeisterin bezie-
hungsweise beim Bürgermeister unter Ein-
beziehung von Stadtrat und Ausschüssen 
sowie im Austausch mit der lokalen Pla-
nungsbehörde (5) (s. Fallbeispiel Grimma). 

Bei der Umsetzung der so beschlossenen 
Maßnahmen sollten Feuerwehr und frei-
willige Feuerwehr sowie der Notfallver-
bund für Kulturgut und gegebenenfalls 
weitere Einrichtungen wie das Technische 
Hilfswerk (THW) einbezogen werden (6).

§ 21 Abs. 1 DSchG 
NRW: Aufbau, 
Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der 
Denkmalbehörden. 
Die Gemeinden als 
Untere Denkmalbe-
hörden sind u. a. für 
die Gefahrenabwehr 
zuständig.

Aufgabe 3.1
Bestehende Instrumente und 
mögliche Ergänzungen analysieren

Aufgabe 3.2
Handlungsbedarfe ermitteln und 
Maßnahmen auswählen

Aufgabe 3.3
Prozesse der Vorbereitung und 
Reaktion anstoßen 

Checkliste Arbeitsschritt 3

Risiken managen

Abb. 30: Checkliste „Risiken managen“ (Quelle: RHA 2023)
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Von der Flutkatastrophe in Mitteleuropa 
im August 2002, insbesondere an der Elbe 
und an der Donau, war Grimma die am 
stärksten betroffene Kommune in Sach-
sen: Etwa 700 Häuser wurden dort be-
schädigt oder zerstört und Straßen und 
Brücken von den Fluten mitgerissen. Ins-
gesamt entstand ein Schaden von ca. 250 
Millionen Euro. Nach dem Flutereignis 
entwickelte das Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft ein Hoch-
wasserkonzept und die Kommune errich-
tete eine Schutzmauer um die historische 
Altstadt, um diese künftig vor weiterem 
Hochwasser zu schützen.

Im Zuge der Planung dieser Schutzmau-
er kam es zu langwierigen Diskussionen 
darüber, wie das Erscheinungsbild der 
Altstadt dadurch beeinträchtigt werden 
könnte: eine Mauer vor dem Altstadtkern 
wurde als mit dem Denkmalschutz nicht 
vereinbar eingestuft. Bürgerproteste, Ge-
richtsverfahren und die Entscheidung für 
die Durchführung eines öffentlich-recht-
lichen Planfeststellungsverfahrens führ-
ten schließlich zu enormen Verzögerun-
gen, sodass die Mauer noch nicht fertig-
gestellt war, als die Stadt 2013 erneut von 
einem Hochwasser getroffen wurde und 
wieder große Schäden entstanden. 

Forscherinnen und Forscher der TU 
Dresden lösten die Debatte schließlich 
auf, indem sie eine wissenschaftliche Stu-
die durchführten, in deren Rahmen ver-
schiedene Varianten modelliert wurden. 
Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass 
eine Mauer gebaut werden muss, um den 
Schutz der Stadt zu gewährleisten (vgl. 
Baldauf 2013).

Solche Debatten um die Beeinträchtigung 
der visuellen Intaktheit des baukulturel-
len Erbes sind wichtig und sollten idea-
lerweise im Vorfeld einer Katastrophe 
abgeschlossen sein: Das Einbringen von 
wissenschaftlich fundierten Informati- 
onen kann dazu beitragen, die Debatte 
anzureichern. Diese sollte in einem zeit-
lich klar vordefinierten Rahmen stattfin-
den, um die Implementierung der Maß-
nahmen nicht zu verzögern.

80 Baukulturelles Erbe vor Risiken schützen und resilient gestalten

Fallbeispiel Grimma 
Katastrophenrisiko erfordert zeitnahe und 
konsequente Entscheidungsfindung
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Die Hochwasserschutzanlage in Grimma (Foto: Stadt Grimma, Sebastian Bachran)

Die Altstadt von Grimma beim Hochwasser 2002 (Foto: Wolfgang John)
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Um Anknüpfungspunkte für planeri-
sche Aussagen zum Integrierten Risiko-
management für baukulturelles Erbe zu 
identifizieren, sollten zunächst die bereits 
bestehenden Instrumente untersucht und 
auf mögliche Ergänzungen geprüft wer-
den. Letzteres kann sowohl erweiterte 
Planungen oder Maßnahmen in bestehen-
den Planwerken als auch die Entwicklung 
neuer Konzepte und Projekte umfassen.

Eine Möglichkeit, einen breiten Überblick 
über alle bestehenden Instrumente zu er-
halten, ist eine Umfrage bei den für Stadt-
planung, Stadtentwicklung und Umwelt-
fragen zuständigen Ämtern und Abteilun-
gen. Dabei sollten folgende Fragen geklärt 
werden:

■ Welche Art von Plan/Konzept liegt
vor? Wie lautet der Titel? Handelt es
sich um ein formelles oder informelles
Instrument? → zum Beispiel Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept

■ Welchen räumlichen Bereich deckt der
Plan/das Konzept ab? → zum Beispiel
das historische Zentrum und direkt an-
grenzende Bereiche

■ In welchem Zeitraum wurde der Plan/
das Konzept erarbeitet oder in Auf-
trag gegeben? Wer bearbeitete es?
→ zum Beispiel politischer Beschluss des
Konzepts 2020, bearbeitet durch ein ex-
ternes Ingenieurbüro

■ Ist der Prozess bereits abgeschlossen
oder noch laufend? Können Inhalte
ergänzt werden? → zum Beispiel abge-
schlossen, mit Möglichkeit für Nachtrag

■ Wurden oder werden im Prozess
Fachleute zu den Themen Risikoma-
nagement und Kulturgutschutz einbe-
zogen? → zum Beispiel Einbindung in
Form schriftlicher Stellungnahmen

■ Welche Themenfelder werden behan-
delt? → zum Beispiel Bestandserneue-
rung, vereinzelt Neubau, Verkehr, öffent-
licher Raum, Grünflächen

■ Welche Ziele und wesentlichen Aus-
sagen werden mit dem Plan/dem Kon-
zept festgelegt? → zum Beispiel bauliche
und gestalterische Aussagen zur Weiter-
entwicklung des historischen Zentrums,
zur Aufwertung von öffentlichen Räu-
men und zur Klimaanpassung

Instrumente und mögliche Ergänzungen analysieren

Aufgabe 3.1: Die bestehenden 
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Anhand dieser Erfassung kann ermittelt 
werden, welche bestehenden oder in Ent-
wicklung befindlichen Instrumente um 
planerische Aussagen zum Schutz des bau-
kulturellen Erbes vor Gefahren ergänzt 
werden können. Auf Grundlage der voran-
gegangenen Arbeitsschritte 1 und 2 kann 
bereits eingeschätzt werden, welche Teil-
räume stark gefährdet sind und wo sich 
besonders schützenswerte Kulturerbegü-
ter und -stätten befinden. Nachdem diese 
Potenziale und Schutzbedarfe festgestellt 
sind, muss mit dem jeweiligen Amt oder 
der zuständigen Abteilung abgestimmt 
werden, inwiefern die Planwerke ergänzt 
werden können. 

Sollten solche Ergänzungen nicht möglich 
sein oder noch keine entsprechenden Plan-
werke vorliegen, kann es sinnvoll sein, ein 
Verfahren zur Entwicklung neuer Instru-
mente anzustoßen. Dazu sollte untersucht 
und mit den zuständigen Stellen diskutiert 
werden, ob hierfür Ressourcen zur Verfü-
gung stehen oder diese über Förderpro-
gramme (s. Exkurs: Hinweise zu Förder-
möglichkeiten) akquiriert werden können. 

Die Übersicht in Werkzeug 3.1 gibt Auf-
schluss darüber, welche Instrumente sich 
mit Blick auf welche Schutzbedarfe eignen.

Beispielhaftes Instrument: Deckblatt des ISEK der Stadt Bad Münstereifel 2018 
(Foto: Stadt Bad Münstereifel)

g

Stadt Bad Münstereifel 

Integriertes 

Stadtentwicklungs- und 
Handlungskonzept  

Bericht
Stand | Juli 2018
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Mit der folgenden Matrix werden die Ins-
trumente dargestellt, die für die Veranke-
rung eines Integrierten Risikomanagements 
denkbar sind. Es wird aufgezeigt, welche 
Regelungsmöglichkeiten es im Rahmen 
von formellen und informellen Instrumen-
ten gibt; diese werden mit Blick auf deren 
Anwendbarkeit bewertet. Dabei werden 
sowohl bundesweit relevante Instrumen-
te betrachtet als auch solche, die überwie-
gend in bestimmten Bundesländern oder 
Kommunen angewendet werden. Einige 
Instrumente, wie etwa das Kommunale 
Denkmalkonzept (KDK), sind insbesonde-
re in Bayern weit verbreitet, während sie in 
anderen Bundesländern kaum oder (noch) 
nicht genutzt werden. Darüber hinaus wer-
den Instrumente vorgestellt, die heute nicht 
mehr oder kaum noch Anwendung finden, 
deren Betrachtung vor dem Gesichtspunkt 
der Resilienz aber sinnvoll sein kann: zum 
Beispiel das sogenannte Kellerkataster, das 
unter anderem in Bamberg und Aschaffen-
burg genutzt wird. Die Matrix dient damit 
als Übersicht gängiger Planwerke sowie als 
Inspiration zur Erprobung und Etablierung 
von weiteren, im jeweiligen lokalen Kontext 
eher unkonventionellen Instrumenten, die 
großes Potenzial haben, durch Anpassung 
und Neuinterpretation einen Beitrag zur 
Etablierung Integrierten Risikomanage-
ments zu leisten.

12 Der Regionalplan als übergeordnetes Instrument der 
Raumordnung wird hier aufgrund seiner Relevanz für 
die kommunale Stadtplanung und -entwicklung (im 
Sinne des „Gegenstromprinzips“, d. h. der Verknüp-
fung von lokalen und übergeordneten Planungsebe-
nen) genannt, auch wenn die kommunalen Behörden 
nicht direkt für seine Entwicklung zuständig sind.

§ 13 Abs. 1 Nr. 2 ROG: In 
den Ländern müssen 
Raumordnungspläne für
die Teilräume der Bun-
desländer (Regionalplä-
ne) aufgestellt werden. 
Diese sind aus dem 
Raumordnungsplan für 
das Landesgebiet zu 
entwickeln. Die Stadt-
staaten Berlin, Bremen 
und Hamburg sowie 
das Saarland sind von 
dieser Regelung aus-
genommen: Hier wird 
die übergeordnete Pla-
nungsebene direkt mit 
der Flächennutzungs-
planung verknüpft.

§ 11 Abs. 1 BNatSchG: 
Das kommunale Instru-
ment ist auf Grundlage 
der Landschaftsrah-
menpläne (Regions- 
bzw. Kreisebene) zu 
entwickeln (vgl. Schmidt
2018: 1361)

§ 7 Abs. 3 LNatSchG 
NRW: Kreise und kreis-
freie Städte (als Träger 
der Landschaftsplanung) 
sind für die Aufstellung 
der Landschaftspläne 
zuständig. Dabei müssen
die Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung be-
achtet bzw. berücksich-
tigt werden.

Werkzeug 3.1: Matrix formeller 

und informeller Instrumente



85Arbeitshilfe zum Aufbau eines Integrierten Risikomanagements für das baukulturelle Erbe

Regionalplan 
(und übergeord-
nete raumordne- 
rische Instrumente, 
z. B. Landesent-
wicklungsplan,
und Fachpläne, 
z. B. Bundesraum-
ordnungsplan
Hochwasser-
schutz – BRPH)12 – 
formell

Landschaftsplan –  
formell

Formulierung von Grundsätzen 
und Zielen zum Integrierten Risi-
komanagement, darunter z. B.:

Festlegungen, z. B. Vorrangge-
biete wie „vorhandene, rückge-
winnbare, sonstige und zukünftige 
Überschwemmungsbereiche“ oder 
Vorbehaltsgebiete; potenzielle 
Überflutungsbereiche können als 
Vorbehaltsgebiete oder, „wenn im 
Katastrophenfall eine hohe Gefahr 
für Leben und Sachgüter besteht“, 
als Vorranggebiete festgelegt 
werden (BBSR 2020: 64)

Im Rahmen der für Raumord-
nungspläne obligatorischen 
Umweltprüfungen müssen u. a. 
Auswirkungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter ermittelt 
und bewertet werden.

Festsetzung von Schutzgebieten

Der Allgefahrenansatz ist in der 
übergeordneten Planung noch 
nicht ausreichend berücksich-
tigt. Diese ist hauptsächlich auf 
Hochwasserschutz ausgelegt. Im 
Bereich Risikomanagement gibt es 
auf dieser räumlichen Ebene bis-
her wenige planerische Aussagen.

Bislang nimmt die Raumordnung 
noch zu wenig die „Schutzgut-
perspektive“ ein. Sie hält am 
„Gedanken der Gefahrenabwehr“ 
fest, ohne dass Empfindlichkeits-
komponenten, wie etwa die 
Schutzwürdigkeit, berücksichtigt 
werden (vgl. BBSR 2020: 61)

Für Landschaftspläne besteht 
eine Regelungskompetenz 
des Landes: Daher gibt es in 
Deutschland viele unterschied-
liche Ansätze. In NRW gelten die 
Landschaftspläne als eigenstän-
dige Satzungen, in anderen Bun-
desländern überwiegen Ansätze 
der Primär- oder Sekundärinteg-
ration in die Bauleitplanung (vgl. 
Schmidt 2018: 1361).

Räumliche Gesamtplanung/Stadtplanung

Regelungsmöglichkeiten
Bewertung:  

Stärken, Herausforderungen, 
Anwendungsdefizite

Instrument

§ 7 Abs. 3 ROG: Vor-
rang- und Vorbehalts- 
gebiete als mögliche 
Instrumente in Raum-
ordnungsplänen 
zur Sicherung 
raumbedeutsamer 
Funktionen oder 
Nutzungen (z. B. 
Retentionsflächen 
zum vorbeugenden 
Hochwasserschutz)

§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ROG

§ 7 Abs. 5 LNatSchG 
NRW i. V. m. 
BNatSchG: Fest-
setzung besonders 
geschützter Teile von 
Natur und Landschaft,
z. B. auch Naturdenk-
male (§ 20 Abs. 2 Nr. 6
BNatSchG), und aus 
wissenschaftlichen, 
naturgeschichtlichen 
oder landeskund-
lichen Gründen (§ 23 
Abs. 2 BNatSchG)

Tab. 4: Matrix formeller und informeller Instrumente (Quelle: RHA 2023)

Referenzierung in Gesetzestexten

Legende
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Bebauungsplan – 
formell

Integriertes 
Stadtentwick-
lungskonzept 
(ISEK/INSEK) – 
informell 

Festsetzungen für bauliche und 
freiräumliche Regelungen zum 
Integrierten Risikomanagement, 
darunter z. B. die von Bebauung 
freizuhaltenden Flächen  
(s. Werkzeug 3.2)

Kennzeichnungen von Flächen, 
bei denen besondere bauliche 
Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder besondere 
bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten erforder-
lich sind

Nachrichtliche Übernahmen, 
wie landesrechtlich geschützte 
Denkmäler oder festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete, 
Risikogebiete und Hochwasser-
entstehungsgebiete

Definition von Zielen und Maß-
nahmen unter Abstimmung 
verschiedener Fachplanungen. 
Abwägung der Erfordernisse und 
Umsetzungsmöglichkeiten Integ-
rierten Risikomanagements sowie 
Umgang mit Zielkonflikten

In besonders dicht bebauten 
Bereichen, wie etwa historischen 
Stadtzentren, besteht üblicherwei-
se wenig Regelungsspielraum für 
Bebauungspläne, die hauptsäch-
lich auf Neuplanungen abzielen. 
Einzelne Festsetzungen zur Defi-
nition der langfristigen Bestands-
entwicklung können dennoch 
hilfreich sein (s. Werkzeug 3.2).

Eine generelle Herausforderung 
für die Bebauungsplanung besteht 
in der Systematik von Einzelfall- 
entscheidungen (§§ 34 und 35 
BauGB), die dazu führen können, 
dass Risiken unberücksichtigt blei-
ben (vgl. Rumberg 2011: 50).

Entwicklung häufig unter Einsatz 
dialogorientierter Verfahren. Kein 
Anspruch auf umfassende Steue-
rung und Umsetzung, sondern 
vielmehr Verständigungsbasis für 
strategische Leitziele und Leitbil-
der (vgl. ARL 2003)

Flächen-
nutzungsplan – 
formell

Kennzeichnungen von Flächen, bei 
denen besondere bauliche Vorkeh-
rungen gegen äußere Einwirkun-
gen oder bauliche Sicherungsmaß-
nahmen gegen Naturgewalten 
erforderlich sind

Die Bauleitplanung muss umwelt-
bezogene Auswirkungen auf Kul-
turgüter und sonstige Sachgüter 
berücksichtigen.

Nachrichtliche Übernahmen, 
wie landesrechtlich geschützte 
Denkmäler oder festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete, 
Risikogebiete und Hochwasser-
entstehungsgebiete

Der Flächennutzungsplanung 
kommt im Integrierten Risiko-
management eine „Scharnier-
funktion“ für die Koordinierung 
und Umsetzung überörtlicher 
Vorgaben zu (vgl. Mitschang 
2018: 688). Ihre Aussagen sind 
maßgeblich für die Bebauungs-
planung, die ihrerseits konkrete 
Festsetzungen zur Risikovorsorge 
trifft (vgl. Wernig et al. 2011: 90).

§ 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB

§ 5 Abs. 4 und 4a
BauGB

§ 9 BauGB 

§ 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB

§ 5 Abs. 4 und 4a
BauGB 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7d 
BauGB: Die Bau-
leitplanung muss 
umweltbezogene 
Auswirkungen auf 
„Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter“
berücksichtigen.

§ 2 Abs. 4 Satz 1 
BauGB: Eine Umwelt-
prüfung muss für alle 
Belange durchgeführt
werden, die in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
aufgeführt sind.

Räumliche Gesamtplanung/Stadtplanung

RegelungsmöglichkeitenInstrument
Bewertung:  

Stärken, Herausforderungen, 
Anwendungsdefizite
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Erhaltungs- 
satzung – formell

Denkmal-
pflegeplan – 
formell

Kulturlandschaft-
liche Fachbeiträge 
(zu Gesamt- 
planungen auf 
allen Ebenen) 
(vgl. LWL – Land-
schaftsverband 
Westfalen-Lippe o. 
J.b) – formell

Festsetzungen zur Erhaltung von 
Ortsbild, Stadtgestalt und Land-
schaftsbild sowie von städtebau-
lich bedeutsamen Anlagen

Planungs- und Handlungskon-
zept legt Ziele und Maßnahmen 
für Schutz, Pflege und Nutzung 
von Denkmälern im Rahmen der 
Stadtentwicklung fest. So können 
im Rahmen der Denkmalpflege-
pläne Maßnahmen zum Risiko-
management entwickelt werden.

Gutachten zur Regionalplanung: 
Beschreibung, Analyse und Be-
wertung kulturlandschafts- 
prägender Kulturgüter und be-
deutsamer Kulturlandschafts- 
bereiche: Leitbilder und Grundsät-
ze werden als Empfehlung für den 
Regionalplan formuliert.

Der Schutz einzelner Gebäude 
ohne städtebaulichen Bezug ist 
nicht Regelungsgegenstand der Er-
haltungssatzung, sondern obliegt 
dem Denkmalschutz der Länder 
(vgl. Eichstaedt et al. 2016: 8). 
Die Satzung erfordert für Eigen-
tümerinnen und Eigentümer kein 
direktes Handeln, sondern wirkt 
erst, wenn konkrete Genehmi-
gungsanträge gestellt werden (vgl. 
ebd.: 12).

Der Denkmalpflegeplan wird aktu-
ell in der kommunalen Planungs-
praxis noch selten angewendet. Es 
besteht ein geringes Bewusstsein 
über die Zuständigkeit von Stellen 
der lokalen Stadtplanung und 
Stadtentwicklung zur Einbringung 
des Planes in die Politik.

Besonders in NRW ist das Instru-
ment von großer Bedeutung und 
kann erforderliche Vorarbeiten für 
Integriertes Risikomanagement 
leisten. Durch die Beteiligung der 
entsprechenden Gremien ist eine 
ausreichende fachliche Expertise si-
chergestellt. Über die Städtebauför-
derung stehen zudem grundsätz-
lich Fördermittel für die Kommunen 
zur Verfügung (s. Exkurs: Hinweise 
zu Fördermöglichkeiten).

Bisher werden Fachbeiträge selten 
in die räumliche Gesamtplanung 
einbezogen; eine Herausforde-
rung besteht vor allem darin, dass 
die abstrakten Aussagen für viele 
lokale Planerinnen und Planer 
nur schwer verständlich sind. Um 
dies zu verbessern, sollten bild-
liche Darstellungen genutzt und 
die Informationen zugänglicher 
kommuniziert werden.

§ 25 Abs. 1 u. 2 
DSchG NRW: Ge-
meinden sind für 
die Aufstellung und 
Fortschreibung von 
Denkmalpflegeplä-
nen zuständig. Ziele 
und Erfordernisse von
Denkmalschutz und 
Denkmalpflege wer-
den darin dargestellt.

§ 172 BauGB: Gemein-
den können für ihren 
gesamten Ort oder für 
Ortsteile Erhaltungs-
satzungen erlassen.

§30 Abs. 4 DschG
NRW Ri

si
ke

n 
m

an
ag

en

Bewertung:  
Stärken, Herausforderungen, 

Anwendungsdefizite
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Denkmalschutz/-pflege

RegelungsmöglichkeitenInstrument
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Thematische 
Kataster (z. B. 
Kellerkataster, s. 
Breitling u. Schalk 
o. J.) – informell

Informatives Instrument zur Unter-
stützung der Dateninterpretation

Thematische Kataster werden 
punktuell und je nach Bedarf 
eingesetzt und sind daher nicht 
flächendeckend vorhanden

Kommunales 
Denkmalkonzept 
(KDK) – informell

Analytische Elemente als Grund-
lage (Erfassung, Analyse und Do-
kumentation der Denkmalwerte)

Formulierung von Handlungsbe-
darfen, Zielen und Leitlinien sowie 
Definition konkreter Maßnahmen. 
Der Prozess zur Erarbeitung des 
KDK besteht im Idealfall aus drei 
Modulen: Bestandserfassung, 
Planung und Umsetzung (vgl. 
Gunzelmann 2017: 15).

Das KDK ist überwiegend in 
Bayern verankert, in anderen 
Bundesländern wird es deutlich 
seltener genutzt. Ähnlichkeiten 
bestehen mit dem Denkmalpfle-
geplan in NRW. Eine spezifische 
Ausrichtung auf Resilienz gibt es 
nicht, doch entsprechende Inhalte 
könnten eingebracht werden.

Der Partizipation kommt als Kern-
element des Instruments eine 
große Bedeutung zu; im Rahmen 
einer intensiven Bürgerbeteili-
gung werden insbesondere Ana-
lyseinhalte eingeholt und Ziele 
abgestimmt. Der baukulturell-
geschichtliche Hintergrund kann 
als Ausgangspunkt und Rahmen-
geber künftiger städtebaulicher 
Entwicklungen dienen (vgl. Pfeil 
2017: 9)

Denkmalbereichs-
satzung – formell

Festlegung eines Gebietes, in dem 
Maßnahmen an Denkmälern  
(z. B. zu deren Beseitigung und Ver-
änderung oder zu einer Nutzungs-
änderung) genehmigungspflichtig 
sind

Aufgrund der Landeskompetenz 
beim Denkmalschutzrecht besteht 
keine bundeseinheitliche Vorgabe 
zu Verfahren oder Inhalten der 
Denkmalbereichssatzungen (vgl. 
Eichstaedt et al. 2016: 21).

Die Genehmigung von Maß-
nahmen (z. B. zum Risikomanage-
ment) an Denkmälern ist über-
wiegend abhängig vom Ermessen 
der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde (vgl. ebd.: 51 u. 54).

Öffentlichkeitsarbeit zur Infor-
mation Betroffener ist nötig 
(s. Gestaltungssatzung). Eine 
vollständige Kontrolle baulicher 
Entwicklungen ist aufgrund von 
Personalmangel teilweise nicht 
möglich (s. ebd.: 52).

§ 5 Abs. 1 DSchG 
NRW: Die Oberen 
Denkmalbehörden 
der Gemeinden kön-
nen durch Satzung 
Denkmalbereiche 
unter Schutz stellen. 

§ 5 Abs. 2 i.V.m. § 9
DSchG NRW

Denkmalschutz/-pflege

RegelungsmöglichkeitenInstrument
Bewertung:  

Stärken, Herausforderungen, 
Anwendungsdefizite
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Katastrophen-
schutzplan  
(KatS-Plan) – 
formell

Klimawandel- 
anpassungskon-
zept – informell

Definition von Gefahren und 
gefährdeten Objekten sowie Dar-
stellung von Einsatzkonzepten  
(z. B. Warnung und Information 
der Bevölkerung, Gefahren-
abwehrplanung für besondere 
Einsatzsituationen, Hochwasser-
risikomanagement etc.)

Kommunales Planungsinstrument 
als Grundlage für einen kommu-
nalen Beschluss zur Klimaanpas-
sung und somit Voraussetzung für 
die Bereitstellung von finanziellen 
und personellen Ressourcen zur 
Umsetzung entsprechender Maß-
nahmen (s. auch Exkurs: Hinweise 
zu Fördermöglichkeiten)

Definition von Zielen und Maß-
nahmen, z. B. zur Reduzierung von 
Hitzebelastung oder zur Vorsorge 
vor negativen Folgen von Stark-
regen.

Mögliche Handlungsfelder: Grün- 
und Freiraumplanung, Wasserma-
nagement, Öffentlichkeitsarbeit 
(vgl. Klimastadtraum o. J.: 1)

Katastrophenschutzpläne werden, 
anders als Bauleitpläne, nicht 
unter Beteiligung der Öffentlich-
keit entwickelt und sind nicht 
öffentlich zugänglich.

Es gibt keine rechtlichen Vorgaben 
für konkrete Verfahrensschritte. 
Der Arbeitskreis Zivil- und Kata- 
strophenschutz der Arbeits-
gemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren (AGBF) hat 
gemeinsam mit dem Verband der 
Feuerwehren (VdF) in NRW einen 
Muster-Katastrophenschutzplan 
(vgl. AGBF 2016) entwickelt. In 
dessen Muster-Gliederung ist 
ein Kapitel zu „schutzwürdigen 
Bebauungen oder Einrichtungen“ 
vorgesehen, darunter auch Kultur-
güter.

Vernetzung städtischer Akteure 
und verschiedener Fachressorts. 
Instrument, um Klimaanpassungs-
ziele in allen städtischen Strate-
gien und Planungen zu verankern.

Für die Risikovorsorge wird das 
Instrument aktuell noch selten 
genutzt.

Katastrophenschutz/Klimaschutz

§ 4 Abs. 3 BHKG 
NRW: KatS-Pläne sind
von den Unteren 
Denkmalschutz-
behörden für ihren 
jeweiligen Bezirk 
aufzustellen. In NRW 
sind die Kreise und 
kreisfreien Städte 
dafür zuständig. 

Sie werden in der 
Regel von den 
Krisenstäben (aus 
Bürgermeisterin/Bür-
germeister und Land-
rätin/Landrat sowie 
Feuerwehr, Polizei 
und ehrenamtlichen 
Rettungsdiensten 
wie Rotes Kreuz etc.) 
aufgestellt.

RegelungsmöglichkeitenInstrument
Bewertung:  

Stärken, Herausforderungen, 
Anwendungsdefizite
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Hochwasser- 
risikomanage-
mentplanung 
(HWRM) –  
informell

Brandschutz-
bedarfsplan –
formell

Festlegung von Zielen und 
Maßnahmen, um nachteilige 
Hochwasserfolgen für bestimm-
te Schutzgüter zu verringern
(s. Werkzeug 3.2)

Festlegung von Sicherheits-
niveaus (auf Grundlage der Ana-
lyse des Gefahrenpotenzials) und 
Definition der Leistungsanforde-
rungen der Feuerwehr zur Ge-
fahrenabwehr (vgl. Ministerium 
für Inneres und Kommunales 
NRW (IM NRW), Städtetag NRW, 
Landkreistag NRW und Städte- 
und Gemeindebund NRW 2016: 
7). Ermittlung der zur Gefahren-
abwehr benötigten personellen 
und materiellen Ressourcen.

Vorhandene Datenbanken der 
Feuerwehr mit kulturerberele-
vanten Informationen lassen 
sich verknüpfen, sodass diese 
entsprechend im Plan berück-
sichtigt werden können (s. Fall-
beispiel Aachen).

Der Schutz baukulturellen Erbes 
wird explizit als Zielsetzung der 
Hochwasserrisikomanagement-
planung genannt (vgl. LAWA 
2019: 10)

Es ist möglich, neben der Brand-
gefahr weitere Gefahren zu 
betrachten und so einen Allge-
fahrenansatz zu verfolgen. Die 
Stadt Aachen bezieht z. B. das 
Thema Hochwasser und Stark-
regen ein (vgl. Stadt Aachen 
2018: 116).

§ 75 Abs. 1 WHG: 
Die zuständigen 
Behörden stellen für 
Risikogebiete auf 
Grundlage der Gefah-
ren- und Risikokarten 
Risikomanagement-
pläne auf.

§ 3 Abs. 3 BHKG NRW:
Gemeinden sollen 
unter Beteiligung der 
Feuerwehr Brand-
schutzbedarfspläne 
aufstellen und diese 
mindestens alle fünf 
Jahre fortschreiben.

§ 75 Abs. 2 WHG: Die 
HWRM-Pläne sollen 
angemessene Ziele 
für das Risikomanage-
ment festlegen, um 
nachteilige Hoch-
wasserfolgen für be-
stimmte Schutzgüter 
zu reduzieren. 

Katastrophenschutz/Klimaschutz

RegelungsmöglichkeitenInstrument
Bewertung:  

Stärken, Herausforderungen, 
Anwendungsdefizite
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ermitteln und Maßnahmen auswählen

Aufgabe 3.2: Handlungsbedarfe

Auf Grundlage der in den Arbeitsschritten 
1 und 2 definierten Gefahren und Empfind-
lichkeiten des baukulturellen Erbes sollten 
nun konkrete Handlungsbedarfe formuliert 
und mögliche Maßnahmen diskutiert, fest-
gelegt und umgesetzt werden. Diese können 
im Rahmen eines Planspiels mit Vertrete-
rinnen und Vertretern lokaler und über-
geordneter Behörden diskutiert und ent-
schieden werden (s. Exkurs: Die Methode 
„Planspiel“). Auch wird die Einbeziehung 
externer Fachleute empfohlen.

Zur Ermittlung der Handlungsbedarfe und 
zur Auswahl von Maßnahmen muss zu-
nächst der Betrachtungsraum abgesteckt 
werden. Folgende Leitfragen können dabei 
hilfreich sein:

■ Wo befinden sich schützenswerte Kul-
turerbegüter und -stätten (s. Aufgabe
1.2)? → zum Beispiel Abgrenzung des
historischen Stadtzentrums

■ Wo liegen weitere schützenswerte Ein-
richtungen und kritische Infrastruktu-
ren? → zum Beispiel Feuerwehrstandorte

■ Welche weiteren Bereiche müssen in
die Maßnahmenplanung einbezogen
werden? → zum Beispiel außerhalb und
flussaufwärts gelegene Freiflächen als
potenzielle Retentionsflächen, topogra-
phisch höher gelegene Flächen, die durch
Sturzbäche und Erosion gefährdet sind

Darauf aufbauend müssen Maßnahmen-
optionen formuliert (s. Werkzeug 3.2, 
s. ProteCHt2save 2019) und diese zusam-
men mit lokalen Stellen, übergeordneten
Aufsichtsbehörden und externen Fach-
leuten vor dem Hintergrund konkreter
Fragestellungen diskutiert und priorisiert
werden, zum Beispiel bezüglich ihrer Kon-

fliktträchtigkeit mit Denkmalschutzbelan-
gen (s. Fallbeispiel Stolberg/Eschweiler):

■ Welche Maßnahmen sind zum Schutz
vor welchen Gefahren generell angemes-
sen? → zum Beispiel Retentionsflächen
oder Schutzmauern bei Hochwassergefahr

■ Mit welchen Maßnahmen können die
zuvor gesetzten Ziele (s. Aufgabe 2.3)
erreicht werden? Wie soll mit Zielkon-
flikten (s. Aufgabe 2.5) umgegangen
werden? → Abwägung zwischen Wir-
kungsgrad und Beeinträchtigung: zum
Beispiel temporäre Schutzmauern bei als
besonders bedeutsam eingestuften und
visuell prägenden Kulturerbestätten

■ Wie hoch ist die Wirksamkeit der ein-
zelnen Maßnahmen einzuschätzen?
→ zum Beispiel Wirkungsgrad von festen
Schutzmauern besonders hoch, von tem-
porären Einrichtungen hingegen geringer

■ Mit welchen Auswirkungen auf das
baukulturelle Erbe ist zu rechnen?
→ zum Beispiel Beeinträchtigung des
Erscheinungsbildes, Eingriff in die Bau-
substanz

■ Wie können die Maßnahmen in vorhan-
dene oder neu zu entwickelnde Pläne und 
Konzepte integriert werden (s.  Aufgabe
3.1)? → zum Beispiel Ergänzung eines be-
stehenden ISEK um weitere Maßnahmen

Nach Möglichkeit sollten konfliktvermei-
dende Maßnahmen prioritär ausgewählt 
und Bauvorsorge oder andere technische 
Schutzmaßnahmen erst dann ergriffen wer-
den, wenn sich das angestrebte Schutzziel 
anders nicht erreichen lässt. In diesem Fall 
lässt sich so nachweisen und argumentieren, 
warum die Maßnahmen erforderlich sind.
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Im vorherigen Werkzeug wurden Instru-
mente betrachtet, mit denen Maßnahmen 
implementiert werden können, die das 
baukulturelle Erbe vor Gefahren schützen. 
Im Folgenden wird eine Übersicht über 
beispielhafte Maßnahmen zum Themen-
feld Hochwasserschutz und Dürrepräven-
tion13 gegeben.

Folgende Maßnahmenkategorisierung wird 
vorgeschlagen (vgl. LAWA 2019: 21 ff.):

■ Flächenvorsorge: Vermeidung der An-
siedlung neuer oder Rückbau vorhan-
dener Schutzgüter in gefährdeten Be-
reichen

■ Bauvorsorge: Anpassung der Schutzgü-
ter an Risiken

■ Natürliche Schutzanlagen: Stärkung der
Schutzfunktionen natürlicher Systeme
(z. B. Verbesserung oder Wiederher-
stellung der Wasserspeicherfunktion
von Böden)

■ Technische Schutzanlagen: Bau und Un-
terhaltung externer Schutzanlagen

■ Informationsvorsorge: Verbesserung
von Risiko-Analyse und Gefahren-
kommunikation durch besseren Infor-
mationsfluss

Für jede Maßnahme müssen Anknüpfungs-
punkte in planerischen Instrumenten unter-
sucht werden. Zur Vorbereitung der Bewer-
tung müssen insbesondere auch mögliche 
Konfliktpunkte mit dem Denkmalschutz 
beziehungsweise dem Wert des baukultu-
rellen Erbes herausgearbeitet werden. 

Solche Konfliktpunkte können zum Beispiel 
in einer visuellen oder funktionalen Verän-
derung oder Beeinträchtigung der Kultur-
erbestätten und Ensembles (temporär oder 
langfristig) bestehen oder, im äußersten Fall, 
einen (partiellen oder vollumfänglichen) 
Verlust baukulturell bedeutsamer Bausub- 
stanz bedeuten – zum Beispiel durch prä-
ventiven (Teil-)Rückbau gefährdeter Bauten.

den kann. Dazu gehören Maßnahmen zum Schutz vor 
Feuer (z. B. Evakuierungsplan für bewegliche Kulturgü-
ter, automatische Löschanlagen, Frühwarnsysteme oder 
Brandschutzbänder um Gebäude) oder Wind (z. B. Ver-
besserung der Gebäudehüllenverankerung oder andere 
Maßnahmen zur Unterstützung der Statik).

13   Im Rahmen des Interreg-Forschungsprojektes „Pro-
teCHt2save“ („Risk Assessment and Sustainable Protec-
tion of Cultural Heritage in Changing Environment“) 
wurde ein Handbuch für Kulturerbemanagement entwi-
ckelt, das eine Übersicht über Präventionsmaßnahmen zu 
weiteren Gefahrenarten liefert (vgl. ProteCHt2save 2019: 
10 ff.) und hier als Informationsquelle herangezogen wer-

Werkzeug 3.2: Beispielhafter Maßnahmenkatalog
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Präventiver Rückbau 
gefährdeter Bauten

Änderung der Erd-
geschossnutzung

• Bebauungsplan (z. B. von Bebauung freizuhaltende Flächen)
• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)

• Bebauungsplan (z. B. Ausschluss von Wohnnutzung im Erdge-
schoss)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)

Anknüpfungspunkte in 
PlanungsinstrumentenMaßnahme

Flächenvorsorge

Bauliche Erhöhung 
von Eingängen und 
Brücken

Einbau druckwasser-
dichter Türen und 
Fenster

• Bebauungsplan (z. B. Flächen, bei deren Bebauung besondere 
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder 
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erfor-
derlich sind)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Gestaltungssatzung (Vorgabe von Materialien)

Anknüpfungspunkte in 
PlanungsinstrumentenMaßnahme

Bauvorsorge

Dach- und 
Fassadenbegrünung

• Bebauungsplan (z. B. Bepflanzungen für Teile baulicher Anlagen)
• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Gestaltungssatzung (Vorgabe von Materialien)
• Integriertes Klimaschutzkonzept/Klimawandelanpassungskonzept

(Zielsystem und Maßnahmen)

• Landschaftsplan (Entwicklungsziele)
• Regionalplan (Ausweisung von Überschwemmungs- und

potenziellen Überflutungsbereichen)
• Flächennutzungsplan (z. B. Flächen, die im Interesse des Hochwasser-

schutzes und zur Regelung des Wasserabflusses freizuhalten sind)
• Bebauungsplan (z. B. von Bebauung freizuhaltende Flächen, 

Flächen für die natürliche Versickerung von Niederschlagswasser)
• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Integriertes Klimaschutzkonzept/Klimawandelanpassungskonzept

(Zielsystem und Maßnahmen) 

Anknüpfungspunkte in 
Planungsinstrumenten

Natürliche Schutzanlagen

Schaffung von 
Retentionsflächen

Maßnahme

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 
BauGB und §23
BauNVO

§ 1 Abs. 7 Nr. 2
BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB

§ 89 Abs. 1 Nr. 7 
BauO NRW

§ 9 Abs. 5 Nr. 1
BauGB

§ 13 BauO NRW: 
Schutz baulicher 
Anlagen vor Wasser
und weiteren Ge-
fahren

§ 5 Abs. 2 Nr. 7
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 d
BauGB

Tab. 5: Maßnahmen der Flächenvorsorge (Quelle: RHA 2023)

Tab. 6: Maßnahmen der Bauvorsorge (Quelle: RHA 2023)

Tab. 7: Maßnahmen für natürliche Schutzanlagen (Quelle: RHA 2023)

Referenzierung in Gesetzestexten

Legende
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Anknüpfungspunkte in 
Planungsinstrumenten

Natürliche Schutzanlagen

Maßnahme

§ 9 Abs. 1 Nr. 26 
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1-3 
BauGB

Versickerung im 
Straßenraum

• Bebauungsplan (z. B. Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträu-
chern und für sonstige Bepflanzungen)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Gestaltungssatzung (Vorgabe von Materialien)
• Integriertes Klimaschutzkonzept/Klimawandelanpassungskonzept

(Zielsystem und Maßnahmen)

• Bebauungsplan (z. B. Flächen für Aufschüttungen oder
Abgrabungen)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)

• Landschaftsplan (Entwicklungsziele)
• Regionalplan (Ausweisung von Überschwemmungs- und

potenziellen Überflutungsbereichen)
• Flächennutzungsplan (z. B. Flächen, die im Interesse des Hochwas-

serschutzes und zur Regelung des Wasserabflusses freizuhalten sind)
• Bebauungsplan (z. B. von Bebauung freizuhaltende Flächen, 

öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Polder“),
Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)

• Bebauungsplan (z. B. Maß der baulichen Nutzung, öffentliche
Grünflächen)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Gestaltungssatzung (Vorgabe von Materialien)
• Integriertes Klimaschutzkonzept/Klimawandelanpassungskonzept

(Zielsystem und Maßnahmen)

Geländemodellierung

Verbreiterung von 
Flussbetten

Entsiegelung von 
Freiflächen

Baumpflanzungen im 
öffentlichen Raum

„Wanderbäume“, d. h. 
temporäre Aufstellung 
in Töpfen o. ä.

• Bebauungsplan (z. B. Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträu-
chern und für sonstige Bepflanzungen)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Integriertes Klimaschutzkonzept/Klimawandelanpassungskonzept

(Zielsystem und Maßnahmen)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Integriertes Klimaschutzkonzept/Klimawandelanpassungskonzept

(Zielsystem und Maßnahmen)

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 a
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 
BauGB

§ 5 Abs. 2 Nr. 7
BauGB



95Arbeitshilfe zum Aufbau eines Integrierten Risikomanagements für das baukulturelle Erbe

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM)

Anknüpfungspunkte in 
Planungsinstrumenten

Informationsvorsorge

Einbeziehung von 
Fachleuten in Gremien

Schulungen für Helfe-
rinnen und Helfer

Warnsysteme 
und Apps

Maßnahme

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM)

• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM)

• Bebauungsplan (z. B. Flächen für Hochwasserschutzanlagen)
• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM)

• Bebauungsplan (z. B. Flächen für Hochwasserschutzanlagen)
• ISEK (Zielsystem und Maßnahmen)
• Hochwasserrisikomanagementplan (HWRM)

• Bebauungsplan (z. B. Flächen für Hochwasserschutzanlagen)

Anknüpfungspunkte in 
Planungsinstrumenten

Technische Schutzanlagen

Sandsackdeiche

Treibgutsperren 
und -rechen

(Teil-)Mobile Hoch-
wasserschutzwände

Folie-Stahl-Netz-
Schutzwände

Schutzmauern

Maßnahme

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 
BauGB

Tab. 8: Maßnahmen für technische Schutzanlagen (Quelle: RHA 2023)

Tab. 9: Maßnahmen zur Informationsvorsorge (Quelle: RHA 2023)

Folie-Stahl-Netz-Schutzwand „AquaWand“ an der Ems (Foto: Aquaburg)
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Im Nachgang der Flutkatastrophe im Juli 
2021 (s. auch Fallbeispiele Bad Münstereifel 
I und II) wurde in den besonders betroffe-
nen Städten Stolberg und Eschweiler der 
Masterplan „Hochwasserresiliente Stad-
tentwicklung“ erarbeitet, der den beiden 
Kommunen Handlungsempfehlungen an 
die Hand geben soll. 

Im Rahmen von insgesamt vier Workshops 
diskutierte eine Vielzahl lokaler Vertreterin-
nen und Vertreter aus den betroffenen Kom-
munen über ca. 180 Vorschläge für Einzel-
maßnahmen und Maßnahmenbündel. Ge- 
meinsam mit Fachleuten wurden diese an-
hand verschiedener Kategorien bewertet 
(„interessant“, „mittelmäßig wirkungsvoll“ 
oder „gut“); schließlich wurde über Abstim-
mungen eine Auswahl getroffen. Diese Be-
wertung sollte auch Aspekte der Effizienz im 
Sinne des Verhältnisses von Aufwand und 
Nutzen einbeziehen. Dabei wurde der Wert 
des zu Schützenden dem Aufwand für die 
Schutzvorkehrungen gegenüber gestellt. Die 
Art der Berücksichtigung baukulturellen 
Erbes wird grundsätzlich einzelfallbezogen 
entschieden14: Je nach Einschätzung der lo-
kalen Behörden, zum Beispiel hinsichtlich 
des kulturellen Wertes und der zu schützen-
den Blickbeziehungen, werden bestimmte 
Ansprüche an den Hochwasserschutz ge-
stellt. Als besonders schwierig umsetzbar 
wurden im Prozess zum Masterplan großflä-
chige Maßnahmen eingeschätzt, da zum Bei-

14 Auch das Regelwerk der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 
(2010: 14) trifft keine allgemeingültigen Aussagen dazu.

spiel in der betroffenen Stadt Stolberg viele 
Denkmäler und historische Gebäude direkt 
an den Vichtbach angrenzen; in diesem 
Fall wurden eher objektbezogene Schutz-
maßnahmen ausgewählt. Darüber hinaus 
wurden Ansätze wie etwa das sogenannte 
„Schwammstadt-Prinzip“, das Maßnahmen 
zur Regenwasserspeicherung vorsieht, zwar 
als sinnvoll eingeschätzt, um Verdunstungs-
kühle zu erzeugen und Hitzeinseleffekten 
vorzubeugen. Mit solchen Vorsorge- und 
Anpassungsmaßnahmen kann zugleich das 
baukulturelle Erbe erhalten und nutzbar ge-
macht werden. Allerdings kamen die Fach-
leute zu dem Schluss, dass sich dieser Ansatz 
mit Blick auf den Hochwasserschutz – auf-
grund der Dimensionen von Wassermengen 
und notwendigen Speicherkapazitäten – nur 
begrenzt eignet.

Schließlich wurde eine Reihe von zentralen 
und dezentralen Maßnahmen zur Hochwas-
serminderung ausgewählt, unter anderem 
(vgl. Hochwasser KAHR 2022):

■ Bau von Hochwasserrückhaltebecken

■ Einrichtung von Treibgutfallen

■ Anpassung der Leistungsfähigkeit von
Brücken und Durchlässen

■ Anpassung von Ufermauern,
Böschungen und Deichen

■ Renaturierungsmaßnahmen

■ Hochwasserangepasster Objektschutz

Fallbeispiel Stolberg/Eschweiler 
Auswahl von Maßnahmen im Rahmen des 
Hochwasserschutzkonzeptes



Arbeitshilfe zum Aufbau eines Integrierten Risikomanagements für das baukulturelle Erbe 97Arbeitshilfe zum Aufbau eines Integrierten Risikomanagements für das baukulturelle Erbe

„In der politischen Diskussion und Auswahl 
von Maßnahmen spielt auch die Gegen-
überstellung von Kosten und Nutzen eine 
Rolle: Die angestrebte Schutzstufe und der 
Wert dessen, was geschützt werden soll, 

sind dabei auch ins Verhältnis zu setzen 
mit der wirtschaftlichen Darstellbarkeit 
der dazu notwendigen Maßnahmen.“ –  
Gesprächspartner der Stadt Stolberg, Amt 
für Stadtentwicklung und Umwelt

Luftbildaufnahme der Hochwasserkatastrophe in Stolberg. Der 
dargestellte Bereich ist Teil des Masterplans „Hochwasserresiliente 
Stadtentwicklung“ (Foto: Kupferstadt Stolberg, Andreas Dovern)

Das Stolberger Rathaus während der Flut 2021 (Foto: Kupferstadt 
Stolberg, Andreas Dovern)
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Aufgabe 3.3: Prozesse der 

Vorbereitung und Reaktion anstoßen

Bei Eintritt einer konkreten Gefahren-
situation müssen über die in den voran-
gegangenen Arbeitsschritten beschrie- 
benen Präventionsansätze hinaus unver-
züglich Verfahren zur Vorbereitung und 
Reaktion angestoßen werden. Diese umfas-
sen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(vgl. BBK o. J.). Ziel ist die Vermeidung 
beziehungsweise Minimierung von Schä-
den an Schutzgütern (vgl. ebd.), zu denen 
neben menschlichem Leben und Gesund-
heit auch das baukulturelle Erbe zählt.

Die vorliegende Arbeitshilfe fokussiert 
die präventive Ebene des Integrierten Ri-
sikomanagements. Die Phasen der Vor-
bereitung und Reaktion sind insbesonde-
re vor dem Hintergrund mit abgedeckt, 
da sie sich, im Falle einer konkreten Ge-
fahrensituation, im Übergang zur Hand-
lungsebene befinden und daher ebenfalls 
in gewisser Weise vorbereitet werden 
müssen. 

Die Gefahrenabwehr gehört zu den Auf-
gaben der kommunalen Selbstverwaltung 
und ist überwiegend landesrechtlich gere-
gelt. Kommunen sind entsprechend dazu 

verpflichtet, vorbereitende Konzepte, wie 
zum Beispiel Katastrophenschutzpläne 
und Brandschutzbedarfspläne (vgl. § 3 
Abs. 3 BHKG NRW), zu entwickeln und in 
regelmäßigen Abständen fortzuschreiben. 
Diese enthalten Informationen zum Vor-
gehen sowie zu berücksichtigende Fakto-
ren, wie zum Beispiel personelle und ma-
terielle Ressourcen, die der Feuerwehr zur 
Verfügung stehen (s. Werkzeug 3.1).

Das SiLK-Tool15 (SicherheitsLeitfaden Kul-
turgut) der Konferenz Nationaler Kultur-
einrichtungen (KNK) bietet Informationen 
zu weiteren Schritten, die gegangen werden 
sollten, um das (bau-)kuturelle Erbe in kon-
kreten Gefahrensituationen zu schützen. Es 
zeigt Maßnahmen sowie weitere Informa-
tionen und praktische Tipps zur Gefahren-
abwehr auf, die insbesondere für kulturelle 
Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken 
und Archive mit ihren kulturell bedeutsa-
men Objekten und Werken relevant sind. 
Diese Maßnahmen lassen sich auf das kom-
munale Integrierte Risikomanagement für 
baukulturelles Erbe übertragen.  

§ 3 Abs. 3 BHKG 
NRW

§ 4 Abs. 3 BHKG 
NRW

15   Das SiLK-Tool kann abgerufen werden unter:  
www.silk-project.de

https://silk-project.de
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Im Sinne des Allgefahrenansatzes (s. Ka-
pitel „Baukulturelles Erbe – Vorbild und 
Schutzgut auf dem Weg zu urbaner Resi-
lienz“) thematisiert das SiLK-Tool unter-
schiedliche Gefahrenarten: Brand, Flut, 
Diebstahl, Vandalismus, Havarien/Unfäl-
le, Abnutzung, Klima, Licht, Schädlinge/
Schimmel, Schadstoffe, Unwetter, Erdbe-
ben und Gewalttaten. Ein Kapitel zum all-
gemeinen Sicherheitsmanagement führt  
alle Maßnahmen zusammen und bildet 
den übergeordneten Rahmen für die Vor-
bereitung und Reaktion auf die verschie-
denen Notfall- und Schadensszenarien 
im Kulturgutschutz. Diese Maßnahmen 
sind unter anderem:

■ Erstellung und Berücksichtigung ei-
nes Notfallplans

■ Priorisierung von zu bergenden Ob-
jekten (s. Arbeitsschritt 2)

■ Festlegung von sicheren Auslage-
rungsorten

■ Bereitstellung von Notfallmaterialien
(z. B. Schutzausrüstung, Transport-
mittel etc.)

■ Sicherstellung bzw. „Bergung“ von
Kulturgütern aus dem Gefahrenbereich

■ Vorbereitende Durchführung von
Übungen und Schulungen

■ Zusammenarbeit mit anderen Kultur-
einrichtungen (z. B. im Rahmen von
Notfallverbünden)

Das Handbuch „Katastrophenschutz an 
Welterbestätten“ der UNESCO (2017) 
umfasst ein Kapitel zur Phase der Reak-
tion und eines zur Wiederherstellung im  
Risikomanagement-Kreislauf (s. Risiko-
Governance-Framework). Mittels Fallstu-
dien werden dabei mögliche Maßnahmen 
aufgezeigt, zum Beispiel Notfallmaßnah-
men wie das Stützen einsturzgefährdeter 
Gebäude.

Im Forschungsprojekt ARCH (2019) 
sind weitere Schritte und Maßnahmen 
für die einzelnen Phasen entwickelt 
worden: Im Rahmen der Phasen von Re-
aktion und Wiederherstellung sollten 
Monitoring und Warnung erfolgen so-
wie Protokolle zur Dokumentation von 
Schäden erstellt werden.
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Arbeitsschritt 4: Implementierung

des Integrierten Risikomanagements in die kommunale Planung

Aufgabe 4.1

Eine Stabsstelle für Integriertes 
Risikomanagement einrichten

Exkurs: Hinweise zu 
Fördermöglichkeiten

Fallbeispiel
Aufgabe 4.2

Ein Integriertes Risikomanage-
mentkonzept entwickeln

Werkzeug 4.1

Resilienz-Assessment

Exkurs: Die Methode 
„Planspiel“

Abb. 31: Gliederung des Arbeitsschrittes „Implementierung“ (Quelle: RHA 2023)
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Aufgabe 4.3

Einen „lernenden Prozess“ 
etablieren

Integriertes Risikomanagement als 
festen Bestandteil kommunaler 
Planungsinstrumente und 
-prozesse etablieren

Ziel

Einen „lernenden Prozess“ 
verankern, um Erfahrungen aus 
der Vergangenheit in künftige 
Planungen einfließen zu lassen
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Ziele des Arbeitsschritts 4 – 
Implementierung

Um Integriertes Risikomanagement lang-
fristig und nachhaltig in kommunalen 
Planungsverfahren, Instrumenten und 
Maßnahmen zu etablieren, ist es notwen-
dig, die entwickelten Inhalte im Sinne 
eines „lernenden Prozesses“ systema-
tisch rückzukoppeln. Dazu müssen die 
vorangegangenen Arbeitsschritte regel-
mäßig wiederholt und ihre Ergebnisse 
auf Aktualität und Effizienz überprüft 

werden. Diese tragen darüber hinaus 
zur Qualitätssicherung bei und stellen 
eine langfristige, konsistente Koordina-
tion zwischen den Akteuren sowie den 
Arbeitsschritten von Problem- und Ziel-
definition bis zur Umsetzung konkreter 
Maßnahmen sicher. 

Darüber hinaus müssen Strukturen und 
Instrumente entwickelt werden, die sicher-
stellen, dass Belange des Integrierten Ri-
sikomanagements innerhalb kommunaler 
Planungsprozesse berücksichtigt werden. 

Aufgabe 4.1
Eine Stabsstelle für Integriertes 
Risikomanagement einrichten

Aufgabe 4.2
Ein Integriertes Risikomanage-
mentkonzept entwickeln

Aufgabe 4.3
Einen „lernenden Prozess“ 
etablieren

Implementierung

Checkliste Arbeitsschritt 4

managements in die kommunale Planung

Abb. 32: Checkliste „Implementierung“ (Quelle: RHA 2023)
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managements in die kommunale Planung

Hochwasser am Deich in Cuxhaven (Foto: Marcel Kolbenstetter)
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Am Beispiel des Projektes MOSE („Mod-
ulo Sperimentale Elettromeccanico“ – 
„Experimentelles elektromechanisches 
Modul“, Übers. d. Verf.) in Venedig wird 
deutlich, welche Probleme auftreten 
können, wenn Integriertes Risikoman-
agement nicht aktualisiert wird. 

In dem Projekt wurde eine intelligen-
te Schleuseninstallation in die Lagune 
vor Venedig eingebaut: Diese soll das 
UNESCO-Welterbe der historischen Alt-
stadt vor Überflutungen schützen. Auf-
grund von finanziellen Problemen, die 

Bau und Abnahme erheblich verzögerten, 
konnten die Fluttore, die ursprünglich 
2011 in Betrieb gehen sollten, bei der Flut 
im November 2019 noch keinen Schutz 
bieten. Da die Planungen insbesondere 
aufgrund des steigenden Meeresspiegels 
mittlerweile veraltet und überholt sind, ist 
nicht klar, ob die Tore auch bei künftigen 
Überflutungen standhalten und die Stadt 
entsprechend schützen können. Dieses 
Fallbeispiel unterstreicht, dass es notwen-
dig ist, Integriertes Risikomanagement 
regelmäßig an sich ändernde Gegeben-
heiten anzupassen.
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Abb. 33: MOSE-Fluttore (Quelle: RHA 2023 nach NASA Earth Observatory)

Fallbeispiel Venedig 
Projekt MOSE: Integriertes Risikomanagement 
muss regelmäßig aktualisiert werden
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An der Schnittstelle von Stadtplanung, 
Denkmalschutz/-pflege sowie Risikoma-
nagement und Katastrophenschutz sollte 
eine Person oder ein Team eingesetzt wer-
den, die oder das als „Partner des baukul-
turellen Erbes“ dessen Belange mit Blick auf 
Gefahrenminimierung und Anpassung an 
den Klimawandel vertritt. Dadurch kann si-
chergestellt werden, dass beide Fachdiszipli-
nen gleichermaßen berücksichtigt werden – 
so kann ein integriertes Vorgehen langfristig 
implementiert werden.

Eine der zentralen Aufgaben ist die Über-
mittlung von Informationen zwischen den 
beiden Fachdisziplinen, zum Beispiel im 
Rahmen der Aufstellung (präventiver) for-
meller oder informeller Planungsinstrumen-
te oder auch in der Vorbereitung auf eine 
konkrete Gefahrensituation. Eine solche 
Stabsstelle kann entweder direkt in die lokale 

Die vorliegende Arbeitshilfe zeigt auf, wel-
che Arbeitsschritte durchlaufen und wel-
che Aufgaben bewältigt werden müssen, 
um auf kommunaler Ebene ein Integriertes 
Risikomanagement einzurichten. Die Ana-
lysen, Zielaussagen und Maßnahmen, die 
den Arbeitsschritten 1 bis 3 erarbeitet wur-
den, sollen nun in ein „Integriertes Risiko-
managementkonzept“ überführt und somit 
als Grundlage des Verwaltungshandelns 
verbindlich festgeschrieben werden. Dazu 
eignet sich die Einrichtung dieses neuen 
informellen Instruments, ähnlich der In-

Verwaltung integriert sein oder eng mit ihr 
verbunden agieren, wobei eine intensive Zu-
sammenarbeit mit der/dem Beauftragten für 
Klimawandelanpassung empfohlen wird.

Diese Einheit sollte über ausreichende Fach-
kenntnisse auf beiden Gebieten verfügen 
und regelmäßig im Bereich des Integrierten 
Risikomanagements geschult werden. Eine 
Zusammenarbeit mit Universitäten, For-
schungsinstituten oder weiteren externen 
Fachleuten wird ebenfalls angeregt. 

In kleineren Städten und Gemeinden, in 
denen möglicherweise nicht ausreichend fi-
nanzielle Mittel zur Einrichtung einer eige-
nen Stabsstelle vorhanden sind, können auch 
„mobile Risikomanagerinnen und -mana-
ger“ eingesetzt werden, die regional tätig sind 
und bei Bedarf mit den kommunalen Teams 
aus Fachleuten vor Ort zusammenarbeiten. 

tegrierten Stadtentwicklungs- oder Hand-
lungskonzepte auf Ebene der Gesamtstadt 
oder in Teilbereichen: Die konkreten Ana-
lyseergebnisse, Zielaussagen und Maßnah-
men zum Schutz des baukulturellen Erbes 
vor Gefahren können so offiziell festgelegt 
und vom Stadtrat beschlossen werden. Zu-
sätzlich können die entsprechenden Aus-
sagen in Integrierte Stadtentwicklungs- 
und Handlungskonzepte übernommen 
und somit auch mit weiteren Themen, wie 
etwa Freiraumplanung und Mobilität, ver-
knüpft werden. 

für Integriertes Risikomanagement einrichten

Aufgabe 4.1: Eine Stabsstelle

Aufgabe 4.2: Ein Integriertes

Risikomanagementkonzept entwickeln
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Aufgabe 4.3: Einen „lernenden Prozess“ etablieren

Sogenannte „iterative“ Ansätze beschrei-
ben „lernende Prozesse“, die mehrfach 
wiederholt werden, um langfristig opti-
mierte Ergebnisse zu erzielen. Im Integ-
rierten Risikomanagement sollten dazu 
die in dieser Arbeitshilfe beschriebenen 
Arbeitsschritte wiederholt werden. Dies 
bedeutet, dass nach Abschluss einzelner 
Arbeitsschritte (z. B. Risiken bewerten 
bzw. Ziele und Prioritäten definieren) die 
jeweils vorangegangenen Schritte noch 
einmal wiederholt werden, um die Er-
gebnisse auf Konsistenz und Aktualität zu 
prüfen. Dabei müssen die Aktivitäten und 
Inhalte der verschiedenen Phasen des Inte-
grierten Risikomanagements stetig an sich 
ändernde Bedingungen angepasst werden, 
wie schleichende Bedrohungen durch den 
Klimawandel, der die Wahrscheinlichkeit 
von Katastrophenereignissen steigen lässt. 
Neue Erkenntnisse aus verbesserten Kli-
ma-Modellierungen und aus gemessenen 
Veränderungen müssen berücksichtigt 
werden. Auf dieser Grundlage sind regel-
mäßige Aktualisierungen der Risikobe-
wertungen, Evaluierungen und Manage-
mentmaßnahmen erforderlich. Sollte sich 
beispielsweise in einer erneuten Untersu-
chung der Risiken herausstellen, dass diese 
im Zeitverlauf eine andere Dimension an-
genommen haben, müssen die Ziel- und 
Prioritätensetzungen entsprechend darauf 
abgestimmt werden; gleiches gilt für dar-
aus abgeleitete Maßnahmen. 

Die Durchführung solcher iterativer oder 
lernender Prozesse ist in einigen Rechts-
normen vorgeschrieben und muss in der 
kommunalen Planung entsprechend be-
rücksichtigt werden:

■ § 73 Abs. 6 WHG: Die Risikobewer-
tung und Bestimmung der Risiko-
gebiete sowie Entscheidungen und
Maßnahmen müssen alle sechs Jahre
überprüft und wenn nötig aktualisiert
werden. Dabei müssen die voraus-
sichtlichen Auswirkungen des Klima-
wandels auf das Hochwasserrisiko be-
achtet werden.

■ § 28 Abs. 1 Satz 2 UVPG: Die zustän-
dige Behörde muss Maßnahmen zum
Schutz vor erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen überwachen.

Teilaufgabe 1: Die Risiken überprüfen 

Zunächst sollte mit einem kontinuier-
lichen Monitoring überprüft werden, ob 
und inwiefern sich Gefahren auf der einen 
und Vulnerabilitäten auf der anderen Sei-
te verändern (s. Arbeitsschritt 1). Daten 
dazu müssen – sofern noch nicht auto-
matisiert – neu erhoben und ausgewer-
tet sowie gemeinsam mit Fachleuten aus 
Baukultur und Risikomanagement inter-
pretiert werden.

Teilaufgabe 2: Die Schutzziele über-
prüfen und wenn nötig anpassen 

Im Anschluss müssen die zuvor for-
mulierten und beschlossenen Schutz- 
ziele und Prioritäten geprüft werden 
(s.  Arbeitsschritt 2). Dabei sollte insbe-
sondere untersucht werden, ob die gesetz-
ten Ziele und Prioritäten weiterhin Gül-
tigkeit haben oder ob sich politische oder 
risikobezogene Veränderungen ergeben 
haben, die Anpassungen erfordern.

§ 73 Abs. 6 WHG

§ 28 Abs. 1 Satz 2 
UVPG
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Werkzeug 4.1: Resilienz-Assessment

Im Rahmen des Forschungsprojektes 
ARCH wurde ein Werkzeug ermittelt, mit 
dem das Resilienzniveau von Kulturerbes-
tätten und Ensembles ermittelt und be-
wertet werden kann. Dieses sogenannte 
„ARCH Resilience Assessment Dashboard“ 
(RAD) (vgl. Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e. V.  
2023) ist ein Selbstbewertungsinstrument 
als Online-Fragebogen, das sich vor allem 
an Akteure richtet, die mit der Stärkung 
von Resilienz betraut sind. Dies können 
zum Beispiel Entscheidungsträgerinnen 
und -träger, technisches Personal der loka-
len Verwaltung, Katastrophenschutzmana-
gerinnen und -manager oder Forschungs-
einrichtungen oder andere Akteure sein, 

die mit den betroffenen Kulturerbestätten 
und Ensembles in Verbindung stehen.

Das Tool beleuchtet verschiedene Aspekte 
der Resilienz, darunter die Anpassung an den 
Klimawandel, das Katastrophenrisiko-Ma-
nagement und die Verwaltung der Kultur- 
erbestätten. Es ermöglicht außerdem, den 
Prozess der Resilienzentwicklung zu über-
wachen und Aktionspläne zur Förderung 
von Resilienz zu formulieren. RAD, das 
speziell als Multi-Stakeholder-Instrument 
konzipiert wurde, soll die Kompetenzen 
von Fachleuten aus Kommunalverwaltun-
gen, von Dienstleistungsanbietern, aus der 
Politik und anderer lokaler und regionaler 
Akteure bei der Bewertung und Verbesse-
rung der Resilienz bündeln (vgl. ebd.).

Teilaufgabe 3: Die Schutzmaßnahmen 
überprüfen und wenn nötig anpassen 

Mit Blick auf die formulierten Ziele und 
Prioritäten sowie deren Anpassung muss 
nun untersucht werden, ob die Kultur-
erbestätten und Ensembles ausreichend 
durch die implementierten Maßnahmen 
geschützt oder Ergänzungen und An-

passungen erforderlich sind (s. Arbeits-
schritt  3). Eventuelle vergangene Katas-
trophenereignisse können Aufschluss 
über die Zweckdienlichkeit der Schutz-
maßnahmen geben. 

Darüber hinaus müssen auch die bestehen-
den Instrumente berücksichtigt und wo 
nötig erweitert und/oder angepasst werden.
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https://arch.iais.fraunhofer.de
https://arch.iais.fraunhofer.de
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Der folgende Exkurs bietet einen 
beispielhaften Überblick über einige der 
aktuellen Fördermöglichkeiten.

Die Gefahrenabwehr ist – wie für Bund 
und Länder – auch für Kommunen eine 
Pflichtaufgabe: Daher können allgemeine 
Haushaltsmittel sowie über den kommu-
nalen Finanzausgleich eingesetzte Gelder 

dafür verwendet werden. Darüber hinaus 
gibt es verschiedene Förderprogramme auf 
EU-, Bundes und Landesebene, die laufend 
aktualisiert werden und daher regelmäßig 
eingesehen werden sollten. Einen Überblick 
verschafft die Förderdatenbank Bund-Län-
der-EU (www.foerderdatenbank.de/FDB/ 
DE/Home/home.html). 
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Förderprogramme für die Klimaanpas-
sung – eine Auswahl

Mit dem Bundesprogramm „Anpassung 
urbaner Räume an den Klimawandel“ 
des BMWSB werden aus dem Sonderver-
mögen des Klima- und Transformations-
fonds investive Projekte der Grün- und 
Freiraumentwicklung mit hoher Wirk-
samkeit für Klimaschutz (CO2-Minde-
rung) und Klimaanpassung gefördert 
(www.bmwsb.bund.de; www.bbsr.bund.
de/klima-raeume).

Das Zentrum KlimaAnpassung im Auftrag 
des Bundesumweltministeriums infor-
miert über seine Website mit integrierter 
Datenbank gezielt über Förderungen für 
die Umsetzung lokaler Maßnahmen zur 
Klimaanpassung. Auf der Website finden 

sich zudem Förderprogramme verschie-
dener Ebenen (EU, Bund, Länder) (www.
zentrum-klimaanpassung.de).

Viele Länder bieten Überblicksseiten über 
ihre jeweiligen regionalen Förderprogram-
me oder Arbeitshilfen für die kommunale 
Planung, so unter anderem das Bayerische 
Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.
de/klima/klimaanpassung_bayern/index.
htm). Auch über die Website der Kommu-
nalberatung Klimafolgenanpassung NRW 
des Deutschen Institutes für Urbanistik 
(Difu) können Informationen zu Förder-
möglichkeiten und Klimaanpassungsstra-
tegien abgerufen werden (www.kommu-
nalberatung-klimaanpassung-nrw.de/kli-
ma-wissen/umsetzung-vor-ort/). Weitere 
Bundesländer bieten vergleichbare Förder-
möglichkeiten an.

Förderprogramme zur Klimaresilienz 

Verstärkt bieten Fördermittelgeber auch 
Gelder zum Thema Klimaresilienz an. Bei-
spielsweise wurden von 2020 bis 2022 mit 
dem Sonderprogramm „Klimaresilienz in 
Kommunen“ insbesondere investive Maß-

nahmen zur Herstellung hitzemindernder 
Strukturen gefördert. Informationen zu 
laufenden Förderprogrammen können bei-
spielsweise auf der Website des Forschungs-
zentrums Jülich (www.ptj.de/projektfoerde-
rung/react-eu-nrw) abgerufen werden.

Exkurs: 
Momentaufnahme zu Fördermöglichkeiten

http://www.foerderdatenbank.de/FDB/
http://www.bmwsb.bund.de
http://www.bbsr.bund.de/klima-raeume
http://www.bbsr.bund.de/klima-raeume
http://www.zentrum-klimaanpassung.de
http://www.zentrum-klimaanpassung.de
http://www.lfu.bayern.de/klima/klimaanpassung_bayern/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/klima/klimaanpassung_bayern/index.htm
http://www.lfu.bayern.de/klima/klimaanpassung_bayern/index.htm
http://www.kommunalberatung-klimaanpassung-nrw.de/klima-wissen/umsetzung-vor-ort/
http://www.kommunalberatung-klimaanpassung-nrw.de/klima-wissen/umsetzung-vor-ort/
http://www.kommunalberatung-klimaanpassung-nrw.de/klima-wissen/umsetzung-vor-ort/
http://www.ptj.de/projektfoerderung/react-eu-nrw
http://www.ptj.de/projektfoerderung/react-eu-nrw
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Programme der Städtebauförderung 

Die Städtebauförderung von Bund und 
Ländern ist eines der wichtigsten Instru-
mente zur Förderung nachhaltiger Stadt-
entwicklung. Seit über 50 Jahren unterstützt 
der Bund gemeinsam mit den Ländern 
die Städte und Gemeinden darin, städte-
bauliche Missstände zu beseitigen und die 
Kommunen nachhaltig als Wirtschafts- und 
Wohnstandorte zu stärken. Seit 2020 sind 
Maßnahmen des Klimaschutzes bzw. zur 
Anpassung an den Klimawandel neben der 
Erstellung eines integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts Fördervoraussetzung im Pro-
gramm. Dies kann in den Fördergebieten 
unter anderem durch Projekte zur Verbesse-

rung der grünen Infrastruktur, energetische 
Gebäudesanierung, Bodenentsiegelung, die 
Nutzung klimaschonender Baustoffe oder 
Maßnahmen im Bereich klimafreundlicher 
Mobilität umgesetzt werden. Insbesondere 
das Programm „Wachstum und nachhalti-
ge Erneuerung“ unterstützt Städte und Ge-
meinden bei Anpassungen von Baustruktu-
ren und des öffentlichen Raums an sich wan-
delnde Anforderungen – unter besonderer 
Berücksichtigung ökologischer Aspekte wie 
beispielsweise der Klimafolgenanpassung. 
Erhaltungs- und Sanierungssatzungen so-
wie städtebaulich-denkmalpflegerische Un- 
tersuchungen et cetera können je nach Land 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten ge-
fördert werden (vgl. Haspel 2017: 88).

Förderrichtlinie Hochwasserrisikomana-
gement und Wasserrahmenrichtlinie 

Über diese Richtlinie fördert zum Beispiel 
das Land Mecklenburg-Vorpommern Maß-
nahmen zum Hochwasserrisikomanage-
ment und zur Umsetzung der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie. Bezuschusst wer-
den mit Unterstützung des „Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (EFRE)“ sowie aus 
Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ Maßnahmen des Hoch-
wasser- und Küstenschutzes sowie des Ge-
wässerschutzes und der Wasserwirtschaft. 
Dabei werden baulich-investive Vorhaben, 
zum Beispiel zur Verbesserung bestehender 
Hochwasserschutzwerke, ebenso gefördert 
wie konzeptionelle Vorhaben, beispiels-
weise Studien und Untersuchungen. Die 
Antragstellung muss jeweils zum 31. März 
eines Jahres (für investive Projekte) bzw. 

am 28. Februar oder 31. August beim zu-
ständigen Staatlichen Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt eingereicht werden.

Auch das Land NRW fördert Maßnahmen 
zur Umsetzung der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie. Damit können unter 
anderem Maßnahmen zur Vorsorge von 
Starkregenereignissen bezuschusst werden. 
Die Fördermittel werden als Zuwendung 
für die kommunale oder überregionale Pla-
nung bereitgestellt, zum Beispiel für Unter-
suchungen von Hochwassergefährdung, für 
wasserbauliche Maßnahmen oder für die 
Flächenbereitstellung zur Umsetzung von 
Maßnahmen. Die Antragstellung muss je-
weils zum 30. Oktober eines Jahres bei den 
zuständigen Bezirksregierungen eingereicht 
werden. Weitere Informationen können auf 
den Informationsportalen des Landes, zum 
Beispiel der NRW.Bank, abgerufen werden. 
Die Förderrichtlinie selbst ist als Ministe-
rialblatt des Landes NRW veröffentlicht.
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■ Durchführung von Zieldebatten und
Formulierung gemeinsamer Zielsetz- 
ungen und Prioritäten (s. Arbeits-
schritt 2)

■ Reflexion vorhandener Instrumente und
Maßnahmen, bestehender Kooperations- 
und Koordinationsprozesse et cetera.

■ Daraufhin Diskussion möglicher Stell- 
schrauben zur Stärkung dieser Ansät-
ze (s. Arbeitsschritt 3).

Im Sinne eines breiten, interdisziplinären 
Austausches sollte mithilfe einer Analyse 
des Akteursnetzwerks (s. Arbeitsschritte 
1, 2 und 3) zunächst ermittelt werden, 
welche Konstellationen, Rollen und Zu-
ständigkeiten bestehen, wer zu einem 

Planspiel eingeladen werden sollte und 
welche weiteren Ressourcen, zum Bei-
spiel personelle Kapazitäten, berück-
sichtigt werden müssen. 

Für die Durchführung des Planspiels soll-
ten, je nach Umfang der zu thematisieren-
den Punkte, etwa eineinhalb bis zwei Tage 
eingeplant werden. Dadurch kann gewähr-
leistet werden, dass sich alle Teilnehmen-
den intensiv mit den Fragestellungen aus-
einandersetzen und verwertbare Ergebnis-
se erzielen. Diese sollten in die Etablierung 
von oder Verbesserung der Ansätze Integ-
rierten Risikomanagements der Kommune 
oder Region münden und können zum 
Beispiel in einem Entwurf eines Integrier-
ten Risikomanagementkonzeptes (s. Auf-
gabe 4.2) festgehalten werden.

Beispielhafter Teilnehmendenkreis 
eines Planspiels 

Bei der Festlegung des Teilnehmen-
denkreises sollte darauf geachtet wer-
den, dass gleichermaßen Fachleute für 
baukulturelles Erbe sowie für Risiko- 
management eingebunden werden. Darü-
ber hinaus sollten lokale (z. B. aus Kom-
mune, Landkreis, Landschaftsverbänden) 
und externe Fachleute berücksichtigt 
werden.

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Re-
silienz und baukulturelles Erbe“ wurde 
im April 2022 ein Planspiel in der nord-
rhein-westfälischen Kleinstadt Bad Mün- 
stereifel durchgeführt, die im Vorjahr 
durch die Flutkatastrophe an der Erft mass- 
ive Schäden erlitten hatte. Die Teilneh-
menden kamen dabei aus den folgenden 
Stellen und Institutionen:

Exkurs: 
Die Methode „Planspiel“

Im Rahmen eines interdisziplinären 
Planspiels kann ein konkreter Katastro-
phenfall simuliert werden. Dies ermöglicht 
eine intensive Reflexion ü ber i n d er Kom-
mune oder Region bereits bestehende An-
sätze Integrierten Risikomanagements. Die 
Methode des Planspiels ermöglicht dabei 
insbesondere einen Perspektivwechsel der 
einzelnen Teilnehmenden und stärkt damit 
das Verständnis für die Aufgaben und He-
rausforderungen der jeweils anderen Dis-
ziplin sowie den Austausch untereinander. 

Folgende Programmpunkte werden für
ein Planspiel empfohlen:

 

Diskussion von Vorgehen, Zuständigkei-
ten und bestehenden Herausforderungen 
bei Risikoanalyse und -bewertung, ins-
besondere mit Blick auf die Interpreta-
tion und Kommunikation von Daten (s. 
Arbeitsschritte 1 und 2)
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Lokale Fachleute – Stadt Bad 
Münstereifel

■ Bürgermeisterin

■ Fachbereich für Stadtentwicklung und
Stadtplanung

■ Fachbereich für Denkmalpflege

■ Ordnungsamt

■ Amt für Tiefbau

■ Stadtwerke

■ Freiwillige Feuerwehr

Lokale Fachleute – Landkreis Euskirchen

■ Abteilung für Wiederaufbau

■ Abteilung für Kreisentwicklung/Planung

Lokale Fachleute – weitere Institutionen

■ Landschaftsverband Rheinland, LVR –
Amt für Denkmalpflege

■ Erftverband
(Wasserwirtschaftsverband in NRW)

■ THW Ortsverband Euskirchen

Weitere Fachleute 

■ Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
LWL – Denkmalpflege, Landschafts-
und Baukultur

■ StädteRegion Aachen

■ Mit Fachplanungen beauftragte Büros

■ Universitäten/Forschungsinstitute mit
themenbezogenen Forschungsprojekten

■ ICOMOS

Letztere ermöglichten es insbesondere, die 
Diskussionen mit „frischem Blick“ von 
außen zu reflektieren. Es zeigte sich, dass 
ein solcher Austausch zwischen lokalen 
und externen Fachleuten dazu beiträgt, 
eingespielte Prozesse und Routinen zu 
hinterfragen und sich auch sensiblen, aber 
notwendigen Fragestellungen zu widmen. 

Prototypischer Ablauf

Der Ablauf des Planspiels muss im Vorfeld 
der Veranstaltung sorgfältig geplant wer-
den. Es sollten vorab Leitfragen zur Struk-
turierung der Zieldiskussion formuliert 
und den Teilnehmenden vorab zur Verfü-
gung gestellt werden. Darüber hinaus wird 

Diskussionsrunde am Plan (Foto: RHA)
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empfohlen, im Rahmen der Veranstaltung 
Zwischenergebnisse und weitere aufkom-
mende Fragestellungen sowie Aufgaben zu 
protokollieren und den Teilnehmenden im 
Anschluss zu kommunizieren.

Ein prototypischer Ablauf sollte folgen-
de Tagesordnungspunkte umfassen, die 
Bezüge zu den Arbeitsschritten dieser 
Arbeitshilfe haben:

1. Risiken verstehen (Bestandsauf-
nahme)

■ Darstellung der Ausgangslage, vorlie-
genden Gefahren, vorangegangenen
Ereignissen; Verständnis der Verstär-
kung von Gefahren durch den Klima-
wandel

■ Einnahme der Perspektive des baukul-
turellen Erbes – Betrachtung wichtiger
Stätten und Ensembles im Stadtgebiet
und deren Exposition

■ Überblick über bestehende planeri-
sche Instrumente mit Ansätzen Integ-
rierten Risikomanagements

2. Risiken bewerten (Zieldiskussion
und -definition)

■ Verständnis der Vulnerabilität von Kul-
turerbestätten im Stadtgebiet

■ Diskussion von Zielen und Zielkonflik-
ten anhand von Leitfragen

■ Definition von Zielen Integrierten
Risikomanagements

3. Risiken managen (Diskussion, Aus-
wahl und Implementierung von
Maßnahmen)

■ Überblick über und Diskussion von
Maßnahmen mit ihren Vor- und Nach-
teilen (s. Werkzeug 3.2)

■ Auswahl und Verortung von Maß-
nahmen

■ Diskussion der Möglichkeiten, Maß-
nahmen in planerische Instrumente
zu integrieren (s. Werkzeug 3.1)

Leitfragen zur Zieldiskussion

Folgende Leitfragen können die Diskus-
sionsrunden strukturieren:

1. Risiken verstehen

■ Was ist „Risiko“?

■ Welche Informationen bzgl. Risiken
liegen vor?

■ Welche weiteren Daten werden wofür
benötigt? In welchem Format müssen
die Daten vorliegen?

■ Wer stellt die benötigten Daten zur
Verfügung?

■ Wie können die personellen und fi-
nanziellen Ressourcen für die Beschaf-
fung der Daten insbesondere in kleinen 
Kommunen gestemmt werden?

■ Wie werden diese Informationen in-
terpretiert?

■ Welcher Bemessungsfall/welches Kli-
maszenario wird dem planerischen
Handeln zugrundegelegt?

2. Risiken bewerten

■ Welche Schutzgüter sind besonders
vulnerabel? Welches baukulturelle
Erbe und welche wertstiftenden Merk-
male gehören dazu?

■ Welche Gefahren werden betrachtet –
zum Beispiel Hochwasser, Hitze und
Dürre?
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■ Welches Schutz- bzw. Vorsorgever-
ständnis wurde definiert – Resilienz
als „bouncing back“ und/oder „boun-
cing forward“? Ist das für alle Schutz-
güter gleich – warum (nicht)?

■ Welche Schutzziele für das baukul-
turelle Erbe werden verfolgt? Wird
differenziert, und wenn ja, nach wel-
chen Prinzipien?

■ Welche Rolle kommt bestehenden In-
strumenten (z. B. ISEK) bei der For-
mulierung Integrierter Risikovorsor-
geziele bzw. resilienter Stadtentwick-
lung zu?

■ Wie sollen die Entwicklungsziele an-
gepasst werden? Welche Ziele sind
prioritär, welche nachgeordnet?

■ Welche Zielkonflikte werden in der
integrierten Planung für die resi-
liente Stadt deutlich (z. B. zwischen
Bestandsschutz, Klimaschutz und
-anpassung sowie Risikovorsorge)?

■ Welche Kernkompetenzen der Akteu-
re und welche Qualitätsmerkmale des
Planungsprozesses ermöglichen aus-
gewogene Kompromissfindungen?

3. Risiken managen

■ Welche formellen und informellen
Instrumente sind für die resiliente
Stadtplanung besonders wichtig bzw.
ungeeignet?

■ Wie laufen die Prozesse ab – welche
Akteure werden wann zu welchem
Zweck einbezogen?

■ Welche Fehlstellen gab es bei vergan-
genen Katastrophen?

■ Welche weiteren Instrumente sind er-
forderlich? Was müsste künftig ver-
bessert, was geschärft werden?

■ Welche neuen Partnerschaften und
Kooperationen sollten eingegangen
werden? Welche Akteure müssen
künftig stärker einbezogen werden?

■ Wie kann eine systematische Ver-
ankerung des Integrierten Risikoma-
nagement-Ansatzes in der kommuna-
len Planung sichergestellt werden?

■ In welchen räumlichen Teilbereichen,
an welchen Gebäuden und Infrastruk-
turen besteht Handlungsbedarf, der
(präventiv, vorbereitend, reaktiv, wie-
derherstellend) mit den Maßnahmen
gedeckt werden kann? (z. B. Denk-
mäler und schützenswerte Strukturen,
außerhalb der Stadtmauer gelegene
Flächen)

■ Welche Maßnahmen und Maßnahmen- 
kombinationen sind für welche Teil-
räume, mit Blick auf welche räumli-
chen und baulichen Herausforderun-
gen, besonders geeignet und welche
weniger (s. Abb. 34)? Sind darüber
hinaus weitere Maßnahmen vorstellbar
und sinnvoll?

■ Welche Konfliktpunkte ergeben sich
mit Blick auf die Belange des baukul-
turellen Erbes? Welche Einschätzung- 
en dazu müssen im Rahmen einer Ab-
wägung getroffen werden?

■ Welche weiteren Restriktionen und
Herausforderungen könnte es geben
(z. B. eigentumsrechtliche, finanziel-
le), und wie können diese überwun-
den werden? Was muss weiter beach-
tet werden?

■ Wie können die Maßnahmen in das
bestehende planerische Instrumen-
tarium integriert werden (s. Abb. 35)?
Welche weiteren Instrumente sind
vorstellbar und erforderlich?
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Retentionsflächen 
schaffen

Flächen entsiegeln
Versickerungsflächen 

im Straßenraum
Baumpflanzungen im 

öffentlichen Raum

Folie-Stahl-Netz- 
Schutzwände

(Teil-)Mobile Hoch- 
wasserschutzwände

Treibgutsperren und
-rechen

Schulungen für Risiko
helferinnen und -helfer

-Fachleute in Gremien 
einbeziehen

Warnsysteme und 
Apps

Sandsackdeiche

Geländemodellierung/
multicodierte Flächen

Flussbett verbreitern
Erdgeschossnutzung

ändern

2A

3A 3B 3C 3D

4D4C4B

1B 1C1A

4A

2B 2C

Abb. 34: Maßnahmen-Kartenspiel (Quelle: RHA 2022)
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Wanderbäume
Überdachungen/ 

Pergolen

Schutzmauern
 

Wie
Resilienter 

deraufbau
Dach- und Fassaden-

begrünung
Rückbau & Verzicht  
auf Wiederaufbau

3E 3F

4E 4F 4G 4H

Für das in Bad Münstereifel durch-
geführte Planspiel wurde vorab ein 
„Maßnahmen-Kartenspiel“ entwickelt. 
Dieses bezog sich konkret auf Erforder-
nisse der hochwassersensiblen Planung 
und lässt sich im Rahmen künftiger Plan-
spiele anwenden und thematisch ergän-
zen. 

Anhand dieses Kartenspiels können kon-
krete Schutzmaßnahmen für das baukul-
turelle Erbe und deren Verortung disku-
tiert werden. Steckbriefe für jede Maß-
nahme (s. Abb. 35) stellen übersichtlich 
relevante Informationen dar, wie zum 
Beispiel die Möglichkeiten zur Veranke-
rung in bestimmten Planungsinstrumen-
ten, spezifische Vor- und Nachteile der 
Maßnahme zu Wirksamkeit, Kosten oder 
Akzeptanz sowie mögliche Konflikte mit 
dem Kulturerbeschutz.

Bezugsraum: Freiflächen im Innen- und Außenbereich

Wirkungsebene: Prävention 

Planungsinstrumente: 

• Bebauungsplan, zum Beispiel freizuhaltende Flächen
• Landschaftsplan, zum Beispiel Anpassung der

Entwicklungsziele
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept
• Regionalplan, zum Beispiel Überschwemmungsberei-

che und potenzielle Überflutungsbereiche

Bewertung:

• Wirksamkeit: +++
• Ortsbild: ++
• Flexibilität: +++
• Kosten: +++++
• Akzeptanz: ++++

Mögliche Konfliktpunkte mit dem Kulturerbeschutz:

• Im Außenbereich voraussichtlich keine
• Im Innenbereich ggf. starke visuelle Veränderung des

Denkmalensembles

Retentionsflächenschaffen

2A

Abb. 35: Beispielhafter Steckbrief für die Maßnahme „Retentionsflächen 
schaffen“ (Quelle: RHA 2022)
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Fazit 
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Das Schild zur Hochwasserwarnung versinkt im Wasser vor dem Besucherzentrum Welterbe Regensburg im Salzstadel  
(Foto: Stadt Regensburg)
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Diese Arbeitshilfe hat zum Ziel, eine pra-
xisbezogene und anwendungsfreundliche 
Hilfestellung für kommunale Praktike-
rinnen und Praktiker an der Schnittstel-
le von Baukulturerbe- und Risikoman-
gement zu bieten. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Erkenntnis, dass baukulturel-
les Erbe auf vielfältige Weise zur urba-
nen Resilienz beiträgt und eine wertvolle 
Quelle für die Bewältigung von Krisen 
darstellt: Es umfasst historisches Wissen 
zu Konstruktionsweisen und zur Ver-
wendung von Materialien, das insbeson-
dere auch vor dem Hintergrund orts-
spezifischer Rahmenbedingungen und  
Herausforderungen relevant sein kann. 
Es dient als wichtiger Bezugspunkt lo-
kaler und gemeinschaftlicher raumbe-
zogener Identität und motiviert insofern 
zum zivilen und bürgerschaftlichen En-
gagement von Stadtbewohnerinnen und 
-bewohnern für ihr gemeinsames Erbe.
Ferner ist das baukulturelle Erbe ein
wichtiges Symbol für Kontinuität und
Stabilität und stellt damit, insbesondere
in Krisenzeiten, eine wertvolle Ressource
für die Menschen dar.

Ein weiterer Kern dieser Arbeitshilfe ist 
die Frage, wie das baukulturelle Erbe – 
als Ressource für nachhaltige und re-
siliente Stadtentwicklung – selbst vor 
Katastrophenereignissen geschützt und 
damit als wichtiger Identitätsträger für 
lokale Gemeinschaften bewahrt werden 

kann. Der Fokus liegt dabei auf der Ver-
schneidung und gleichwertigen Betrach-
tung beider Fachdisziplinen im Sinne 
eines Integrierten Risikomanagements 
für baukulturelles Erbe. Die Arbeitshilfe 
greift zum einen wesentliches fachliches 
Basiswissen zu den beiden Disziplinen 
auf, wie rechtliche Grundlagen, zentrale 
Begriffe und Akteursnetzwerke. Er führt 
die Leserinnen und Leser zum anderen 
durch die einzelnen Kernthemen und 
Arbeitsschritte des Integrierten Risiko-
managements für baukulturelles Erbe – 
„Risiken verstehen“, „Risiken bewerten“ 
und „Risiken managen“. Überwiegend 
deutsche Fallbeispiele illustrieren diese 
und machen es möglich, weitergehende 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus kon-
kreten Situationen abzuleiten.

Mittels dieser Arbeitsschritte sollen die 
Leserinnen und Leser schließlich re-
levante Kompetenzen und Fähigkeiten 
entwickeln. Damit leistet die Arbeitshilfe 
einen wichtigen Beitrag zum Aufbau und 
zur Weiterentwicklung des Integrierten 
Risikomanagements für baukulturelles 
Erbe in der kommunalen Planung. Zum 
Aufbau, zur Vertiefung und zur Verbrei-
tung dieser Kompetenzen und Fähig-
keiten lässt sich die Arbeitshilfe sowohl 
im Planungsalltag heranziehen, als auch 
im Rahmen von Workshops, Webinaren 
oder Trainings nutzen.
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Wichtige Anlaufstellen und weitere Informationen
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Hochwasser am Besucherzentrum Welterbe Regensburg im Salzstadel und an der Steinernen Brücke  
(Foto: Stadt Regensburg)
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In den letzten Jahren sind mehrere Projekte 
zum baukulturellen Erbe ins Leben gerufen 
worden, und einige Institutionen setzen sich 
verstärkt mit dem Integrierten Risikoma-
nagement auseinander. Im Folgenden wird 
ein kurzer Überblick zu einigen Anlaufstel-
len und weiteren Informationen gegeben:

■ UNESCO: Das UNESCO-Welterbe-
zentrum verfolgt vielseitige Bemühun-
gen zum Thema Integriertes Risiko-
management: Zum einen fördert es
die Aufnahme von Welterbestätten in
Risikomanagementpläne und -strate-
gien auf verschiedenen politischen und
praktischen Ebenen; zum anderen regt
es die Einführung und Stärkung von
Maßnahmen des Risikomanagements
an Welterbestätten an. Die Veröffentli-
chung „Katastrophenschutz an Welter-
bestätten“ (UNESCO 2017) liefert einen
wichtigen Beitrag dazu, indem sie für
Welterbe-Verantwortliche praktische
Hinweise zur Verfügung stellt.

■ Weitere Informationen unter:
www.unesco.de/kultur-und-natur/
welterbe/welterbe-sein/risikomanage-
ment-und-katastrophenschutz

■ Weitere Publikationen: Gemeinsam
mit dem Canadian Conservation Ins-
titute (CCI) hat die internationale Be-
raterorganisation der UNESCO, IC-
CROM, 2016 das englischsprachige
Handbuch „The ABC Method: a risk
management approach to the preser-
vation of cultural heritage“ herausge-
geben. Im gleichen Kontext wurde „A
Guide to Risk Management of Cultural
Heritage“ (ebenfalls 2016) entwickelt.

Darüber hinaus bieten die UNESCO
und ihre Beraterorganisationen
ICCROM und ICOMOS sowie die

Ritsumeikan-Universität in Japan ei-
nen Trainings-Leitfaden zum Thema  
Risikoschutz für Kulturerbe im städ-
tischen Raum an. Dieser beinhaltet 
unter anderem Informationen und 
Materialien zu den einzelnen Sequen-
zen des Risikomanagement-Kreislaufs. 

Im deutschen Kontext hat sich unter an-
derem die Konferenz Nationaler Kultur-
einrichtungen (KNK) mit dem Thema 
Risikomanagement und Kulturgüter-
schutz beschäftigt. In diesem Zusam-
menhang wurde der SicherheitsLeitfa-
den Kulturgut als Evaluations- und Be-
ratungsinstrument entwickelt.

■ Projekt „European Cultural Herita-
ge Skills Alliance“: Das von Erasmus+
finanzierte Projekt läuft seit Januar 2021
und zielt darauf ab, eine dauerhafte und
umfassende Qualifizierungsstrategie für 
das kulturelle Erbe zu entwickeln. Euro-
paweit soll damit die Entwicklung von
Kompetenzen unterstützt werden, die
zum Aufbau nachhaltiger Gesellschaf-
ten und Volkswirtschaften nötig sind.

■ Weitere Informationen unter:
www.charter-alliance.eu

■ Projekt „Ruritage“: Das Projekt, das mit
EU-Fördermitteln aus dem Programm
Horizon 2020 finanziert wird und 38
Partner aus 18 Ländern umfasst, be-
schäftigt sich mit dem kulturellen und
natürlichen Erbe ländlicher Gebiete. Da-
bei werden ländliche Räume in Labore
verwandelt, in denen untersucht werden
soll, inwiefern Erbe ein Motor für deren
Revitalisierung sein kann.

■ Weitere Informationen unter:
www.ruritage.eu
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https://www.ruritage.eu


Baukulturelles Erbe vor Risiken schützen und resilient gestalten

Literaturverzeichnis

120

AGBF – Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeu-
erwehren in Nordrhein-Westfalen, 2016: Katastro-
phenschutzplan gemäß § 4 BHKG. Zugriff: http://www.
agbf-nrw.de/agbf/downloadveroff/AK%20Zivil%20
und%20Katastrophenschutz/2016-11-23%20AGBF%20
Muster-Katastrophenschutzplan.pdf [abgerufen am 
26.10.2023].

ARCH – Advancing Resilience of Historic Areas against 
Climate-related and other Hazards, 2021: Delivera-
ble D 5.2: Handbook on Heritage Asset Vulnerability. 
Zugriff: https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/
user_upload/Deliverables/ARCH_D5.2_FINAL.pdf 
[abgerufen am 26.10.2023].

ARCH – Advancing Resilience of Historic Areas against 
Climate-related and other Hazards, 2019: 7.1 Report 
2. Disaster risk management, emergency protocols
and post-disaster response. Zugriff: https://saving-
culturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliver-
ables/ARCH_D7.1_SotA_report_2_DRM.pdf [abgeru-
fen am 26.10.2023].

ARL – Akademie für Raumforschung und Landes-
planung, 2003: Stadtentwicklungsplanung. Zugriff: 
https://www.arl-net.de/de/lexica/de/stadtentwicklungs-
planung [abgerufen am 02.11.2022]

ARL – Akademie für Raumforschung und Landespla-
nung, o. J.: Hauptinstrumente des Planungssystems. 
Zugriff: https://www.arl-net.de/de/commin/deutsch-
land-germany/14-hauptinstrumente-des-planungssy-
stems [abgerufen am 26.10.2022].

Baldauf, H., 2013: Die Flut kommt vier Jahre zu früh. 
In: Spiegel vom 04.06.2013. Zugriff: https://www.
spiegel.de/panorama/hochwasser-in-grimma-wie-
so-die-schutzmauer-nicht-fertig-wurde-a-903738.html 
[abgerufen am 12.06.2023].

BBK – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe, 2019: Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz. 
Ein Stresstest für die Allgemeine Gefahrenabwehr und 
den Katastrophenschutz. Praxis im Bevölkerungsschutz, 
Band 16. Zugriff: https://www.bbk.bund.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/PiB/
PiB-16-risikoanalyse-bevoelkerungsschutz.pdf?__
blob=publicationFile&v=9 [abgerufen am 26.10.2023].

BBK – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe, o. J.: Glossar. Zugriff: https://www.bbk.
bund.de/DE/Infothek/Glossar/_functions/glossar.ht-
ml?cms_lv2=19764 [abgerufen am 26.10.2022].

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung, 2023a: Resilience and Cultural Heritage in Ur-
ban Development. Guidance Paper on Integrated Risk 
Management. Bonn.

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung, 2023b: GIS-ImmoRisk. Naturgefahren. Zugriff: 
https://www.gisimmorisknaturgefahren.de/immo-
risk.html [abgerufen am 07.06.2023].

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumfor-
schung, 2023c: Übersicht der geförderten Projekte. 
Zugriff: https://www.nationale-staedtebauprojekte.
de/NPS/DE/Projekte/projekte_node.html#doc-
3750714bodyText4 [abgerufen am 31.03.2023].

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung, 2020: Vorsorgendes Risikomanagament 
in der Regionalplanung: Handlungshilfe für die Re-
gionalplanung. Modellvorhaben der Raumordnung 
(MORO). Bonn. Zugriff: https://www.bbsr.bund.de/
BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentli-
chungen/2020/risikomanagement-dl.pdf?__blob=-
publicationFile&v=2 [abgerufen am 26.10.2023].

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung, 2017: Klimaresilienter Stadtumbau. Bilanz und 
Transfer von StadtKlimaExWoSt. Zugriff: https://www.
bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonder-
veroeffentlichungen/2017/klimaresilienter-stadtum-
bau-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3 [abgerufen 
am 26.10.2023].

BMVBS – Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, 2013a: Alles im Wandel: Demo-
grafische und klimatische Veränderungen im Kon-
text der integrierten Stadtentwicklung. BMVBS-On-
line-Publikation 23/13. Zugriff: https://www.bbsr.
bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/
bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON233013.pdf;jses-
sionid=4AE7DD089B7B091DDEFD3C093C7E3924.
live21324?__blob=publicationFile&v=1 [abgerufen 
am 26.10.2023].

BMVBS – Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, 2013b: Flexibilisierung der Pla-
nung für eine klimawandelgerechte Stadtentwick-
lung. Verfahren, Instrumente und Methoden für an-
passungsflexible Raum- und Siedlungsstrukturen. 
BMVBS-Online-Publikation, Nr. 16/2013. Zugriff: 
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentli-
chungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/
DL_ON162013.pdf?__blob=publicationFile&v=1 [ab-
gerufen am 26.10.2023].

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung, 2011: Klimawandelgerechte Stadtentwick-
lung. Ursachen und Folgen des Klimawandels durch 
urbane Konzepte begegnen. Forschung, Band 149. 
Bonn. Zugriff: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/
veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschun-
gen/2011/Heft149_DL.pdf;jsessionid=94B8B85D-
0374CD6DE813F24E9C871F60.live11313?__blob=-
publicationFile&v=1 [abgerufen am 26.10.2023].

Bierwerth, G., 2018: Das kulturelle Erbe, ein junges 
Konzept. arbido. Die Fachzeitschrift für Archiv, Bi-
bliothek und Dokumentation. 2018/1 Archive und 
Bibliotheken für das Kulturerbe. Zugriff: https://ar-
bido.ch/de/ausgaben-artikel/2018/archive-und-bi-
bliotheken-für-das-kulturerbe/das-kulturelle-er-
be-ein-junges-konzept [abgerufen am 26.10.2023].

Bierwerth, G., 2014: Kulturerbe. Zugriff: https://ome-le-
xikon.uni-oldenburg.de/begriffe/kulturerbe [abgeru-
fen am 07.06.2023].

http://www.agbf-nrw.de/agbf/downloadveroff/AK%20Zivil%20und%20Katastrophenschutz/2016-11-23%20AGBF%20Muster-Katastrophenschutzplan.pdf
http://www.agbf-nrw.de/agbf/downloadveroff/AK%20Zivil%20und%20Katastrophenschutz/2016-11-23%20AGBF%20Muster-Katastrophenschutzplan.pdf
http://www.agbf-nrw.de/agbf/downloadveroff/AK%20Zivil%20und%20Katastrophenschutz/2016-11-23%20AGBF%20Muster-Katastrophenschutzplan.pdf
http://www.agbf-nrw.de/agbf/downloadveroff/AK%20Zivil%20und%20Katastrophenschutz/2016-11-23%20AGBF%20Muster-Katastrophenschutzplan.pdf
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D5.2_FINAL.pdf
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D5.2_FINAL.pdf
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D7.1_SotA_report_2_DRM.pdf
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D7.1_SotA_report_2_DRM.pdf
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D7.1_SotA_report_2_DRM.pdf
https://www.arl-net.de/de/lexica/de/stadtentwicklungsplanung
https://www.arl-net.de/de/lexica/de/stadtentwicklungsplanung
https://www.arl-net.de/de/commin/deutschland-germany/14-hauptinstrumente-des-planungssystems
https://www.arl-net.de/de/commin/deutschland-germany/14-hauptinstrumente-des-planungssystems
https://www.arl-net.de/de/commin/deutschland-germany/14-hauptinstrumente-des-planungssystems
https://www.spiegel.de/panorama/hochwasser-in-grimma-wieso-die-schutzmauer-nicht-fertig-wurde-a-9037
https://www.spiegel.de/panorama/hochwasser-in-grimma-wieso-die-schutzmauer-nicht-fertig-wurde-a-9037
https://www.spiegel.de/panorama/hochwasser-in-grimma-wieso-die-schutzmauer-nicht-fertig-wurde-a-9037
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/PiB/PiB-16-risikoanalyse-bev
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/PiB/PiB-16-risikoanalyse-bev
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/PiB/PiB-16-risikoanalyse-bev
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/PiB/PiB-16-risikoanalyse-bev
https://www.bbk.bund.de/DE/Infothek/Glossar/_functions/glossar.html?cms_lv2=19764
https://www.bbk.bund.de/DE/Infothek/Glossar/_functions/glossar.html?cms_lv2=19764
https://www.bbk.bund.de/DE/Infothek/Glossar/_functions/glossar.html?cms_lv2=19764
https://www.nationale-staedtebauprojekte.de/NPS/DE/Projekte/projekte_node.html#doc3750714bodyText4
https://www.nationale-staedtebauprojekte.de/NPS/DE/Projekte/projekte_node.html#doc3750714bodyText4
https://www.nationale-staedtebauprojekte.de/NPS/DE/Projekte/projekte_node.html#doc3750714bodyText4
https://www.nationale-staedtebauprojekte.de/NPS/DE/Projekte/projekte_node.html#doc3750714bodyText4
https://www.nationale-staedtebauprojekte.de/NPS/DE/Projekte/projekte_node.html#doc3750714bodyText4
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/risikomanagement
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/risikomanagement
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/risikomanagement
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/risikomanagement
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/klimaresilienter-stadtumbau-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/klimaresilienter-stadtumbau-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/klimaresilienter-stadtumbau-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2017/klimaresilienter-stadtumbau-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON233013.pdf;jsessionid=4AE7DD089B7B091DDEFD3C093C7E3924.live21324?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON233013.pdf;jsessionid=4AE7DD089B7B091DDEFD3C093C7E3924.live21324?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON233013.pdf;jsessionid=4AE7DD089B7B091DDEFD3C093C7E3924.live21324?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON233013.pdf;jsessionid=4AE7DD089B7B091DDEFD3C093C7E3924.live21324?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON233013.pdf;jsessionid=4AE7DD089B7B091DDEFD3C093C7E3924.live21324?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON162013.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON162013.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/bmvbs-online/2013/DL_ON162013.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschungen/2011/Heft149_DL.pdf;jsessionid=94B8B85D0374CD6DE813F24E9C871F60.live11313?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschungen/2011/Heft149_DL.pdf;jsessionid=94B8B85D0374CD6DE813F24E9C871F60.live11313?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschungen/2011/Heft149_DL.pdf;jsessionid=94B8B85D0374CD6DE813F24E9C871F60.live11313?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschungen/2011/Heft149_DL.pdf;jsessionid=94B8B85D0374CD6DE813F24E9C871F60.live11313?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/forschungen/2011/Heft149_DL.pdf;jsessionid=94B8B85D0374CD6DE813F24E9C871F60.live11313?__blob=publicationFile&v=1
https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2018/archive-und-bibliotheken-für-das-kulturerbe/das-kulturell
https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2018/archive-und-bibliotheken-für-das-kulturerbe/das-kulturell
https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2018/archive-und-bibliotheken-für-das-kulturerbe/das-kulturell
https://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2018/archive-und-bibliotheken-für-das-kulturerbe/das-kulturell
https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/kulturerbe
https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/kulturerbe


121Literaturverzeichnis

BKG – Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 
2023: Land Nordrhein-Westfalen, Starkregenge-
fahrenhinweise. Zugriff: https://geoportal.de/Info/
tk_04-starkregengefahrenhinweise-nrw [abgerufen 
am 07.06.2023].

BLfD – Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
2023: Bayerischer Denkmal-Atlas. Zugriff: https://
geoportal.bayern.de/denkmalatlas/ [abgerufen am 
07.06.2023].

BMI – Bundesministerium des Innern und für Heimat, 
2022: Deutsche Strategie zur Stärkung der Resilienz 
gegenüber Katastrophen. Umsetzung des Sendai Rah-
menwerks für Katastrophenvorsorge (2015–2030) – 
Der Beitrag Deutschlands 2022–2030. Zugriff: https://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publi-
kationen/themen/bevoelkerungsschutz/BMI22017-re-
silienz-katastrophen.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
[abgerufen am 26.10.2023].

BMI – Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat, 2019: Nationale Strategie zum Schutz Kri-
tischer Infrastrukturen (KRITIS-Strategie). Zugriff: htt-
ps://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/kritis.
pdf?__blob=publicationFile&v=3 [abgerufen am 
26.10.2023].

Breitling, S.; Schalk, C., o. J.: Die unterirdischen Anla-
gen des Dombergs zu Bamberg. Bauwerkserfassung, 
Archivstudien, Datenreferenzierung, Inventar. Zugriff: 
https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/46632/1/
fisba46632.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

CHEERS, 2021: The Sourcebook. In: CHEERS – Cultural 
Heritage (2018–2021): Risks and Rescuing Activities, 
Interreg Alpine Space. Zugriff: https://www.alpine-spa-
ce.org/projects/cheers/en/outcomes/sourcebook [abge-
rufen am 07.06.2023].

Deutschlandfunk, 2021: Klimawandel, Flut an Ahr und 
Erft und die Frage nach dem Verschulden. In: Deutsch-
landfunk vom 24.08.2021. Zugriff: https://www.
deutschlandfunk.de/studie-zeigt-zusammenhang-
klimawandel-flut-an-ahr-und-erft-100.html [abgeru-
fen am 26.10.2023].

DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V., 2010: Merkblatt DWA-M 
551. Audit „Hochwasser – wie gut sind wir vorbereitet“.
Hennef.

Junghänel, T.; Bissolli, P.; Daßler, J.; Fleckenstein, R.; Im-
bery, F.; Janssen, W.; Kaspar, F.; Lengfeld, K.; Leppelt, 
T.; Rauthe, M.; Rauthe-Schöch, A.; Rocek, M.; Wala-
wender, E.; Weigl, E., 2021: Hydro-klimatologische Ein-
ordnung der Stark- und Dauerniederschläge in Teilen 
Deutschlands im Zusammenhang mit dem Tiefdruck-
gebiet „Bernd“ vom 12. bis 19. Juli 2021. Zugriff: https://
www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/
niederschlag/20210721_bericht_starkniederschlaege_
tief_bernd.pdf;jsessionid=C35F908AF136E5224FFFB-
39419284D3A.live21064?_blob=publicationFile&v=10 
[abgerufen am 26.10.2023].

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der ange-
wandten Forschung e. V., 2023: ARCH Resilience 
Assessment Dashbord RAD. Zugriff: https://arch.iais.
fraunhofer.de [abgerufen am 06.06.2023].

geomer GmbH, 2023: Starkregengefahr – Ulm. Zugriff: 
https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttem-
berg/stadt-ulm/ [abgerufen am 07.06.2023].

GFDRR – Global Facility for Disaster Reduction and 
Recovery, 2017: Building Back Better in Post-Disaster 
Recovery. Zugriff: https://www.gfdrr.org/sites/de-
fault/files/2017-09/Building%20Back%20Better%20
Guidance%20Note_0.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

Greiving, S., 2011: Methodik zur Festlegung raum- und 
raumplanungsrelevanter Risiken. In: Pohl, J.; Zehetmair, 
S. (Hrsg.): Risikomanagement als Handlungsfeld in der
Raumplanung. ARL – Akademie für Raumforschung
und Landesplanung, Nr. 357. Hannover: 22–30. Zugriff: 
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/
am_357.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

Greiving, S.; Spangenberg, M.; Zehetmair, S., 2011: 
Raumstrukturkonzepte und ihr Verhältnis zur Risiko-
anfälligkeit. In: Pohl, J.; Zehetmair, S. (Hrsg.): Risikoma-
nagement als Handlungsfeld in der Raumplanung. ARL 
– Akademie für Raumforschung und Landesplanung,
Nr. 357. Hannover: 31–42. Zugriff: https://www.arl-net.
de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf [abgeru-
fen am 26.10.2023].

Gunzelmann, T., 2017: Das Kommunale Denkmalkon-
zept – Aufbau, Inhalt und Methodik. Denkmalpflege 
Themen, Ausgabe Nr. 8/2017: 11–23.

Haspel, J., 2017: Urbanität und historische Vielschichtig-
keit. In: BMI – Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (Hrsg.): Europäische Stadt – Wandel und 
Werte. Erfolgreiche Entwicklung aus dem Bestand. 27 
Jahre Städtebaulicher Denkmalschutz. Berlin: 85–88.

Hochwasser KAHR, 2022: Fortsetzung des Masterplans 
an Inde und Vicht im Rahmen des BMBF-KAHR-Pro-
jekts. Zugriff: https://www.hochwasser-kahr.de/
index.php/de/neuigkeiten/fortsetzung-des-master-
plans-hochwasserresiliente-stadtentwicklung-stol-
berg-und-eschweiler-spaeter-masterplan-zur-steige-
rung-der-hochwasserresilienz-im-einzugsgebiet-von-
inde-und-vicht-im-rahmen-des-bmbf-kahr-projekts 
[abgerufen am 21.11.2022].

IUCN – International Union for Conservation of Na-
ture; ICCROM – International Centre for the Study 
of the Preservation and Restoration of Cultural Pro-
perty, 2023: World Heritage Leadership. Unveröffent-
lichtes Lehrmaterial für Site Manager

IM NRW – Ministerium für Inneres und Klimastadt-
raum, o. J.: Kommunales Klimaanpassungskonzept. 
Zugriff: https://www.klimastadtraum.de/DE/Arbeits-
hilfen/ToolboxKLimaanpassung%20im%20Stadtum-
bau/instrumente/download-box-instrumente.
pdf?__blob=publicationFile&v=3 [abgerufen am 
26.10.2023].

https://geoportal.de/Info/tk_04-starkregengefahrenhinweise-nrw
https://geoportal.de/Info/tk_04-starkregengefahrenhinweise-nrw
https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/
https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/BMI22017-resilienz-katastrophen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/BMI22017-resilienz-katastrophen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/BMI22017-resilienz-katastrophen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/BMI22017-resilienz-katastrophen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/BMI22017-resilienz-katastrophen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/kritis.pdf?
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/kritis.pdf?
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/kritis.pdf?
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/kritis.pdf?
https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/46632/1/fisba46632.pdf
https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/46632/1/fisba46632.pdf
https://www.alpine-space.org/projects/ cheers/en/outcomes/sourcebook
https://www.alpine-space.org/projects/ cheers/en/outcomes/sourcebook
https://www.deutschlandfunk.de/studie-zeigt-zusammenhang-klimawandel-flut-an-ahr-und-erft-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/studie-zeigt-zusammenhang-klimawandel-flut-an-ahr-und-erft-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/studie-zeigt-zusammenhang-klimawandel-flut-an-ahr-und-erft-100.html
https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/niederschlag/20210721_bericht_starkniederschlaege_tief_bernd.pdf;jsessionid=C35F908AF136E5224FFFB39419284D3A.live21064?_blob=publicationFile&v=10
https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/niederschlag/20210721_bericht_starkniederschlaege_tief_bernd.pdf;jsessionid=C35F908AF136E5224FFFB39419284D3A.live21064?_blob=publicationFile&v=10
https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/niederschlag/20210721_bericht_starkniederschlaege_tief_bernd.pdf;jsessionid=C35F908AF136E5224FFFB39419284D3A.live21064?_blob=publicationFile&v=10
https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/niederschlag/20210721_bericht_starkniederschlaege_tief_bernd.pdf;jsessionid=C35F908AF136E5224FFFB39419284D3A.live21064?_blob=publicationFile&v=10
https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/niederschlag/20210721_bericht_starkniederschlaege_tief_bernd.pdf;jsessionid=C35F908AF136E5224FFFB39419284D3A.live21064?_blob=publicationFile&v=10
https://arch.iais.fraunhofer.de
https://arch.iais.fraunhofer.de
https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttemberg/stadt-ulm/
https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttemberg/stadt-ulm/
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/2017-09/Building%20Back%20Better%20Guidance%20Note_0.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/2017-09/Building%20Back%20Better%20Guidance%20Note_0.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/2017-09/Building%20Back%20Better%20Guidance%20Note_0.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.staedtebaufoerderung.info/SharedDocs/downloads/DE/Programme/LebendigeZentren/Expertengru
https://www.hochwasser-kahr.de/index.php/de/neuigkeiten/fortsetzung-des-masterplans-hochwasserresili
https://www.hochwasser-kahr.de/index.php/de/neuigkeiten/fortsetzung-des-masterplans-hochwasserresili
https://www.hochwasser-kahr.de/index.php/de/neuigkeiten/fortsetzung-des-masterplans-hochwasserresili
https://www.hochwasser-kahr.de/index.php/de/neuigkeiten/fortsetzung-des-masterplans-hochwasserresili
https://www.hochwasser-kahr.de/index.php/de/neuigkeiten/fortsetzung-des-masterplans-hochwasserresili
https://www.hochwasser-kahr.de/index.php/de/neuigkeiten/fortsetzung-des-masterplans-hochwasserresili
https://www.hochwasser-kahr.de/index.php/de/neuigkeiten/fortsetzung-des-masterplans-hochwasserresili
https://www.klimastadtraum.de/DE/Arbeitshilfen/ToolboxKLimaanpassung%20im%20Stadtumbau/instrumente/d
https://www.klimastadtraum.de/DE/Arbeitshilfen/ToolboxKLimaanpassung%20im%20Stadtumbau/instrumente/d
https://www.klimastadtraum.de/DE/Arbeitshilfen/ToolboxKLimaanpassung%20im%20Stadtumbau/instrumente/d
https://www.klimastadtraum.de/DE/Arbeitshilfen/ToolboxKLimaanpassung%20im%20Stadtumbau/instrumente/d


Baukulturelles Erbe vor Risiken schützen und resilient gestalten122

Landkreis Lörrach, 2021: Leuchtturmprojekt EroL – Ero-
sionsereignisse durch Starkregen im Markgräfler Land. 
Abschlussbericht. Zugriff: https://www.loerrach-land-
kreis.de/ceasy/resource/?id=9105&download=1 [ab-
gerufen am 26.10.2023].

Landkreistag NRW und Städte- und Gemeindebund 
NRW, 2016: Handreichung zur Brandschutzbedarfs-
planung für kommunale Entscheidungsträger. Zu-
griff: https://www.idf.nrw.de/service/downloads/
pdf/2018/2016-07-07-brandschutzbedarfspla-
nung_-_handreichung_fuer_kommunale_entschei-
dungstraeger.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

LANUV – Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen, 2023: Klimaatlas 
NRW. Zugriff: https://www.klimaatlas.nrw.de/kli-
ma-nrw-pluskarte [abgerufen am 07.06.2023].

LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, 
2019: Empfehlungen zur Aufstellung, Überprüfung 
und Aktualisierung von Hochwasserrisikomanage-
mentplänen. Zugriff: https://www.lawa.de/documents/
lawa-empfehlung-hwrmp_1588147036.pdf [abgerufen 
am 26.10.2023].

LDA – Landesamt für Denkmalpflege und Archäo-
logie – Sachsen-Anhalt, 2023: Denkmalinforma-
tionssystem Sachsen-Anhalt. Zugriff: https://lda.
sachsen-anhalt.de/denkmalinformationssystem/ [ab-
gerufen am 01.03.2023].

LfD Sachsen – Landesamt für Denkmalpflege Sach-
sen, 2023: Denkmalliste. Zugriff: https://www.lfd.
sachsen.de/1406.htm [abgerufen am 07.06.2023].

LVR – Landschaftsverband Rheinland, 2023: KuLa-
Dig. Kultur.Landschaft.Digital. Zugriff: https://www.
kuladig.de [abgerufen am 07.06.2023].

LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 2023: 
LWL-GeodatenKultur. Zugriff: https://www.lwl.org/
geodatenkultur/start [abgerufen am 07.06.2023].

LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe, o. J.a: 
Denkmalbegriff und Denkmalwert. Zugriff: https://
www.lwl.org/dlbw/denkmalpflege/denkmalbe-
griff-und-denkmalwert [abgerufen am 15.12.2022].

LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe, o. J.b: 
Städtebauliche Denkmalpflege. Zugriff: https://www.
lwl.org/dlbw/ueber-uns/staedtebau-und-land-
schaftskultur/staedtebauliche-denkmalpflege [abge-
rufen am 28.10.2022].

Masson, R., 2002: Assessing Values in Conservation 
Planning: . Methodological Issues and Choices. In: 
“Assessing the Values of Cultural Heritage Research 
Report”. The Getty Conservation Institute, Los Angeles. 
Zugriff: https://www.getty.edu/conservation/publica-
tions_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf 
[abgerufen am 26.10.2023].

Mitschang, S., 2018: Flächennutzungsplan. In: ARL –
Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
(Hrsg.) (2018): Handwörterbuch der Stadt- und 
Raumentwicklung. Hannover: 687–696. Zugriff: ht-
tps://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/HWB%20
2018/Flächennutzungsplan.pdf [abgerufen am 
26.10.2023].

MUKEBW – Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg, 2011: Bewertung des 
Hochwasserrisikos und Bestimmung der Gebiete mit 
signifikantem Hochwasserrisiko in Baden-Württemberg. 
Zugriff: https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.
de/documents/20122/94084/Bewertung%20des%20
Hochwasserrisikos%20und%20Bestimmung%20
der%20Gebiete%20mit%20signifikantem%20Hoch-
wasserrisiko%20in%20Baden-Württemberg%20Vor-
läufige%20Risikobewertung%20gemäß%20Artikel%20
4%20und%205%20der%20Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie%20%281.Zyklus%29 [abgerufen am 
26.10.2023].

Neugebauer, C., 2014: Ansätze perspektivischer 
Stadtentwicklung durch Inwertsetzung des UNESCO- 
Weltkulturerbestatus, untersucht in Städten peripherer 
und metropoler Räume. Zugriff: http://nbn-resolving.
de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-133324 [abgerufen am 
26.10.2023].

Pfeil, M., 2017: Das Kommunale Denkmalkonzept. Ein 
flexibles Instrument für Bürger und Gemeinden zur 
Bewahrung der baukulturellen Identität ihrer Heimat. 
In: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (2017): 
Denkmalpflege Themen, Ausgabe Nr. 8/2017: 9–10.

Pohl, J., 2011: Theorie. In: Pohl, Jürgen; Zehetmair, Swen 
(Hrsg.): Risikomanagement als Handlungsfeld in der 
Raumplanung. ARL – Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung, Nr. 357: 11–20. Zugriff: https://
www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.
pdf [abgerufen am 26.10.2023].

ProteCHt2save – Risk Assessment and Sustainable 
Protection of Cultural Heritage in Changing Envi- 
ronment, 2019: Manual for cultural heritage mana-
gers containing mitigation and adaptation strategies 
to face up future climate change pressures. In: Pro-
teCHt2save, 2019: Interreg Central Europe. Zugriff: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.
T1.3.1-Manual-for-cultural-heritage-managers.pdf 
[abgerufen am 26.10.2023].

Risklayer, 2023: CEDIM Risk Explorer Germany. Zugriff: 
https://www.risklayer-explorer.com/cedim_explorer 
[abgerufen am 07.06.2023].

Ruland, N.; Hascher, M., 2015: Hochwasserrisikoma-
nagement und Denkmalpflege. Die ersten zurückge-
legten Schritte verbessern den Umgang mit Hochwas-
ser. Denkmalpflege in Baden-Württemberg 4/2015. 
Zugriff: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.
php/nbdpfbw/article/view/25371/19079 [abgerufen 
am 26.10.2023].

Rumberg, M., 2011: Risikomanagement in der Praxis: Nor-
menanalyse. In: Pohl, J.; Zehetmair, S. (Hrsg.): Risikoma-
nagement als Handlungsfeld in der Raumplanung. ARL 
– Akademie für Raumforschung und Landesplanung,
Nr. 357. Hannover: 43–53. Zugriff: https://www.arl-net.
de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf [abgeru-
fen am 26.10.2023].

Schenk, W.; Tillmann, E., 2018: Kulturlandschaft. In: ARL 
– Akademie für Raumforschung und Landesplanung
(Hrsg.): Handwörterbuch der Stadt- und Raument-
wicklung. Hannover: 1255–1267. Zugriff: https://www.
arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/
Kulturlandschaft.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

https://www.loerrach-landkreis.de/ceasy/resource/?id=9105&download=1 
https://www.loerrach-landkreis.de/ceasy/resource/?id=9105&download=1 
https://www.loerrach-landkreis.de/ceasy/resource/?id=9105&download=1 
https://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2018/2016-07-07-brandschutzbedarfsplanung_-_handreichun
https://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2018/2016-07-07-brandschutzbedarfsplanung_-_handreichun
https://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2018/2016-07-07-brandschutzbedarfsplanung_-_handreichun
https://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2018/2016-07-07-brandschutzbedarfsplanung_-_handreichun
https://www.loerrach-landkreis.de/ceasy/resource/?id=9105&download=1  
https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte
https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte
https://www.lawa.de/documents/lawa-empfehlung-hwrmp_1588147036.pdf
https://www.lawa.de/documents/lawa-empfehlung-hwrmp_1588147036.pdf
https://lda.sachsen-anhalt.de/denkmalinformationssystem/
https://lda.sachsen-anhalt.de/denkmalinformationssystem/
https://www.lfd.sachsen.de/1406.htm
https://www.lfd.sachsen.de/1406.htm
https://www.kuladig.de
https://www.kuladig.de
https://www.lwl.org/geodatenkultur/start
https://www.lwl.org/geodatenkultur/start
https://www.lwl.org/dlbw/denkmalpflege/denkmalbegriff-und-denkmalwert  
https://www.lwl.org/dlbw/denkmalpflege/denkmalbegriff-und-denkmalwert  
https://www.lwl.org/dlbw/denkmalpflege/denkmalbegriff-und-denkmalwert  
https://www.lwl.org/dlbw/ueber-uns/staedtebau-und-landschaftskultur/staedtebauliche-denkmalpflege 
https://www.lwl.org/dlbw/ueber-uns/staedtebau-und-landschaftskultur/staedtebauliche-denkmalpflege 
https://www.lwl.org/dlbw/ueber-uns/staedtebau-und-landschaftskultur/staedtebauliche-denkmalpflege 
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/HWB%202018/Flächennutzungsplan.pdf  
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/HWB%202018/Flächennutzungsplan.pdf  
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/HWB%202018/Flächennutzungsplan.pdf  
https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/HWB%202018/Flächennutzungsplan.pdf  
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/documents/20122/94084/Bewertung%20des%20Hochwasserrisikos%20und%20Bestimmung%20der%20Gebiete%20mit%20signifikantem%20Hochwasserrisiko%20in%20Baden-W�rttemberg%20Vorl�ufige%20Risikobewertung%20gem��%20Artikel%204%20und%205%20der%20Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie%20%281.Zyklus%29
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/documents/20122/94084/Bewertung%20des%20Hochwasserrisikos%20und%20Bestimmung%20der%20Gebiete%20mit%20signifikantem%20Hochwasserrisiko%20in%20Baden-W�rttemberg%20Vorl�ufige%20Risikobewertung%20gem��%20Artikel%204%20und%205%20der%20Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie%20%281.Zyklus%29
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/documents/20122/94084/Bewertung%20des%20Hochwasserrisikos%20und%20Bestimmung%20der%20Gebiete%20mit%20signifikantem%20Hochwasserrisiko%20in%20Baden-W�rttemberg%20Vorl�ufige%20Risikobewertung%20gem��%20Artikel%204%20und%205%20der%20Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie%20%281.Zyklus%29
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/documents/20122/94084/Bewertung%20des%20Hochwasserrisikos%20und%20Bestimmung%20der%20Gebiete%20mit%20signifikantem%20Hochwasserrisiko%20in%20Baden-W�rttemberg%20Vorl�ufige%20Risikobewertung%20gem��%20Artikel%204%20und%205%20der%20Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie%20%281.Zyklus%29
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/documents/20122/94084/Bewertung%20des%20Hochwasserrisikos%20und%20Bestimmung%20der%20Gebiete%20mit%20signifikantem%20Hochwasserrisiko%20in%20Baden-W�rttemberg%20Vorl�ufige%20Risikobewertung%20gem��%20Artikel%204%20und%205%20der%20Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie%20%281.Zyklus%29
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-133324  
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-133324  
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-133324  
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.3.1-Manual-for-cultural-heritage-managers.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.3.1-Manual-for-cultural-heritage-managers.pdf
https://www.risklayer-explorer.com/cedim_explorer
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/nbdpfbw/article/view/25371/19079
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/nbdpfbw/article/view/25371/19079
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Kulturlandschaft.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Kulturlandschaft.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Kulturlandschaft.pdf


123Literaturverzeichnis

Schmidt, C., 2018: Landschaftsplanung. In: ARL – Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): 
Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung. 
Hannover: 1355–1366. Zugriff: https://www.arl-net.
de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/
Landschaftsplanung.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

Schmidt-Eichstaedt, G.; Weyrauch, B.; Arndt, M., 2016: 
Erhaltungssatzung, Gestaltungssatzung, Denkmalbe-
reichssatzung: Untersuchung zur Anwendung ausge-
wählter Satzungen in der Planungs- und Baupraxis im 
Land Brandenburg. Endbericht. Im Auftrag des Mini-
steriums für Infrastruktur und Landesplanung des Lan-
des Brandenburg. Zugriff: https://www.planundrecht.
de/includes/content/projekte/vortrag_mil/Endbe-
richt.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

Sendai Framework, 2015: Sendai Framework for Di-
saster Risk Reduction 2015–2030. United Nations. A/
RES/69/283. Zugriff: https://www.undrr.org/imple-
menting-sendai-framework/what-sendai-framework 
[abgerufen am 01.03.2023].

SHELTER – Sustainable Historic Environments hoListic 
reconstruction through Technological Enhancement 
& community-based Resilience, 2019: D.2.1 HA Resi-
lience structure. Zugriff: https://shelter-project.com/
documents/deliverables/ [abgerufen am 01.03.2023].

Stadt Aachen, 2018: Brandschutzbedarfsplan. Zugriff: 
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_
verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aa-
chen_final.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

Stadt Leipzig, 2023: Der Matthäikirchhof-Code. Zu-
griff: https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/
stadtentwicklung/projekte/matthaeikirchhof/matt-
haeikirchhof-code [abgerufen am 31.03.2023].

UBA – Umweltbundesamt, 2023: Klimawandel und Tou-
rismus. Zugriff: https://gis.uba.de/maps/resources/
apps/tourismus/index.html?lang=de [abgerufen 
am 31.03.2023].

UFZ – Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, 
2023: Dürremonitor Deutschland. Zugriff: https://
www.ufz.de/index.php?de=37937 [abgerufen am 
31.03.2023].

UNDRR – United Nations Office for Disaster Risk Reduc-
tion, 2017: Update of the 2009 UNISDR Terminology 
on Disaster Risk Reduction. Report of the open-ended 
intergovernmental expert working group on indica-
tors and terminology relating to disaster risk reduction. 
A/71/644. Zugriff: https://www.preventionweb.net/
publication/report-open-ended-intergovernmen-
tal-expert-working-group-indicators-and-terminolo-
gy [abgerufen am 31.03.2023].

UNDRR – United Nations Office for Disaster Risk Re-
duction, o. J.: What is the Sendai Framework for Di-
saster Risk Reduction? Zugriff: https://www.undrr.
org/implementing-sendai-framework/what-sen-
dai-framework [abgerufen am 15.12.2022].

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation, 2017: Katastrophenschutz an 
Welterbestätten. Handbuch. Bonn. Zugriff: https://
www.unesco.de/sites/default/files/2018-01/Katastro-
phenschutz.pdf [abgerufen am 26.10.2023].

UNFCCC – United Nations Framework Convention on 
Climate Change, 2012: Synopsis of technical paper: 
Slow onset events. Summary of document FCCC/
TP/2012/7. Zugriff: https://unfccc.int/files/adaptati-
on/application/pdf/soe_synopsis.pdf [abgerufen am 
26.10.2023].

UN Habitat, 2021: Resilience and Risk Reduction. Zugriff:  
https://unhabitat.org/resilience [abgerufen am 
02.11.2022].

Wernig, R.; Birkmann, J.; Rumberg, M., 2011: Norma-
tives. In: Pohl, J.; Zehetmair, S. (Hrsg.), 2011: Risikoma-
nagement als Handlungsfeld in der Raumplanung. ARL 
– Akademie für Raumforschung und Landesplanung,
Nr. 357. Hannover: 81–91. Zugriff: https://www.arl-net.
de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf [abgeru-
fen am 26.10.2023].

Wieland, C., 2012: Vorbereitung auf den Ernstfall. Die 
Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richt-
linie 2007/60/EG in Archiven und Kultureinrichtungen. 
Zugriff: https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/
media.php/120/57184/S.46-68.pdf [abgerufen am 
26.10.2023].

WWA – World Weather Attribution, 2021: Heavy rain-
fall which led to severe flooding in Western Europe 
made more likely by climate change. Zugriff: https://
www.worldweatherattribution.org/heavy-rain-
fall-which-led-to-severe-flooding-in-western-euro-
pe-made-more-likely-by-climate-change/ [abgeru-
fen am 24.10.2022].

https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Landschaftsplanung.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Landschaftsplanung.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/HWB%202018/Landschaftsplanung.pdf
https://www.planundrecht.de/includes/content/projekte/vortrag_mil/Endbericht.pdf
https://www.planundrecht.de/includes/content/projekte/vortrag_mil/Endbericht.pdf
https://www.planundrecht.de/includes/content/projekte/vortrag_mil/Endbericht.pdf
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework  
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework  
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework  
https://shelter-project.com/; https://shelter-project.com/documents/deliverables/   
https://shelter-project.com/; https://shelter-project.com/documents/deliverables/   
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.aachen.de/De/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/downloads/B616_BSBP_Aachen_final
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/am_357.pdf
https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/57184/S.46-68.pdf
https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/57184/S.46-68.pdf
https://www.preventionweb.net/publication/report-open-ended-intergovernmental-expert-working-group-indicators-and-terminology
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-01/Katastrophenschutz.pdf
https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/soe_synopsis.pdf
https://unhabitat.org/resilience
https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall-which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-made-more-likely-by-climate-change/


Baukulturelles Erbe vor Risiken schützen und resilient gestalten124

AGBF – Arbeitskreis Zivil- und Katastrophenschutz 
der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeu-
erwehren

ARL – Akademie für Raumforschung und Landespla-
nung

ARCH – Forschungsprojekt „Advancing Resilience of 
Historic Areas against Climate-related and other 
Hazards“

ATTACH – Forschungsprojekt „evAluaTion Tool for Al-
pine Cultural Heritage“

BauGB – Baugesetzbuch 

BauNVO – Baunutzungsverordnung 

BauO – Bauordnung 

BBK – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe

BRPH – Bundesraumordnungsplan Hochwasser-
schutz

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung

BHKG – Gesetz über den Brandschutz, die Hilfelei-
stung und den Katastrophenschutz

BKG – Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz

BMU – (vormals) Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit

BMWSB – Bundesministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen

CEDIM – Center for Disaster Management and Risk 
Reduction Technology

CHEERS – Forschungsprojekt „Cultural Heritage. Risks 
and Securing Activities“

DSchG – Denkmalschutzgesetz 

Difu – Deutsches Institut für Urbanistik

DIVIS – Denkmaldatenbank des Landesamtes für 
Denkmalpflege Sachsen

EFRE – Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums

EroL – Forschungsprojekt „Erosionsereignisse durch 
Starkregen im Markgräfler Land“

ExWoSt – Forschungsprogramm Experimenteller 
Wohnungs- und Städtebau

GFDRR – Global Facility for Disaster Reduction and 
Recovery

HWRM – Hochwasserrisikomanagementplanung 

ICCROM – International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property

ICOMOS – International Council on Monuments and 
Sites

IM NRW – Ministerium für Inneres und Kommunales 
NRW

INSEK/ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept

IUCN – International Union for Conservation of Nature

KatSG – Katastrophenschutzgesetz 

KatS-Plan – Katastrophenschutzplan 

KDK – Kommunales Denkmalkonzept

KNK – Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen 

KOSTRA – Koordinierte Starkniederschlagsregionali-
sierung und -auswertung

KRITIS – Kritische Infrastrukturen 

KuLaDig – Kultur. Landschaft. Digital. 

LANUV – Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW

LAWA – Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser

LDA – Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie Sachsen-Anhalt

LfD – Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

LNatSchG – Landesnaturschutzgesetz 

LVR – Landschaftsverband Rheinland

LWL – Landschaftsverband Westfalen-Lippe

mhM – mesoskaliges hydrologisches Modell

MOSE – Modulo Sperimentale Elettromeccanico (dt. 
experimentelles elektromechanisches Modul)

Abkürzungsverzeichnis



125Abkürzungsverzeichnis

PolizeiG – Polizeigesetz 

ProteCHt2save – Forschungsprojekt „Risk Assess-
ment and Sustainable Protection of Cultural Heri-
tage in changing environment“
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silience“

SiLK – Sicherheitsleitfaden Kulturgut

StörV – Störfallverordnung 

THW – Technisches Hilfswerk

TÖB – Träger öffentlicher Belange

UFZ – Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

UNDRR – United Nations Office for Disaster Risk Re-
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Bad Münstereifel (Foto: RHA) 
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soll dazu beitragen, Schäden künftig zu minimieren (Foto: Schallbach, Patrick Blau)
Der historische Stadtkern von Bad Salzuflen (Foto: RHA)
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ehemaligen Stasi-Bezirkszentrale und der Volkspolizei (Foto: Hans-Georg Unrau)
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Der Aachener Dom als UNESCO-Weltkulturerbe gilt als wichtiges Schutzgut  
(Foto: Christoph Klanten)
Historische Fachwerkhäuser an der Rur in Monschau (Foto: RHA)
Altbaubestand in Kornelimünster, Aachen (Foto: Cafezinho)
Die Hochwasserschutzanlage in Grimma (Foto: Stadt Grimma, Sebastian Bachran)
Die Altstadt von Grimma beim Hochwasser 2002 (Foto: Wolfgang John)
Beispielhaftes Instrument: Deckblatt des ISEK der Stadt Bad Münstereifel 2018 
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Andreas Dovern)
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Das Schild zur Hochwasserwarnung versinkt im Wasser vor dem Besucherzentrum  
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